Aktuelle Lesefassung, in welche die bisherigen Anderungen eingearbeitet sind.

Ohne Gewahr! Rechtsverbindlichkeit haben ausschlieBlich die im Gesetzblatt verof-
fentlichten Texte!

Bekanntmachung der Neufassung
des Gesetzes uber die
Kunsthochschulen im Lande Baden-Wirttemberg
(Kunsthochschulgesetz - KHG)

Vom 1. Februar 2000 (verdéffentlicht im Gesetzblatt 2000 Seite 313)

Auf Grund von Artikel 14 des Gesetzes zur Anderung hochschulrechtlicher Vorschriften
vom 6. Dezember 1999 (GBI. S. 517) wird nachstehend der Wortlaut des Gesetzes Uber
die Kunsthochschulen im Lande Baden-Wirttemberg (Kunsthochschulgesetz — KHG) in
der Fassung vom 10. Januar 1995 (GBI. S. 197, ber. S. 311) in der sich aus

1. dem Haushaltsstrukturgesetz 1997 vom 16. Dezember 1996 (GBI. S. 776),

2. dem Landeshochschulgebiihrengesetz und dem Gesetz zur Anderung der Hochschul-
gesetze und des Hochschulzulassungsgesetzes vom 5. Mai 1997
(GBI. S. 173),

3. Artikel 15 der Flnften Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des Landes-
rechts an die geanderten Geschéaftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien
(5. Anpassungsverordnung) vom 17. Juni 1997 (GBI. S. 278),

4. dem Gesetz zur Reform der Studentenwerke und zur Anderung der Landeshochschul-
gesetze vom 19. Juli 1999 (GBI. S. 299) und

5. dem Gesetz zur Anderung hochschulrechtlicher Vorschriften vom 6. Dezember 1999
(GBI. S. 517)

ergebenden Fassung bekanntgemacht.

STUTTGART, den 1. Februar 2000
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Eingearbeitete Anderungen:

1. Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Dezember 2000 (GBI. 2000, S.750)




Ministerium fir Wissenschaft, Forschung und Kunst

Baden-Wiirttemberg

Gesetz Uber die Kunsthochschulen im Lande Baden-Wiirttemberg
(Kunsthochschulgesetz - KHG)
in der Fassung vom 1. Februar 2000
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Staatliche Hochschule fir Musik und Darstellende Kunst Stuttgart,
Staatliche Hochschule far Musik Trossingen,

Staatliche Akademie der Bildenden Kiinste Karlsruhe,

Staatliche Akademie der Bildenden Kiinste Stuttgart,

Staatliche Hochschule fir Gestaltung Karlsruhe.

§ 2

Namensschutz

Die Bezeichnungen ,Kunsthochschule®, ,Hochschule fir Musik®, ,Akademie der Bildenden
Kiinste* und ,Hochschule fir Gestaltung” (Kunsthochschule) oder eine fremdsprachige
Bezeichnung fur Kunsthochschule dirfen nur von den in § 1 aufgeflhrten staatlichen
Hochschulen geflhrt werden. Dartber hinaus darf die Bezeichnung ,Kunsthochschule® nur
von solchen auslandischen Bildungseinrichtungen geflhrt werden, die nach dem Recht
des Herkunftsstaates als Kunsthochschule einschlieBlich ihrer Studiengange anerkannt
sind. Andere nichtstaatliche Bildungseinrichtungen durfen weder eine deutsche noch eine
fremdsprachige Bezeichnung fir Kunsthochschule oder eine Bezeichnung flihren, die mit
diesen Bezeichnungen verwechselt werden kann. Im Ubrigen darf eine auf eine Kunst-
hochschule hinweisende Bezeichnung nur mit Zustimmung der betroffenen Kunsthoch-

schule geflhrt werden.

§3
Aufgaben

(1) Die Kunsthochschulen dienen der Kunst auf den Gebieten der Musik, der darstellenden
Kunst und der bildenden Kunst durch Lehre und Weiterbildung, durch die Entwicklung
kinstlerischer Formen und Ausdrucksmittel und durch freie Kunstaustbung in einem frei-
heitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat. Im Rahmen ihrer Aufgaben bereiten
die Kunsthochschulen insbesondere auf kiinstlerische Berufe sowie auf diejenigen kunst-
padagogischen Berufe vor, deren Auslbung besondere kiinstlerische Fahigkeiten erfor-
dert. Die kunst- und medienwissenschaftlichen Studiengange an der Staatlichen Hoch-
schule fir Gestaltung Karlsruhe bereiten im Besonderen auf Berufe im Bereich neuer
Formen der Kulturvermittlung vor. Die kinstlerischen Entwicklungsvorhaben und die For-
schung beziehen sich auf die Entwicklung und Vermittlung kinstlerischer Formen und

Ausdrucksmittel. Die Kunsthochschulen férdern entsprechend ihrer Aufgabenstellung den
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kinstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchs. Die Kunsthochschulen unterstitzen in
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft, den sozialen Einrichtungen und der Arbeitsverwaltung
die Studierenden bei der Durchfiihrung von Praktika in Wirtschaftsbetrieben sowie die Ab-
solventen beim Ubergang in das Berufsleben und férdern die Verbindung zu ihren Absol-

venten.
(2) Die Kunsthochschulen férdern die Weiterbildung ihres Personals.

(3) Die Kunsthochschulen wirken an der sozialen Férderung der Studierenden mit; sie be-
ricksichtigen die besonderen Bedirfnisse von Studierenden mit Kindern und von behin-
derten Studierenden. Sie férdern in ihrem Bereich die geistigen, musischen und sportli-

chen Interessen der Studierenden.

(4) Die Kunsthochschulen férdern die internationale Zusammenarbeit im Hochschulbereich
und den Austausch zwischen deutschen und auslandischen Hochschulen; sie berticksich-
tigen die besonderen Bediirfnisse auslandischer Studierender.

(5) Die Kunsthochschulen haben bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben untereinander so-
wie mit anderen Hochschulen und mit staatlichen und staatlich geférderten Kunst-, For-
schungs- und Bildungseinrichtungen zusammenzuarbeiten. Dies gilt insbesondere fur die
nach der Herstellung der Einheit Deutschlands erforderliche Zusammenarbeit im Hoch-
schulwesen. Die Staatliche Hochschule fiir Gestaltung Karlsruhe wirkt bei der Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben insbesondere mit dem Zentrum fir Kunst und Medientechnologie
Karlsruhe zusammen. Das Zusammenwirken ist durch Vereinbarungen sicherzustellen,
die der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums bedurfen. Das Wissenschaftsministe-
rium kann die Wahrnehmung von Aufgaben der Hochschulbediensteten im Zentrum far
Kunst und Medientechnologie auf Grund von Kooperationsvereinbarungen zur Dienstauf-
gabe erklaren, wenn dies mit der Erfullung der Ubrigen Aufgaben des Bediensteten ver-
einbar ist.

(6) Die Kunsthochschulen férdern durch Wissens-, Gestaltungs- und Technologietransfer
die Umsetzung und Nutzung der Ergebnisse ihrer Entwicklungsvorhaben und ihrer For-
schung in der Praxis. Zu diesem Zweck kdnnen sich die Kunsthochschulen mit Zustim-
mung des Wissenschaftsministeriums und des Finanzministeriums an Unternehmen betei-
ligen oder eigene Unternehmen griinden. Der Rechnungshof prift die Haushalts- und

Wirtschaftsfiihrung von Unternehmen nach Satz 2.

(7) Andere als die in diesem Gesetz genannten Aufgaben dirfen den Kunsthochschulen

nur Ubertragen werden, wenn sie mit den in Absatz 1 genannten Aufgaben zusammen-
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héangen. Das Wissenschaftsministerium wird ermachtigt, im Benehmen mit der betroffenen
Kunsthochschule und im Einvernehmen mit dem Finanzministerium durch Rechtsverord-

nung solche Aufgaben zu Ubertragen.

(8) Die Kunsthochschulen richten ein Informationssystem ein, das die Grunddaten der
Kunsthochschule enthalten muss. Zu den Grunddaten gehdéren insbesondere differenzier-
te Angaben zu den einzelnen Studiengangen Uber die gegenwartige Situation, die mehr-
jahrige Entwicklung und die erzielten Ergebnisse in der Lehre, Gber die Forschung sowie
Uber das Personal, die Einnahmen und Ausgaben, die Gebaude und Einrichtungen.

§3a
Gleichberechtigung von Frauen und Ménnern,
Frauenbeauftragte

(1) Die Kunsthochschulen férdern bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben die tatsachliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern und wirken auf die Besei-
tigung bestehender Nachteile hin. Die Kunsthochschulen stellen jeweils far finf Jahre
Frauenfdrderplane flr das hauptberuflich tatige wissenschaftliche Personal auf, die Ziel-
und Zeitvorgaben enthalten und Bestandteil der Struktur- und Entwicklungsplane sind. Sie

berichten regelmaBig tber deren Umsetzung und Ergebnisse.

(2) Der Senat wahlt aus dem Kreis des an der Kunsthochschule tatigen kinstlerischen und
wissenschaftlichen Personals eine Frauenbeauftragte und bis zu drei Stellvertreterinnen
fir die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist zulassig. Der Senat regelt die Stellvertre-

tung.

(3) Die Frauenbeauftragte wirkt bei der Durchsetzung der verfassungsrechtlich gebotenen
Gleichberechtigung von Frauen und Mannern und bei der Beseitigung bestehender
Nachteile fur kiinstlerisch oder wissenschaftlich tatige Frauen und Studentinnen mit. Die
Frauenbeauftragte nimmt an den Sitzungen der beratenden Kommissionen nach § 47 mit
beratender Stimme teil; sie kann sich hierbei vertreten lassen und ist wie ein Mitglied zu
laden und zu informieren. Sie hat das Recht auf Beteiligung an Stellenausschreibungen
und auf Einsicht in Bewerbungsunterlagen, sofern sich Frauen und Manner um die Stelle
beworben haben; auf Antrag einer Bewerberin kann die Frauenbeauftragte am Vorstel-
lungsgesprach beteiligt werden. Die Frauenbeauftragte erstattet dem Senat einen jahrli-
chen Bericht Gber ihre Arbeit.
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(4) Die Frauenbeauftragte hat auch die Aufgabe, bei sexueller Belastigung Ansprechpart-
nerin flr kiinstlerisch oder wissenschaftlich tatige Frauen und Studentinnen zu sein. Sie
wirkt, unbeschadet der Verantwortlichkeit von Organen und Gremien der Kunsthochschu-
le, darauf hin, dass kiinstlerisch oder wissenschaftlich tatige Frauen und Studentinnen vor
sexueller Belastigung geschutzt werden. Informationen Uber persoénliche und sachliche
Verhaltnisse von Betroffenen dirfen nicht ohne deren Einverstandnis an Dritte weiterge-
geben oder sonst verwertet werden. Die Frauenbeauftragte ist zu beteiligen, soweit betrof-
fene Frauen einer Beteiligung nicht widersprechen.

(5) Die Frauenbeauftragte ist Uber jede Angelegenheit, die einen unmittelbaren Bezug zu

ihrer Aufgabenstellung aufweist, rechtzeitig zu unterrichten.

(6) Der Frauenbeauftragten ist zur wirksamen Erflillung ihrer Aufgaben die erforderliche
Personal- und Sachausstattung im Haushalt der Kunsthochschule bereitzustellen. Die
Frauenbeauftragte ist zur Austibung ihres Amtes von ihren sonstigen Dienstaufgaben an-

gemessen zu entlasten.

(7) Die Frauenbeauftragte ist dem Rektorat unmittelbar zugeordnet und hat ein unmittelba-
res Vortragsrecht. Sie ist in der Austbung ihrer Tatigkeit nicht an Weisungen gebunden.
Wegen ihrer Tatigkeit darf die Frauenbeauftragte weder allgemein noch in ihrer beruflichen

Entwicklung benachteiligt werden.

(8) Der Senat kann eine Frauenkommission als beratenden Ausschuss nach § 14 Abs. 1

einrichten.

§3Db
Bezeichnungen

Frauen kdénnen alle Amts-, Status-, Funktions- und Berufsbezeichnungen, die in diesem
Gesetz in der mannlichen Sprachform verwendet werden, in der entsprechenden weibli-
chen Sprachform fihren. Dies gilt auch fir die Fliihrung von Hochschulgraden, akademi-

schen Bezeichnungen und Titeln.

§ 4
Freiheit der Kunst, Wissenschaft, Forschung, Lehre

und des Studiums
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(1) Das Land und die Kunsthochschulen stellen sicher, dass die Mitglieder der Kunsthoch-
schule die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes verbirgten Grundrechte
wahrnehmen kénnen. Vertrage der Kunsthochschulen tber eine nicht nur voribergehende
kinstlerische oder wissenschaftliche Zusammenarbeit oder Férderung mit Einrichtungen,
deren Aufgabe nicht ausschlieBlich in der Pflege der Kunst oder der Wissenschaft liegt,
sind dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen. Wird der kooperierenden Einrichtung die
Nutzung von sachlichen und personellen Mitteln der Kunsthochschule eingeraumt, hat der
Rechnungshof das Recht, bei der kooperierenden Einrichtung insoweit die Durchfihrung
der Kooperation zu prifen; die Kunsthochschule zeigt die Kooperation dem Rechnungshof

an.

(2) Die Freiheit kiinstlerischer Entwicklungsvorhaben und der Forschung (Artikel 5 Abs. 3
Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst insbesondere die Fragestellung, die Grundsatze der
Methodik sowie die Bewertung des Forschungsergebnisses und seine Verbreitung. Be-
schlisse der zustandigen Organe der Kunsthochschule in Fragen kiinstlerischer Entwick-
lungsvorhaben und der Forschung sind insoweit zulassig, als sie sich auf die Organisation
des Betriebes, die Férderung und Abstimmung von Vorhaben und auf die Bildung von
Schwerpunkten bei kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben und der Forschung beziehen;

sie dirfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeintrachtigen.

(3) Die Freiheit der Lehre (Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes) umfasst im Rahmen
der zu erflillenden Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung von Lehrveranstaltungen
und deren inhaltliche und methodische Gestaltung sowie das Recht auf AuBerung von
kiinstlerischen und wissenschaftlichen Lehrmeinungen. Beschliisse der zustéandigen Or-
gane der Kunsthochschule in Fragen der Lehre sind insoweit zulassig, als sie sich auf die
Organisation des Lehrbetriebes und auf die Aufstellung und Einhaltung von Studien- und
Prafungsordnungen beziehen; sie diirfen die Freiheit im Sinne von Satz 1 nicht beeintrach-
tigen. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

(4) Die Freiheit des Studiums umfasst, unbeschadet der Studien- und Prifungsordnungen,
insbesondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, das Recht, innerhalb eines Stu-
diengangs Schwerpunkte nach eigener Wahl zu bestimmen, sowie die Erarbeitung und
AuBerung kiinstlerischer und wissenschaftlicher Meinungen. Beschliisse der zustandigen
Organe der Kunsthochschule in Fragen des Studiums sind insoweit zulassig, als sie sich
auf die Organisation und ordnungsgemaBe Durchflihrung des Lehr- und Studienbetriebs

und auf die Gewahrleistung eines ordnungsgemaBen Studiums beziehen.
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(5) Die Wahrnehmung der in den Abséatzen 2 bis 4 genannten Rechte entbindet nicht von
der Rucksicht auf die Rechte anderer und von der Beachtung der Regelungen, die das

Zusammenleben in der Kunsthochschule ordnen.

§4a
Bewertung der Kunstaustibung,
der kinstlerischen Entwicklungsvorhaben,
der Forschung, Lehre, Férderung des
kiinstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses

und der Gleichberechtigung von Frauen und Médnnern

(1) Die Kunsthochschulen berichten regelméaBig tber ihre Kunstaustibung und ihre Tatig-
keit in kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben, Forschung und Lehre. Sie unterrichten die

Offentlichkeit tber die Erfiillung ihrer Aufgaben.

(2) Die Arbeit der Kunsthochschulen in kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben, Forschung
und Lehre, bei der Férderung des klnstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses
sowie der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Mannern soll durch Ei-
gen- und Fremdevaluation regelmaBig bewertet werden. Die Studierenden sind bei der
Bewertung der Qualitat der Lehre zu beteiligen. Die Ergebnisse der Bewertungen sollen
verdffentlicht werden. § 15 Abs. 1 Satz 5 bis 8 und § 91 a Abs. 4 bleiben unbertihrt.

(8) Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 und 2 dirfen die Kunsthochschulen
die erforderlichen Erhebungen vornehmen und Ausklnfte einholen. Die betroffenen Mit-
glieder der Kunsthochschule und ihre Angehdérigen sind zur Mitwirkung und zur Angabe
entsprechender personenbezogener Daten verpflichtet. Die Kunsthochschulen erlassen
Satzungen, in denen das nahere Bewertungsverfahren geregelt und auch bestimmt wird,
welche personenbezogenen Daten der Mitglieder der Kunsthochschule und ihrer Angeho-
rigen, die zur Bewertung notwendig sind, erhoben, verarbeitet und in welcher Form veroéf-

fentlicht werden.

ZWEITER TEIL

Aufbau und Organisation der Kunsthochschule

1. ABSCHNITT
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Rechtsstellung der Kunsthochschule

§5

Rechtsnatur

(1) Die Kunsthochschulen sind rechtsfahige Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts und
zugleich staatliche Einrichtungen. Sie kébnnen auch in anderer Rechtsform errichtet wer-
den. Sie haben das Recht der Selbstverwaltung im Rahmen der Gesetze. Ihr Rang ent-
spricht dem wissenschaftlicher Hochschulen.

(2) Die Kunsthochschulen sind frei in Kunst, Forschung und Lehre.

(3) Die Kunsthochschulen flihren eigene Siegel. Das Wissenschaftsministerium kann den
Kunsthochschulen auf ihren Antrag das Recht verleihen, anstelle des kleinen Landeswap-
pens ein anderes Wappen zu flhren.

§6
Mitglieder der Kunsthochschule

) Mitglieder der Kunsthochschule sind
. der Rektor oder Prasident, soweit sie nicht unter Nummer 2 fallen,
. die Professoren im Beamten- oder Angestelltenverhaltnis,
. die Hochschuldozenten,

. die kiinstlerischen und die wissenschaftlichen Mitarbeiter,

(1

1

2

3

4

5. die kinstlerischen und wissenschaftlichen Assistenten,

6. die Oberassistenten,

7. die Lehrkrafte fir besondere Aufgaben,

8. die Lehrbeauftragten,

9. die sonstigen an der Kunsthochschule hauptberuflich tatigen Angehdérigen des 6ffentli-
chen Dienstes,

10.die Gastprofessoren,

11.die Privatdozenten,

12.die auBerplanmaBigen Professoren nach § 56 a Abs. 6, soweit sie an der Kunsthoch-
schule hauptberuflich tatig sind und Gberwiegend Professorenaufgaben wahrnehmen,

13.die kinstlerischen und die wissenschaftlichen Hilfskrafte,

14.die eingeschriebenen Studierenden,
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15.die Professoren im Ruhestand,

16.die Ehrenbdirger,

17.die Ehrensenatoren.

Die unter Nummern 10 und 11, 13 sowie 15 bis 17 aufgefihrten Mitglieder und die nach
§ 61 Abs. 3 Satz 4 befristet zugelassenen ausléandischen Studierenden sind fiir Gremien
nach diesem Gesetz nicht wahlberechtigt und nicht wahlbar. Eine gleichzeitige Mitglied-
schaft im Senat und im Hochschulrat ist ausgeschlossen. Professoren scheiden mit der
Entpflichtung oder mit Beginn des Ruhestands aus Amtern in der Selbstverwaltung aus;
sie fihren die Geschéfte bis zur Bestellung oder Wahl eines Nachfolgers weiter.

(2) Die Rechte und Pflichten von Mitgliedern der Kunsthochschule haben auch Personen,
die, ohne Mitglieder nach Absatz 1 zu sein, in der Kunsthochschule mit Zustimmung des
Rektorats hauptberuflich tatig sind; sie sind nicht wahlberechtigt und nicht wahlbar. Das

Rektorat bestimmt die Zugehdrigkeit zu einer Mitgliedergruppe.

(3) Die Kunsthochschulen haben das Recht, um Kunst und Wissenschaft verdiente Per-

sonlichkeiten zu Ehrenblrgern oder Ehrensenatoren zu ernennen.

(4) Alle Mitglieder der Kunsthochschule und die ihnen gleichgestellten Personen haben
sich, unbeschadet weitergehender Verpflichtungen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhalt-
nis, so zu verhalten, dass die Kunsthochschule und ihre Organe ihre Aufgaben erflllen
kénnen, die Ordnung der Kunsthochschule gewahrt ist und niemand gehindert wird, seine
Rechte, Aufgaben und Pflichten an der Kunsthochschule wahrzunehmen. Soweit ihnen
das Wahlrecht zu den Organen der Kunsthochschule zusteht, haben die Mitglieder Amter,
Funktionen und sonstige Pflichten in der Selbstverwaltung zu Gbernehmen, es sei denn,
dass wichtige Griinde entgegenstehen. Die Trager von Amtern in der Selbstverwaltung mit
Leitungsfunktion sind im Falle ihres Racktritts oder nach Ablauf inrer Amtszeit oder ihres
Dienstverhaltnisses verpflichtet, ihr Amt bis zur Bestellung eines Nachfolgers weiterzufih-
ren; ihr Dienstverhaltnis besteht so lange weiter. Satz 3 gilt nicht, wenn der bisherige
Amtstrager vor Ablauf seiner Amtszeit oder seines Dienstverhaltnisses dem Wissen-
schaftsminister schriftlich erklart hat, dass er die Weiterfilhrung der Geschéfte ablehne; in
diesem Falle hat der jeweilige Vertreter die Geschéafte weiterzufiihren. Wahrend einer Be-
urlaubung ruhen die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten. § 66 bleibt unberthrt. Die Mit-
glieder diirfen wegen ihrer Tatigkeit in der Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden.
Tatigkeiten von Studierenden in der Selbstverwaltung der Kunsthochschule und der Stu-
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dentenwerke kénnen bis zu zwei Semester bei der Berechnung der Prifungsfristen unbe-

ricksichtigt bleiben. Die Entscheidung trifft der Rektor.

(5) Verletzt ein Mitglied schuldhaft die ihm obliegenden Pflichten, so hat es den daraus
entstehenden Schaden zu ersetzen.

(6) Studierende, die ein in einer Studien- und Prifungsordnung vorgesehenes praktisches
Studiensemester ableisten, kbnnen ein Amt in der Selbstverwaltung nicht austiben; soweit
sie bereits vorher Mitglied eines Gremiums waren, ruht dieses Amt wahrend dieses Se-
mesters. Auf Antrag ist die Mitwirkung in der Selbstverwaltung zu gestatten, wenn dies im
Einzelfall der ordnungsgemaBen Durchfihrung dieses Ausbildungsabschnitts nicht entge-
gensteht; Gber den Antrag entscheidet der Prifungsausschuss nach Anhérung der Praxis-
stelle.

§7

Satzungsrecht

(1) Die Kunsthochschule gibt sich eine Grundordnung nach MaBgabe dieses Gesetzes.
Sie bedarf der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums.

(2) Die Kunsthochschule kann ihre Angelegenheiten durch sonstige Satzungen regeln,
soweit die Gesetze keine Vorschriften enthalten. Bei Weisungsangelegenheiten kénnen
Satzungen nur erlassen werden, wenn dies im Gesetz vorgesehen ist. Soweit Satzungen
nicht der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums bedurfen, sind sie diesem anzuzei-

gen.

(3) Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen sind nach MaBgabe einer besonderen
Satzung bekanntzumachen. Die Grundordnung und die sonstigen Satzungen treten am
ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung folgenden Monats in Kraft, wenn kein anderer
Zeitpunkt bestimmt ist.

§8

Finanzwesen

(1) Die Einnahmen und Ausgaben, die den Kunsthochschulen zur Erflllung der ihnen ob-
liegenden Aufgaben dienen, werden in den Staatshaushalt eingestellt. Die Regelungen
Uber das Kunsthochschulvermégen in § 85 bleiben unberihrt.
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(2) Die Kunsthochschulen tragen zur Finanzierung der ihnen Ubertragenen Aufgaben
durch Einwerbung von Mitteln Dritter (Zuwendungen zur Férderung der Kunst, fir kiinstle-
rische Entwicklungsvorhaben und fir Forschung und Lehre sowie Auftrage Dritter) und
sonstigen Einnahmen bei; dieser den Kunsthochschulen obliegende Auftrag wird von den
hauptberuflich tatigen Mitarbeitern der Kunsthochschule wahrgenommen. Das Angebot
eines Dritten zur Bereitstellung von Mitteln ist dem Rektorat oder der von ihm beauftragten
Stelle anzuzeigen. Die Annahme wird durch die Kunsthochschule erklart. Das Rektorat
oder die von ihm beauftragte Stelle hat das Angebot abzulehnen, wenn die Annahme ge-
gen gesetzliche Vorschriften verstdBt. Es kann das Angebot ablehnen oder die Annahme
mit Auflagen versehen, wenn die Erfallung anderer Aufgaben der Kunsthochschule sowie
Rechte und Pflichten anderer Personen dadurch beeintrachtigt werden oder wenn die
durch die Annahme entstehenden Folgelasten nicht angemessen berlcksichtigt sind. Die
Erklarung der Kunsthochschule Uber die Annahme umfasst zugleich die Zustimmung zur
Inanspruchnahme der damit verbundenen Vorteile fir die beteiligten Mitglieder der Kunst-
hochschule. Geldzuwendungen fiir Kunst, Forschung und Lehre kann der Zuwendungsge-
ber bei der Zuwendung ausdricklich fir das Kunsthochschulvermégen bestimmen, es sei
denn, dass die Zuwendung direkt oder indirekt Mitteln der 6ffentlichen Hand entstammt;

§ 38 Abs. 2 Satz 2 bleibt unbertihrt.

(3) Mittel Dritter sind flr den vom Drittmittelgeber bestimmten Zweck zu verwenden und
nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften. Gesetzliche und tarifvertragliche Regelun-
gen durfen nicht entgegenstehen. Treffen die Bedingungen keine Regelung, bestimmt die
Kunsthochschule Uber die Verwendung der Mittel zur Erflllung ihrer Aufgaben nach
pflichtgemaBem Ermessen im Rahmen der fur die Wirtschaftsfihrung der Kunsthochschu-
le maBgeblichen gesetzlichen Vorschriften. Das Wissenschaftsministerium kann im Ein-
vernehmen mit dem Finanzministerium zulassen, dass flir die Genehmigung und Abrech-
nung von Dienstreisen aus Mitteln Dritter vereinfachte Verfahren zur Begrindung der im
Landesreisekostengesetz geforderten Notwendigkeit von dienstlich veranlassten Mehr-

aufwendungen angewendet werden.

(4) Den Kunsthochschulen kann die Verantwortung fir den flexiblen und eigenverantwort-
lichen Einsatz der im Haushalt ausgebrachten Stellen und veranschlagten Mittel nach den
Grundsatzen der dezentralen Finanzverantwortung gemaB § 7 a der Landeshaushaltsord-
nung (LHO) lbertragen werden. Voraussetzung hierfir ist, dass die Kunsthochschulen die
Einhaltung der haushaltsrechtlichen Rahmenbedingungen und des jeweils verfligbaren
Ausgabevolumens durch geeignete Informations- und Steuerungsinstrumente sicherstel-
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len; hierzu ist eine Kosten- und Leistungsrechnung nach einheitlichen Grundsatzen einzu-
fihren, aus der dem Wissenschaftsministerium in regelmaBigen Abstanden Gber Kosten

und Leistungen zu berichten ist.

(5) Auf Antrag der Kunsthochschule kann das Wissenschaftsministerium im Einvernehmen
mit dem Finanzministerium zulassen, dass fiir die Wirtschaftsfihrung die Grundsatze des
§ 26 LHO angewendet werden. Die Kunsthochschule hat in diesem Fall jahrlich vor Beginn
des Haushaltsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und diesen dem Wissenschafts-
ministerium bis zu einem von diesem festgesetzten Termin zur Zustimmung vorzulegen.
Der Wirtschaftsplan bildet die Grundlage fir die Haushalts- und Wirtschaftsfilhrung der
Kunsthochschule und muss in Aufwand und Ertrag ausgeglichen sein. Das Wissen-
schaftsministerium kann verlangen, dass der Wirtschaftsplan fir einen [&ngeren Zeitraum
als fur ein Jahr aufgestellt wird. Die Bestimmungen von Absatz 4 Satz 2 gelten auch fiir
die betriebliche Wirtschaftsflihrung nach Satz 1.

(6) Die staatliche Finanzierung der Kunsthochschulen orientiert sich an deren Aufgaben
und an den in der Kunstaustbung, in kinstlerischen Entwicklungsvorhaben, in Forschung
und Lehre sowie bei der Férderung des kinstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuch-
ses erbrachten Leistungen. Dabei sind auch Fortschritte bei der Durchsetzung der Gleich-
berechtigung zu bertcksichtigen. Die im Rahmen der dezentralen Finanzverantwortung
nachzuweisenden Leistungen werden durch Zielvereinbarungen festgelegt.

(7) Das Wissenschaftsministerium kann bei der Finanzzuweisung an die jeweilige Kunst-
hochschule die Umsetzung von Prifungsergebnissen des Rechnungshofs beriicksichti-

gen.

(8) Gegenstande, die allein oder Gberwiegend mit Mitteln des Staatshaushaltsplans erwor-
ben werden, gehen in das Eigentum des Landes Uber.

§9

Personal

(1) Die an der Kunsthochschule aus Mitteln des Staatshaushaltsplans Beschaftigten ste-
hen in einem unmittelbaren Dienst- oder Arbeitsverhaltnis zum Lande Baden-
Wirttemberg. Die Zustandigkeit fir die Einstellung von Angestellten und Arbeitern kann
vom Wissenschaftsministerium auf die Kunsthochschule Ubertragen werden.
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(2) Far Amtspflichtsverletzungen der in Absatz 1 Satz 1 genannten Beschaftigten trifft die

Verantwortlichkeit die Kunsthochschule.

(3) Anspriiche auf Schadensersatz und Rickgriff nach § 96 des Landesbeamtengesetzes
(LBG) gegen einen Beamten stehen dem Land zu, wenn dieser Aufgaben im Rahmen des
§ 10 wahrgenommen hat.

§ 10
Einheitsverwaltung

(1) Die Kunsthochschule erflllt ihre Aufgaben, auch soweit es sich um Weisungsangele-
genheiten handelt, durch eine Einheitsverwaltung; sie handelt in eigenem Namen.

(2) In Angelegenheiten, die Hochschulprifungen betreffen, handeln fir die Kunsthoch-
schule die nach den Prifungsordnungen zustandigen Stellen. Der Rektor oder ein von ihm
benannter Vertreter sind berechtigt, bei der Abnahme von Prifungen anwesend zu sein.

Uber Widerspriiche entscheidet der Rektor.

2. ABSCHNITT
Organe, Studienkommissionen,

Fachgruppen und Hochschuleinrichtungen

§ 11
Organe
Organe der Kunsthochschule sind
1. das Rektorat,
2. der Senat,
3. der Hochschulrat.
§ 12
Rektorat

(1) Das Rektorat leitet die Kunsthochschule. Dem Rektorat gehéren an

1. der Rektor,
2. der Prorektor,
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3. der weitere Prorektor, soweit nach der Grundordnung bestellt,

4. der Verwaltungsdirektor mit beratender Stimme.

Die Grundordnung kann bestimmen, dass ein weiterer Prorektor bestellt wird.

Das Rektorat gibt sich eine Geschéftsordnung, in der das Abstimmungsverfahren geregelt
wird. Dabei ist vorzusehen, dass bei Stimmengleichheit die Stimme des Rektors den Aus-
schlag gibt. In Haushaltsangelegenheiten kénnen Beschllisse nur mit Zustimmung des
Rektors gefasst werden. Die fiir Gremien geltenden Vorschriften dieses Gesetzes sind auf
das Rektorat nicht anzuwenden.

(2) Auf Vorschlag des Rektors legt das Rektorat fir seine Mitglieder bestimmte Geschafts-
bereiche fest, in denen sie die Geschafte der laufenden Verwaltung in eigener Zustandig-

keit erledigen. Zum Geschéftsbereich des Verwaltungsdirektors muss die Wirtschafts- und
Personalverwaltung gehéren. Der Rektor legt die Richtlinien fir die Erledigung der Aufga-

ben des Rektorats fest.

(3) Das Rektorat ist flr alle Angelegenheiten zustandig, fir die in diesem Gesetz oder in
der Grundordnung nicht ausdriicklich eine andere Zustandigkeit festgelegt ist. Es ist ins-
besondere flr folgende Angelegenheiten zustandig:

1. die Billigung des Entwurfs des Haushaltsvoranschlags und der Wirtschaftsplane sowie

deren Vollzug,

2. die Entscheidungen Uber die Grundstiicks- und Raumverteilung nach den Grundsatzen
des § 8 Abs. 6,

3. die Aufstellung der Ausstattungsplane,

4. die Verteilung der der Kunsthochschule zugewiesenen Stellen und Mittel nach den
Grundsatzen des § 8 Abs. 6,

5. die Struktur- und Entwicklungsplanung einschlieBlich der Personalentwicklung,
6. die Planung der baulichen Entwicklung,
7. die Entscheidungen Uber das Kunsthochschulvermdgen.

(4) Das Rektorat ist fur die sachgemaBe Erledigung der Aufgaben und den ordnungsge-
maBen Gang der Verwaltung verantwortlich. Es regelt die innere Organisation der Verwal-
tung der Kunsthochschule. Es tragt Sorge fiir einen wirtschaftlichen Einsatz des vorhan-
denen Personals und der zur Verfligung stehenden Sachmittel und Einrichtungen.

(5) Das Rektorat bereitet die Sitzungen des Senats und seiner Ausschiisse sowie des
Hochschulrats vor und vollzieht die Beschlisse. Halt der Rektor MaBnahmen, Entschei-
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dungen oder Beschlliisse von Organen, Gremien oder Amtstragern mit Ausnahme des
Hochschulrats fiir rechtswidrig oder nach den Grundsatzen der Wirtschaftlichkeit fir nicht
vertretbar, so hat er sie zu beanstanden und auf Abhilfe zu dringen; die Beanstandung hat
aufschiebende Wirkung. Wird der Beanstandung nicht abgeholfen, ist der Hochschulrat zu
beteiligen. Lasst sich auch nach Beteiligung des Hochschulrats keine Lésung finden, ist

das Wissenschaftsministerium zu unterrichten.

(6) Das Rektorat hat den Senat und seine beschlieBenden Ausschiisse sowie den Hoch-
schulrat tber alle wichtigen, die Kunsthochschule und ihre Verwaltung betreffenden Ange-
legenheiten zu unterrichten. Der Rektor legt dem Hochschulrat jahrlich Rechenschaft Gber
die Erflllung der Aufgaben der Kunsthochschule ab; dem Senat erstattet er einen Jahres-
bericht.

(7) Die Mitglieder des Rektorats sind berechtigt, an den Sitzungen aller Gremien teilzu-
nehmen. Das Rektorat kann von allen Gremien der Kunsthochschule verlangen, dass sie
Uber bestimmte Angelegenheiten im Rahmen ihrer Zustandigkeit beraten und entscheiden.
Es ist auf sein Verlangen Uber jede Angelegenheit im Bereich der Kunsthochschule unver-
zlglich zu unterrichten. Die Satze 1 bis 3 finden hinsichtlich des Hochschulrats keine An-

wendung.
§12a
Rektor

(1) Der Rektor vertritt die Kunsthochschule; er wird vom Prorektor vertreten. Hat die
Kunsthochschule zwei Prorektoren, legt das Rektorat fest, in welcher Reihenfolge der
Rektor im Falle seiner Verhinderung vertreten wird; im Bereich der Wirtschafts- und Per-
sonalverwaltung wird er vom Verwaltungsdirektor standig vertreten. Er ist Vorsitzender des
Rektorats, des Senats und seiner Ausschiisse. Er kann den Vorsitz in einem Ausschuss
auf ein Mitglied des Ausschusses Ubertragen.

(2) Der Rektor ist Beamter auf Zeit, soweit nicht durch Vertrag ein befristetes Dienstver-
héltnis begriindet wird. Die Amtszeit betragt sechs Jahre. BeschlieBen der Senat und der
Hochschulrat seine Abwahl gemafn Absatz 6, ist er aus dem Beamtenverhaltnis auf Zeit zu
entlassen oder sein Dienstvertrag zu kiindigen, soweit in Absatz 6 Satz 2 nichts Anderes
bestimmt ist. Die Amtszeit beginnt am 1. September. Findet der Amtsantritt zu einem spéa-
teren Zeitpunkt statt, so verkirzt sich die Amtszeit entsprechend. Im Falle der unmittelba-
ren Wiederernennung oder Wiederbestellung schliet sich die neue Amtszeit an das Ende
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der vorangegangenen an.

(3) Zum Rektor kann ernannt oder bestellt werden, wer der Kunsthochschule hauptberuf-
lich als Professor angehdrt oder wer eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt
und auf Grund einer mehrjahrigen beruflichen Tatigkeit, insbesondere in Kunst, Wissen-
schaft, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege, erwarten lasst, dass er den Aufgaben
des Amtes gewachsen ist. Zum Rektor kann nicht ernannt oder bestellt werden, wer vor
Ablauf der Amtszeit das 65. Lebensjahr vollenden wirde. Dies gilt nicht bei unmittelbarer
Wiederernennung oder Wiederbestellung; die Amtszeit endet in diesem Fall mit Ablauf des
Semesters, in dem der Rektor das 65. Lebensjahr vollendet. Der Rektor kann wahrend
seiner Amtszeit kein anderes Wahlamt in der Kunsthochschule wahrnehmen.

(4) Wird ein beamteter Professor der Kunsthochschule Rektor, bleibt das bisherige Beam-
tenverhaltnis bestehen; § 40 Abs. 3 LBG findet insoweit keine Anwendung. Ein hauptbe-
ruflicher Professor im Angestelltenverhaltnis bleibt in seinem bisherigen Dienstverhaltnis;
die Rechte und Pflichten als Rektor werden in einem zusatzlichen Dienstvertrag geregelt.
Die Pflichten nach § 44 ruhen wahrend der Amtszeit als Rektor. § 5 des Bundesbesol-
dungsgesetzes bleibt unberihrt. Fir den Eintritt in den Ruhestand findet § 131 Abs. 1 Nr.
1 LBG keine Anwendung.

(5) Zur Vorbereitung der Wahl des Rektors bildet der Vorsitzende des Hochschulrats einen
Auswahlausschuss, dem Mitglieder des Hochschulrats und des Senats angehéren. Der
Auswahlausschuss schreibt die Stelle des Rektors 6ffentlich aus, erarbeitet im Einver-
nehmen mit dem Wissenschaftsministerium einen Wahlvorschlag, der in der Regel drei
geeignete Bewerber enthalt, und legt diesen dem Senat vor. Der Senat wahlt aus dem
Wahlvorschlag den Bewerber, der dem Ministerprasidenten zur Ernennung als Rektor vor-
geschlagen werden soll. Das Nahere regelt die Grundordnung. Kénnen sich Wissen-
schaftsministerium und Auswahlausschuss nicht einigen, so ist die Stelle erneut auszu-
schreiben. Kénnen sich Wissenschaftsministerium und Auswahlausschuss auch nach der
zweiten Ausschreibung nicht einigen, so entscheidet die Landesregierung nach Anhérung

des Vorsitzenden des Auswahlausschusses.

(6) Der Rektor kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Senats und des
Hochschulrats abgewahlt werden. Gehdért der Rektor der Kunsthochschule nicht als

hauptberuflicher Professor an, tritt er nach der Abwahl flir den Rest seiner Amtszeit in den
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einstweiligen Ruhestand.

(7) Der Rektor wirkt darauf hin, dass die Professoren und die sonstigen zur Lehre ver-
pflichteten Personen ihre Lehr- und Prifungsverpflichtungen ordnungsgeman erflllen; ihm
steht insoweit ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu.

(8) Der Rektor Gbt, unbeschadet der Regelung in § 72 in Verbindung mit § 104 des Uni-
versitatsgesetzes (UG), das Hausrecht aus und ist flir die Ordnung in der Kunsthochschu-

le verantwortlich.

§12b
Prorektor

(1) Die Amtszeit des Prorektors betragt drei Jahre, endet jedoch stets mit der Amtszeit des
Rektors. Die Amtszeit beginnt jeweils am 1. September. Findet der Amtsantritt zu einem
spateren Zeitpunkt statt, so verkurzt sich die Amtszeit entsprechend. Der Prorektor kann
wahrend seiner Amtszeit kein anderes Wahlamt in der Kunsthochschule wahrnehmen.

(2) Der Prorektor wird vom Senat aus den der Kunsthochschule angehérenden Professo-
ren gewahlt. FUr die Wahl des Prorektors hat der Rektor das Vorschlagsrecht gegentber
dem Senat; der Hochschulrat ist zum Vorschlag des Rektors zu héren.

§12c
Président

(1) In der Grundordnung kann vorgesehen werden, dass die Kunsthochschule von einem
Prasidenten geleitet wird, der mit allen Rechten und Pflichten an die Stelle von Rektorat
und Rektor tritt. Die Bestimmungen der §§ 12 bis 12 b und 14 Abs. 4 gelten entsprechend,
soweit in Absatz 2 nichts Anderes bestimmt ist. Ein Wechsel in der Leitungsstruktur ist nur

mit Ablauf der Amtszeit des Rektors oder Prasidenten zuldssig.

(2) An die Stelle des Prorektors tritt ein Vizeprasident. Die Grundordnung kann einen wei-
teren Vizeprasidenten vorsehen. In Haushaltsangelegenheiten steht dem Prasidenten das
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alleinige Entscheidungsrecht zu.

§12d
Verwaltungsdirektor

(1) Der Verwaltungsdirektor vertritt den Rektor standig im Bereich der Wirtschafts- und
Personalverwaltung. Der Rektor kann ihm allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen.
Der Verwaltungsdirektor ist Beauftragter fir den Haushalt nach § 9 LHO.

(2) Der Verwaltungsdirektor wird auf Grund eines gemeinsamen Vorschlags des Wissen-
schaftsministeriums, des Senats und des Hochschulrats vom Wissenschaftsministerium
bestellt; kommt ein gemeinsamer Vorschlag nicht zustande, entscheidet das Wissen-
schaftsministerium. Der Verwaltungsdirektor muss Beamter sein.

§ 13
Hochschulrat

(1) Der Hochschulrat tragt Verantwortung fir die Entwicklung der Kunsthochschule und
schlagt MaBnahmen vor, die der Profilbildung und der Erhdhung der Leistungs- und Wett-
bewerbsfahigkeit dienen. Er beaufsichtigt die Geschéaftsfihrung des Rektorats. Zu den
Aufgaben des Hochschulrats gehdren insbesondere:

1. die Mitwirkung bei der Bestellung der Rektoratsmitglieder nach MaBgabe von § 12 a
Abs.5,§12b Abs. 2und § 12d,

2. die Zustimmung zum Haushaltsvoranschlag und die Feststellung der Wirtschaftsplane,
3. die Feststellung des Jahresabschlusses,
4. die Beschlussfassung tber Struktur- und Entwicklungsplane sowie die Bauplanung,

5. Festlegung von Grundsétzen fir die Ausstattung und fir den wirtschaftlichen und auf-
gabengerechten Einsatz der Mittel fir kinstlerische Entwicklungsvorhaben, Kunstaus-
Ubung, Forschung und Lehre nach leistungs- und belastungsorientierten Kriterien und
nach Evaluationsergebnissen,

6. die Zustimmung zur Bildung, Veranderung, Aufhebung und Zuordnung von

Hochschuleinrichtungen,

7. die Beschlussfassung Gber die Funktionsbeschreibung von Professorenstellen,
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8. die Stellungnahme zur Einrichtung, Anderung oder Aufhebung eines Studiengangs,
9. die Stellungnahme zu Studien- und Prifungsordnungen,

10.die Stellungnahme zur Grundordnung und deren Anderungen,

11.die Entgegennahme des Jahresberichts des Rektors.

(2) Bei der Erfullung seiner Aufgaben kann der Hochschulrat vom Rektor jederzeit Bericht-
erstattung verlangen und hat Zugang zu allen Unterlagen. Er kann die Wahrnehmung des
Rechts zur Einsichtnahme und Prifung von Unterlagen einzelnen Mitgliedern des Hoch-
schulrats oder Sachverstandigen Ubertragen. Ergeben sich hieraus Beanstandungen, wirkt
der Hochschulrat auf eine hochschulinterne Klarung hin. Bei schwerwiegenden Beanstan-

dungen unterrichtet der Hochschulrat das Wissenschaftsministerium.

(8) Dem Hochschulrat gehdren sieben Mitglieder an, davon drei Personen, die keine Mit-
glieder der Kunsthochschule nach § 6 sind; als externe Mitglieder gelten auch die Mitglie-
der nach § 6 Abs. 1 Nr. 16 und 17. Zur Vorbereitung des Vorschlags zur Benennung der
drei externen Mitglieder bildet der Senat einen Ausschuss. Der Ausschuss und das Wis-
senschaftsministerium erarbeiten einvernehmlich eine Liste mit geeigneten Kandidaten,
die dem Senat zur Abstimmung vorgelegt wird. Kénnen sich Wissenschaftsministerium
und Ausschuss nicht einigen oder lehnt der Senat den gemeinsamen Vorschlag ab, wéahlt
der Senat auf Vorschlag des Ausschusses ein externes Mitglied; die tbrigen Mitglieder
benennt das Wissenschaftsministerium. Die Mitglieder des Hochschulrats werden vom

Wissenschaftsminister bestellt.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Hochschulrats betragt drei Jahre. Eine erneute Bestel-

lung fr drei weitere Jahre ist zweimal zulassig.

(5) Die Tatigkeit als Mitglied des Hochschulrats ist ehrenamtlich. Die externen Mitglieder

des Hochschulrats erhalten eine angemessene Aufwandsentschadigung.

(6) Der Hochschulrat wahlt ein externes Mitglied zum Vorsitzenden und aus den weiteren
Mitgliedern des Hochschulrats einen Stellvertreter. Die erste Sitzung bis zur Wahl eines
Vorsitzenden wird von dem an Lebensjahren altesten Mitglied einberufen und geleitet. Der
Hochschulrat gibt sich eine Geschéaftsordnung. Die fir Gremien geltenden Vorschriften
dieses Gesetzes sind auf den Hochschulrat nicht anzuwenden. Die Mitglieder des Rekto-
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rats und ein Vertreter des Wissenschaftsministeriums nehmen an den Sitzungen des

Hochschulrats ohne Stimmrecht teil.

§13a

(aufgehoben)

§ 14
Senat

(1) Der Senat entscheidet in Angelegenheiten von Kunstaustibung, kiinstlerischen Ent-

wicklungsvorhaben, Forschung, Lehre und Studium, die von grundsatzlicher Bedeutung

und nicht durch Gesetz zur abschlieBenden Entscheidung einem anderen Organ, den

Fachgruppen oder den Hochschuleinrichtungen Ubertragen sind. Der Senat ist insbeson-

dere zustandig far die

1.
2.
3.

Wahl des Rektors und der Prorektoren,
Beschlussfassung tber die Grundordnung,
Beschlussfassung tber den Erlass von Ordnungen fir die Verwaltung und Benutzung

der Hochschuleinrichtungen,

4. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Festsetzung von Zulassungszahlen,

5. Beschlussfassung im Zusammenhang mit der Einrichtung, Anderung und Aufhebung

© ® N o

von Studiengangen, Fachgruppen, Studienkommissionen und Hochschuleinrichtungen,
Koordinierung der Arbeit der Studienkommissionen und der Fachgruppen,
Stellungnahme zu Struktur- und Entwicklungspléanen,

Stellungnahme zu Entwirfen des Haushaltsvoranschlags und des Wirtschaftsplans,
Stellungnahme zur Funktionsbeschreibung von Professorenstellen; die Stellungnahme
entfallt, wenn die Funktionsbeschreibung mit dem beschlossenen Struktur- und Ent-

wicklungsplan Ubereinstimmt,

10. Entscheidungen von grundséatzlicher Bedeutung in Fragen der Kunstausibung, kinst-

lerischer Entwicklungsvorhaben, der Forschung und der Férderung des klnstlerischen
und wissenschaftlichen Nachwuchses sowie des Gestaltungs- und Technologietrans-

fers,

11.Beschlussfassung Uber die Studienordnungen und die Ordnungen fir Hochschulpri-

fungen oder Stellungnahme zu Prifungsordnungen, durch die ein Hochschulstudium

abgeschlossen wird,
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12.Beschlussfassung Uber Vorschlage fur die Berufung von Professoren,

13. Entgegennahme und Erdérterung des Jahresberichts des Rektors,

14.Entgegennahme und Erérterung des jahrlichen Berichts der Frauenbeauftragten.

Der Senat kann beschlieBende und beratende Ausschiisse bilden. Die stimmberechtigten
Mitglieder der beschlieBenden Ausschiisse missen Mitglieder des Senats sein; die Pro-
fessoren missen in diesen Ausschissen die Mehrheit haben. Die Amtszeit der Mitglieder
der beratenden Ausschisse endet spatestens mit der Amtszeit der gewahlten Mitglieder
des Senats, die nicht Studierende sind. Die in Satz 2 Nr. 1, 2, 5 und 10 bis 14 aufgefihrten
Angelegenheiten kdnnen beschlieBenden Ausschissen nicht Gbertragen werden.

) Dem Senat gehéren kraft Amtes an

(2

1. der Rektor als Vorsitzender,

2. die weiteren Mitglieder des Rektorats,

3. der Vizeprasident und der Verwaltungsdirektor mit beratender Stimme, wenn kein Rek-
torat besteht; die Grundordnung kann fir den Vizeprasidenten ein Stimmrecht vorse-
hen,

4. die Frauenbeauftragte.
Auf Grund von Wahlen gehéren den Senaten der Staatlichen Hochschulen fir Musik an

1. vierzehn hauptberufliche Professoren,

2. drei Angehorige des kinstlerischen und wissenschaftlichen Dienstes und der Lehrkréaf-
te fr besondere Aufgaben,

3. ein Lehrbeauftragter,

4. zwei Studierende,

5. ein sonstiger Mitarbeiter.

Auf Grund von Wahlen gehéren den Senaten der Staatlichen Akademien der Bildenden

Kiinste und der Staatlichen Hochschule fir Gestaltung an

elf hauptberufliche Professoren,

zwei Angehdorige der Gruppe des kinstlerischen und wissenschaftlichen Dienstes,
zwei Lehrkrafte flir besondere Aufgaben,

ein Lehrbeauftragter,

o & 0~

zwei Studierende,
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6. ein sonstiger Mitarbeiter.

(3) Die Grundordnungen der Kunsthochschulen kénnen vorsehen, dass auf Grund von
Wahlen nur neun hauptberufliche Professoren dem Senat angehéren. In diesem Fall ge-
héren den Senaten der Staatlichen Hochschule fiir Musik zwei Angehérige der Gruppe der
kUnstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter, der kiinstlerischen und der wissen-
schaftlichen Assistenten und der Lehrkrafte flr besondere Aufgaben, ein Lehrbeauftragter,
zwei Studierende und ein sonstiger Mitarbeiter an. Bei den Staatlichen Akademien der
Bildenden Kiinste und der Staatlichen Hochschule fliir Gestaltung gehéren den Senaten in
diesem Fall ein Angehdériger der Gruppe der kiinstlerischen und wissenschaftlichen Mitar-
beiter und Hochschulassistenten, eine Lehrkraft fir besondere Aufgaben, ein Lehrbeauf-

tragter, zwei Studierende und ein sonstiger Mitarbeiter an.

(4) Die Grundordnungen der Kunsthochschulen kénnen auBerdem vorsehen, dass Rekto-
ren und Prorektoren nach Ablauf ihrer Amtszeit bis zur Neuwahl der Gruppe der hauptbe-
ruflichen Professoren im Senat stimmberechtigte Mitglieder des Senats kraft Amtes blei-

ben.

(5) Die Amtszeit der Studierenden betragt gemaB § 70 Abs. 1 Satz 2 ein Jahr, die der (b-

rigen Mitglieder zwei Jahre.

(6) Die Grundordnung kann vorsehen, dass Leiter der Studienkommissionen und Fach-

gruppensprecher an der Senatssitzung mit beratender Stimme teilnehmen.

(7) Die Anderung der Zusammensetzung des Senats durch die Grundordnung kann je-

weils nur zu einem Termin erfolgen, zu dem alle Senatsgruppen neu gewahlt werden.

(8) Uber Aufgaben nach § 3 Abs. 3 beschlieBt ein besonderer Ausschuss des Senats, der
die Bezeichnung Allgemeiner Studierendenausschuss (AStA) fuhrt. Der AStA nimmt
zugleich die Gbergreifenden Studienangelegenheiten der Studierenden wahr und férdert
die Uberregionale und internationale studentische Zusammenarbeit. Ihm gehéren als
stimmberechtigte Mitglieder die Vertreter der Studierenden im Senat sowie drei weitere
Studierendenvertreter an. Die weiteren Studierendenvertreter nach Satz 3 sind diejenigen
Studierenden, auf die bei der Wahl der Studierendenvertreter flir den Senat weitere Sitze

entfallen wirden.

(9) Der AStA wahlt einen Vorsitzenden und zwei Stellvertreter. Die Beschllisse des Aus-

schusses werden vom Rektorat vollzogen.
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§15

Studienkommissionen

(1) FOr jeden Studiengang oder mehrere verwandte Studiengange werden Studienkom-
missionen gebildet. Entscheidungen Uber die Einrichtung von Studienkommissionen und
die Festlegung der Gesamtzahl der Mitglieder einer Studienkommission sind dem Wissen-
schaftsministerium anzuzeigen. Die Studienkommissionen beraten die Organe der Kunst-
hochschule bei der Bestimmung der Studienziele und bei der Aufstellung der Ordnungen
fir Hochschulprifungen und der Studienordnungen. Sie sorgen, unbeschadet der Rege-
lung des § 49 UG, fir eine ausreichende studienbegleitende fachliche Beratung der Stu-
dierenden. Zu den Aufgaben der Studienkommissionen gehért es insbesondere, Empfeh-
lungen zur Weiterentwicklung von Gegenstéanden und Formen des Studiums sowie zur
Verwendung der fir Studium und Lehre vorgesehenen Mittel zu erarbeiten und die Evalua-
tion der Lehre geman § 4 a unter Einbeziehung studentischer Veranstaltungskritik zu or-
ganisieren. Die Studienkommissionen erarbeiten in regelmaBigen Abstanden einen Bericht
Uber die Entwicklung von Lehre, Studium und Prifungen. Der Bericht enthalt fir den Be-
richtszeitraum auch Angaben Uber die Bewertung des Lehrangebots in den einzelnen Stu-
diengangen, insbesondere Uber Befragungen der Studierenden zur Qualitat der Lehre und
die Stellungnahme des Lehrkdrpers zu den Ergebnissen der Befragung; der Bericht be-
zieht auch die Ergebnisse externer Bewertungen ein. Die Fachgruppe erdértert den Bericht
der Studienkommissionen und ergreift geeignete MaBnahmen zur Verbesserung der Leh-

re.

(2) Den Studienkommissionen gehéren Lehrkrafte und Vertreter der Studierenden im Ver-
héaltnis 5:2 an. Der Senat wahlt aus der Reihe der hauptberuflichen Lehrkréafte die Leiter
der Studienkommissionen und ihre Stellvertreter. Der Senat beschliet Gber die Zahl der
Sitze und Uber die Verteilung der Sitze auf die einzelnen Gruppen des Lehrkdrpers; die
Lehrkrafte werden von den Fachgruppen entsandt. Der Senat bestimmt, wie viele Lehr-
krafte von einer Fachgruppe entsandt werden. Der Entsendung muss auch die Mehrheit
der der Fachgruppe angehérenden Professoren zustimmen. Stimmt die Mehrheit der
hauptberuflichen Professoren nicht zu, entscheidet der Senat tber die Entsendung. Die
Vertreter der Studierenden werden von den Studierenden des betreffenden Studiengangs
aus ihrer Mitte gewahlt. Die Wahl wird vom Rektorat veranlasst. Die Amtszeit der Studie-
renden betragt geman § 70 Abs. 1 Satz 2 ein Jahr, die der Ubrigen Mitglieder zwei Jahre.
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§ 16
Fachgruppen

(1) Die Fachgruppen umfassen die Mitglieder des Lehrkdrpers gleicher oder verwandter
Facher. Die Einteilung der Fachgruppen bestimmt die Grundordnung. Die Fachgruppen
beraten die Organe der Kunsthochschule und die Studienkommissionen bei der Erflllung
ihrer Aufgaben umfassend in fachlicher Hinsicht.

(2) Die Mitglieder der Fachgruppe wahlen aus dem Kreis der hauptberuflichen Professoren
und der Lehrkréfte flir besondere Aufgaben einen Sprecher der Fachgruppe und seinen
Stellvertreter. Der Sprecher der Fachgruppe beruft die Fachgruppe zu Sitzungen ein und
vertritt die Fachgruppe in anderen Gremien. Der Senat kann auBerdem eine eigene Stel-

lungnahme des Fachgruppensprechers fordern.

(3) Die Fachgruppe Ubertragt ihren in der Lehre tatigen Angehérigen im Rahmen der fir
ihr Dienstverhaltnis geltenden Regelungen bestimmte Aufgaben, soweit dies zur Gewahr-
leistung des erforderlichen Lehrangebots notwendig ist; dabei sind der unterschiedliche
Aufwand nach Art und Umfang der Lehrveranstaltungen und die Beanspruchung durch
sonstige dienstliche Aufgaben entsprechend den jeweils geltenden dienstrechtlichen Re-
gelungen zu berilcksichtigen. Beschlliisse nach Satz 1 bedirfen auch der Mehrheit der
Stimmen der der Fachgruppe angehdrenden hauptberuflichen Professoren. Kommt ein
Beschluss der Fachgruppe hiernach nicht zustande, so beschlie 3t der Senat.

(4) Sind die einer Fachgruppe angehdrenden Professoren gegenliber den ibrigen Mitglie-
dern der Fachgruppe nicht in der Mehrheit, so haben die Professoren in der Reihenfolge
ihres Lebensalters jeweils eine weitere Stimme, bis die den Professoren zustehenden
Stimmen die Zahl der Stimmen der Ubrigen Mitglieder der Fachgruppe um eine Stimme

Uberwiegen.

(5) Kommen die Fachgruppen ihrer Verpflichtung nach Absatz 3 nicht nach oder kbnnen
sich mehrere Fachgruppen nicht Gber die Aufgabenverteilung nach Absatz 3 einigen, so

entscheidet der Senat.

(6) Das Rektorat vollzieht die Beschlisse der Fachgruppen nach Absatz 3.

§ 17
AusschlieBlichkeitsregel
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Die Bildung anderer Organe, Gremien mit Entscheidungsbefugnissen und 6ffentlich-
rechtlicher Gliederungen der Mitglieder, die in diesem Gesetz nicht vorgesehen sind, ist

nicht zulassig.

§ 18
Ktinstlerische und wissenschaftliche
Einrichtungen und Betriebseinheiten

(1) Von den Kunsthochschulen kénnen Betriebseinheiten sowie klinstlerische und wissen-

schaftliche Einrichtungen (Hochschuleinrichtungen) gebildet werden.

(2) Hochschuleinrichtungen stehen unter der Verantwortung des Rektorats. Die Verant-

wortung umfasst die Dienstaufsicht.

(3) Der Senat beschlieBt Uber die Bildung, Veranderung und Aufhebung der Hochschulein-
richtungen und erlasst die Verwaltungs- und Benutzungsordnungen. Beschllisse nach
Satz 1 bedirfen der Zustimmung des Hochschulrats und sind dem Wissenschafts-

ministerium anzuzeigen.

(4) Die Verwaltungs- und Benutzungsordnung regelt die Art der Leitung der Hochschulein-
richtungen. Kinstlerische oder wissenschaftliche Einrichtungen sollen in der Regel durch
eine kollegiale, eine befristete oder eine kollegiale und befristete Leitung verwaltet werden.
Betriebseinheiten haben in der Regel einen sténdigen Leiter. Ist im Staatshaushaltsplan
fur die Leitung einer Hochschuleinrichtung eine Planstelle ausgewiesen, so ist der Inhaber
zum standigen Leiter zu bestellen. Ein Leiter fur eine bestimmte Amtszeit wird vom Rekto-
rat, eine standige Leitung von Hochschuleinrichtungen auf Vorschlag des Rektorats vom
Wissenschaftsministerium bestellt. Leitungsfunktionen in Betriebseinheiten sind hauptbe-
ruflich tatigen Professoren vorbehalten; Leitungsfunktionen in kiinstlerischen und wissen-
schaftlichen Einrichtungen sind hauptberuflich tatigen Professoren vorbehalten, die in eine
Planstelle der Besoldungsgruppe C 4 oder C 3 eingewiesen sind oder eine diesen Besol-
dungsgruppen vergleichbare Vergitung erhalten. Die in den Einrichtungen anfallenden
Verwaltungsaufgaben werden von der Verwaltung der Kunsthochschule erledigt.

(5) Die Betriebseinheiten stehen allen Mitgliedern der Kunsthochschule nach MaBgabe der
Benutzungsordnung zur Verfligung. Im Rahmen der Funktionsbeschreibungen der Stellen
fir Professoren (§ 44 Abs. 5) und der Zusagen Uber die Ausstattung (§ 46 Abs. 7) werden
den Professoren in den Hochschuleinrichtungen Arbeitsbereiche zugewiesen; eine ange-
messene Beteiligung an den der Kunsthochschule zur Verfligung stehenden personellen
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und sachlichen Mitteln ist zu gewahrleisten. Soweit es aus Griinden des wirtschaftlichen
Einsatzes der Mittel und des ordnungsgemaBen Arbeitsablaufes geboten ist, stimmt die
Leitung der Hochschuleinrichtung die Aufgabenbereiche der in ihr tatigen Professoren

aufeinander ab.

(6) Hochschuleinrichtungen, die ausschlieBBlich oder tGberwiegend Betriebseinheiten sind,
mussen so verwaltet werden, dass der Leiter der Betriebseinheit durch Weisungen an die
in der Einrichtung Tatigen gewahrleisten kann, dass die der Einrichtung obliegenden Auf-
gaben ordnungsgeman wahrgenommen werden. Der Senat legt in der Verwaltungs- und
Benutzungsordnung fest, ob eine Einrichtung eine Betriebseinheit im Sinne dieser Be-
stimmung ist. Betriebseinheiten im Sinne dieser Bestimmung sind insbesondere die Werk-

statten an den Staatlichen Akademien der Bildenden Kilinste.

DRITTER TEIL

Entwicklung des Hochschulwesens

§19

FOr das Zusammenwirken der Hochschulen und die Hochschulplanung gelten die Be-
stimmungen der §§ 33 und 34 UG. Fir die Studienreform gelten die Bestimmungen der
§§ 40 und 41 UG entsprechend.

§19a
(aufgehoben)

19b
Struktur- und Entwicklungsplanung

(1) Die Struktur- und Entwicklungsplanung ist Aufgabe des Wissenschaftsministeriums
und der Kunsthochschulen fir ihren jeweiligen Bereich. Sie soll ein fachlich ausreichendes
und regional ausgewogenes Angebot in Kunstauslibung, kiinstlerischen Entwicklungsvor-
haben, Lehre und Forschung sicherstellen und das gemeinschaftliche oder hochschul-
Ubergreifende Angebot von Einrichtungen und deren wirtschaftliche Nutzung gewahrleis-

ten.
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(2) Die Kunsthochschulen stellen mehrjahrige Struktur- und Entwicklungsplane auf und
schreiben sie regelmaBig fort. Diese stellen die Aufgaben der Kunsthochschulen und die
vorgesehene fachliche, strukturelle, personelle und finanzielle Entwicklung dar. Sie be-
zeichnen insbesondere die Schwerpunkte der Ausbildung, der kiinstlerischen Entwick-
lungsvorhaben und der Forschung sowie die in den einzelnen Studiengangen angestrebte
Ausbildungskapazitat. Festlegungen der landeribergreifenden Hochschulplanung und der
Finanzplanung sowie die Frauenférderung sind bei Aufstellung dieser Plane zu beachten.

Die Grundordnung kann das néhere Verfahren regeln.

(3) Die Struktur- und Entwicklungsplane bedirfen der Zustimmung des Wissenschaftsmi-

nisteriums.

VIERTER TEIL

Aufgaben der Kunsthochschule

1. ABSCHNITT
Studium und Lehre

§ 20
Ziel des Studiums

Lehre und Studium sollen den Studierenden auf die Austibung eines klinstlerischen oder
kunstpadagogischen Berufs vorbereiten und ihm die dafir erforderlichen fachlichen
Kenntnisse, Fahigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studiengang entsprechend so
vermitteln, dass er zu kinstlerischer oder wissenschaftlicher Arbeit und zu verantwortli-
chem Handeln in einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen Rechtsstaat befahigt

wird.

§ 21
Wahl der Lehrveranstaltungen

(1) Das Recht auf den Besuch von Lehrveranstaltungen kann vom Senat nach Anhérung
der Fachgruppe beschréankt werden, wenn ohne die Beschrankung eine ordnungsgemaBe
Ausbildung der fir einen Studiengang zugelassenen Studierenden nicht gewahrleistet

werden kdnnte oder die Beschrankung aus sonstigen Griinden von kiinstlerischen Ent-



36

wicklungsvorhaben, Forschung und Lehre erforderlich ist. Studierende, die im Rahmen
ihres Studiengangs auf den Besuch einer Lehrveranstaltung angewiesen sind, diirfen nicht
auf Dauer von der Lehrveranstaltung ausgeschlossen werden. Ist der Besuch einer Lehr-
veranstaltung vorgeschrieben, bei der von der Art und vom Zweck der Lehrveranstaltung
her eine Begrenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist, und Ubersteigt die Zahl der Be-
werber die Aufnahmefahigkeit, so entscheidet Uber die Aufnahme das Rektorat nach An-
hérung des Sprechers der Fachgruppe. Die Auswahl erfolgt nach der Notwendigkeit des
Besuchs der Lehrveranstaltung und im Hinblick auf den Studienfortschritt und, wenn in
dieser Hinsicht gleiche Voraussetzungen gegeben sind, nach der Reihenfolge der Anmel-
dung.

(2) Unter Berticksichtigung der Studienordnung kénnen zur vollen Ausschépfung der Ka-
pazitat Studierende Mitgliedern des Lehrkérpers zum Einzel- oder Gruppenunterricht oder
zum Unterricht in einer Klasse zugewiesen werden. Die Entscheidung trifft das Rektorat
nach Anhérung des Sprechers der Fachgruppe.

§ 22
Studiengang

(1) Studiengang ist ein durch Studien- und Prifungsordnungen geregeltes, auf einen be-
stimmten berufsqualifizierenden Abschluss oder ein anderes festgelegtes Ausbildungsziel
ausgerichtetes Studium. Als berufsqualifizierend gilt auch der Abschluss eines Studien-
gangs, durch den die fachliche Eignung fir einen beruflichen Vorbereitungsdienst oder
eine berufliche Einflihrung vermittelt wird. Soweit bereits das jeweilige Studienziel ein Be-
rufspraktikum oder ein praktisches Studiensemester voraussetzt, sind diese mit den Cbri-
gen Teilen des Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und in den Studiengang ein-

zuordnen.

(2) Wenn der Studierende auf Grund der maBgebenden Studien- und Priifungsordnung im
Bereich der Lehramtsstudiengange aus einer gréBeren Zahl zulassiger Facher fir das
Studium mehrere Facher auswahlen muss, ist jedes dieser Facher ein Teilstudiengang.
Fir den Teilstudiengang gelten die Bestimmungen Gber den Studiengang entsprechend.

(3) Die Einrichtung, Anderung oder Aufhebung eines Studiengangs bedarf der Zustim-
mung des Wissenschaftsministeriums. Die Anderung oder Aufhebung eines Studiengangs
ist nur dann zulassig, wenn gewabhrleistet ist, dass die fir den Studiengang zugelassenen
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Studierenden an dieser oder einer anderen Kunsthochschule ihr Studium abschlieBen

kdnnen.

(4) Mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums kénnen die Kunsthochschulen in ge-
eigneten Fallen Studiengange in Teilzeitform einrichten.

§ 23
Studienjahr

Das Studienjahr wird in Semester eingeteilt, die am 1. April und 1. Oktober beginnen. Die
Zulassungssatzungen kdnnen vorsehen, dass Studienanfanger nur einmal im Jahr zum
Studium zugelassen werden. Der Beginn und das Ende der Vorlesungszeit werden flr die
einzelnen Kunsthochschulen vom Wissenschaftsministerium im Benehmen mit den Kunst-
hochschulen bestimmt. Zur besseren Nutzung der Studienzeit, der Raume und Geréate und
sonstigen Mittel sollen in geeignetem Umfang auch wahrend der vorlesungsfreien Zeit
Lehrveranstaltungen und Prifungen durchgeflhrt werden. Veranstaltungen des Kontakt-
studiums sollen vorwiegend in der vorlesungsfreien Zeit durchgefihrt werden, soweit sie
sich nicht mit dem tbrigen Lehrangebot decken.

§ 24
Regelstudienzeit

(1) In den Prifungsordnungen sind die Studienzeiten vorzusehen, in denen ein berufsqua-
lifizierender Abschluss erworben werden kann (Regelstudienzeit). Die Regelstudienzeit
schlieBt Zeiten eines in den Studiengang eingeordneten Berufspraktikums, praktische
Studiensemester und Prifungszeiten ein. Die Regelstudienzeit ist maBgebend fir die Ges-
taltung der Studiengange und der Studienordnung, fiir die Sicherstellung des Lehrange-
bots, flr die Gestaltung des Prifungsverfahrens sowie fir die Ermittlung und Festsetzung
der Ausbildungskapazitaten und fir die Berechnung der Studierendenzahlen bei der

Hochschulplanung.

(2) Bei der Festsetzung der Regelstudienzeit fiir den einzelnen Studiengang sind die all-
gemeinen Ziele des Studiums und die besonderen Erfordernisse des jeweiligen Studien-
gangs, die Moglichkeiten der Weiterbildung und des Aufbau- und Ergénzungsstudiums
sowie Erfahrungen mit bereits bestehenden Studiengédngen und mit vergleichbaren Stu-
diengangen im Ausland zu berlcksichtigen.
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(3) Die Regelstudienzeit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss betragt, unbe-
schadet des § 33 b Abs. 2 Satz 2, viereinhalb Jahre. Dartber hinausgehende Regelstu-
dienzeiten dirfen in besonders begriindeten Féllen festgesetzt werden; dies gilt auch fir
Studiengénge, die in besonderen Studienformen durchgefiihrt werden. In geeigneten
Fachrichtungen sind Studiengdnge mit kiirzeren Regelstudienzeiten vorzusehen.

§ 25
Studienordnungen

(1) Fir jeden Studiengang soll die Kunsthochschule durch Satzung eine Studienordnung
aufstellen; hiervon kann insbesondere bei Studiengangen mit geringen Studierendenzah-
len abgesehen werden. Die Studienordnung regelt auf der Grundlage der Prifungsord-
nung und unter BerUcksichtigung der fachlichen und hochschuldidaktischen Entwicklung
und der Anforderungen der beruflichen Praxis Inhalt und Aufbau des Studiums gegebe-
nenfalls einschlieBlich einer in den Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tatig-
keit. Die Studienordnung sieht im Rahmen der Priifungsordnung Schwerpunkte vor, die
der Studierende nach eigener Wahl bestimmen kann; sie soll nach Méglichkeit zulassen,
Studienleistungen in unterschiedlichen Formen zu erbringen.

(2) Die fir den Studiengang in Betracht kommenden Studieninhalte sind so auszuwahlen
und zu begrenzen, dass das Studium in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden
kann. Die Studienordnung bezeichnet Gegenstand, Art, Umfang und Reihenfolge der
Lehrveranstaltungen und der Studienleistungen, die fiir den erfolgreichen Abschluss des
Studiums erforderlich sind. Sie bestimmt deren Anteil am zeitlichen Gesamtumfang. Der
Gesamtumfang der nach Satz 2 erforderlichen Lehrveranstaltungen ist so zu bemessen,
dass dem Studierenden Gelegenheit zur selbstandigen Vorbereitung und Vertiefung des
Stoffs und zur Teilnahme an zusétzlichen Lehrveranstaltungen nach eigener Wahl ver-
bleibt.

(3) Die Studienordnung kann das Recht zur Teilnahme an bestimmten Lehrveranstaltun-
gen oder den Zugang zu einem Studienabschnitt von dem Erbringen bestimmter Studien-
leistungen oder dem Bestehen einer Prifung abh&ngig machen, wenn dies zur ordnungs-
gemaBen Durchfiihrung des Studiums in der Lehrveranstaltung oder dem Studienabschnitt
geboten ist.

(4) Die Studienordnung kann bestimmen, dass Lehrveranstaltungen mit beschrankter Teil-
nehmerzahl nur einmal besucht werden dirfen. Ist in der Lehrveranstaltung eine Studien-
leistung zu erbringen, die Voraussetzung fir die Fortfiihrung des Studiums, Zulassungs-
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voraussetzung fir eine Prifung oder Bestandteil einer Prifung ist, so ist bei nicht erfolg-

reichem Abschluss die Wiederholung der Lehrveranstaltung zu ermdéglichen.

(5) Bei dem Erlass von Studienordnungen sind andere das Studium regelnde Rechtsvor-
schriften, insbesondere staatliche Rahmenprifungs- und Rahmenstudienordnungen, zu

beachten.

(6) Die Studienordnung ist dem Wissenschaftsministerium anzuzeigen. Dieses kann in-
nerhalb von vier Monaten eine Anderung verlangen, wenn die Studienordnung nicht ge-
wahrleistet, dass das Studium entsprechend der Prifungsordnung durchgefihrt oder ab-
geschlossen werden kann. Bei Studiengangen, die mit einer staatlichen Prifung abschlie-
Ben, ist vom Wissenschaftsministerium das Einvernehmen mit dem fir die Prifung zu-
stédndigen Ministerium herzustellen. Nach Ablauf dieser Frist tritt die Studienordnung ge-
maB § 7 Abs. 3 in Kraft, wenn eine Anderung nicht verlangt worden ist.

(7) Die Studienordnung soll mit der Prifungsordnung verbunden werden.

§ 26
Lehrangebot

(1) Die Kunsthochschule stellt auf der Grundlage einer nach Gegenstand, Zeit und Ort ab-
gestimmten jahrlichen Studienplanung das Lehrangebot sicher, das zur Gewahrleistung
des Studiengangs erforderlich ist. Im Hinblick auf die kiinstlerisch-kreative Eigenart des
Studienbetriebs sollen in den Studienplanen nur allgemeine Festlegungen erfolgen. Dabei
sind auch Mdglichkeiten des Selbststudiums zu nutzen und MaBnahmen zu dessen Forde-

rung zu treffen.

(2) Wesentliche Formen der Lehrgestaltung sind an den Staatlichen Akademien der Bil-
denden Klnste der Unterricht in der Klasse und an den Staatlichen Hochschulen fiir Musik

der Einzelunterricht.

§ 27
Weiterbildung

(1) Die Kunsthochschulen sollen Mdglichkeiten der kiinstlerischen und wissenschaftlichen
Weiterbildung entwickeln und anbieten. Sie sollen dabei auch Modelle entwickeln, wie
durch Weiterbildung das Studium bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss entlas-
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tet werden kann.
(2) Kunstlerische und wissenschaftliche Weiterbildung fiihren die Kunsthochschulen in
Form von Aufbaustudiengdngen, Aufbaustudien und Kontaktstudien durch. Sie kann auch
zur Vermittlung weiterer kiinstlerischer oder wissenschaftlicher Qualifikationen und zur
Heranbildung des kinstlerischen und wissenschaftlichen Nachwuchses angeboten wer-
den.
(3) Aufbaustudiengange dienen der Vermittlung eines weiteren berufsqualifizierenden Ab-
schlusses. Sie werden durch Studien- und Prifungsordnungen geregelt; die Regelstudien-
zeit soll hdchstens vier Semester betragen; § 33 b Abs. 3 Satz 2 bleibt unberihrt. Die Zu-
lassung zu einem Aufbaustudiengang setzt einen Hochschulabschluss oder einen sonsti-
gen regelmaBigen Studienabschluss im Kunsthochschulbereich voraus. Die Kunsthoch-
schulen legen durch Satzung weitere Voraussetzungen, insbesondere das Erfordernis (-
berdurchschnittlicher Prifungsergebnisse oder bestimmter Berufserfahrungen, fest. Die
Musikhochschulen haben bei Abschlussprifungen entsprechend ihrer GréBe zusammen-
zuwirken.
(4) Als Aufbaustudiengange gelten abweichend von Absatz 3 auch solche Aufbaustudien,
die einer Vertiefung freikinstlerischer Fahigkeiten dienen. Sie sollen héchstens zwei Jahre
dauern. Absatz 3 Satz 2 und 4 gilt entsprechend.
(5) Soweit besondere Aufbaustudien an Staatlichen Akademien der Bildenden Kiinste
nach Absatz 4 bestehen, haben Studierende dieser Studiengéange das Recht, an samtli-
chen Lehrveranstaltungen teilzunehmen. Sie kénnen vom Senat der Akademie zu Meis-
terschilern ernannt werden.
§ 28
Kontaktstudium

(1) Das Kontaktstudium dient der kiinstlerischen oder wissenschaftlichen Vertiefung und
Erganzung berufspraktischer Erfahrungen. Die Regelungen Uber Studiengéange finden auf
das Kontaktstudium keine Anwendung. Die Kunsthochschulen kénnen flr die Teilnahme
am Kontaktstudium nach erfolgreicher Ablegung einer Abschlussprifung ein Zertifikat
ausstellen. Das Kontaktstudium wird privatrechtlich ausgestaltet; die Zulassungsvoraus-
setzungen regeln die Kunsthochschulen.

(2) Die Kunsthochschulen kénnen Veranstaltungen des Kontaktstudiums auf Grund von
Kooperationsvereinbarungen gemeinsam mit anderen Einrichtungen der Weiterbildung
auch auBerhalb des Hochschulbereichs durchfihren. Durch den Kooperationsvertrag ist

sicherzustellen, dass der Kunsthochschule die Aufgabe obliegt, das Lehrangebot inhaltlich
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und didaktisch zu entwickeln, Prifungen abzunehmen und ein gemeinsames Zertifikat
auszustellen. AuBerdem ist sicherzustellen, dass sich die kooperierende Einrichtung ver-
pflichtet, die Weiterbildungsveranstaltungen in eigener Verantwortung zu organisieren,
anzubieten und durchzufiihren sowie der Kunsthochschule fir ihre Leistungen ein ange-
messenes Entgelt zu entrichten. Die Durchfiihrung von Lehrveranstaltungen im Rahmen
solcher Kooperationsvereinbarungen gehort in der Regel nicht zu den Dienstaufgaben des
Lehrpersonals der Kunsthochschule.

§ 29
Studienberatung

(1) Die Kunsthochschule unterrichtet Studierende und studierwillige Personen Uber Stu-
dienmdglichkeiten und Uber Inhalte, Aufbau und Anforderungen eines Studiums. Sie be-
dient sich dabei auch der bei der Universitat inrer Hochschulregion eingerichteten Bera-
tungsstelle. Die Kunsthochschule soll mit den fir die Bildungs- und Berufsberatung sowie
fir die staatlichen Prifungen zustéandigen Stellen zusammenarbeiten. Es ist Aufgabe der
Fachgruppen, wahrend des gesamten Studiums die Studierenden durch eine studienbe-

gleitende fachliche Beratung zu unterstitzen.

(2) Die Studien- und Prifungsordnungen kénnen die Verpflichtung der Studierenden zur
Inanspruchnahme der Studienberatung vorsehen. Sie kénnen fir den Fall des Nichtbeste-
hens einer Priifung vorsehen, dass die Studienberatung oder ein Studiengespréach bei ei-
nem fur das Prifungsfach zustandigen Lehrer bei der Zulassung zur Wiederholungspru-

fung nachzuweisen ist.

(3) Einzelangaben Uber persénliche und sachliche Verhaltnisse einer bestimmten oder
bestimmbaren Person, die um eine Beratung nachgesucht hat, dirfen nicht ohne deren

Einverstandnis an Dritte weitergegeben werden.

2. ABSCHNITT

PrGfungen

§ 30
Priifungen



42

(1) Das Studium wird in der Regel durch eine Hochschulpriifung oder eine staatliche Pri-
fung abgeschlossen. In jedem Studiengang, der zu einem ersten berufsqualifizierenden
Abschluss fihrt, ist mindestens eine Vor- oder Zwischenprifung vorzusehen. Soweit in
staatlichen Prifungsordnungen keine Bestimmungen Uber Vor- oder Zwischenprifungen
enthalten sind, sind von den Kunsthochschulen Vor- oder Zwischenprifungsordnungen zu
erlassen. Zu einer Prifung kann nur zugelassen werden, wer fiir den betreffenden Stu-
diengang zugelassen ist und ein der Studienordnung entsprechendes Studium abgeleistet
hat. Die Zulassung zu einer Prafung kann von der erfolgreichen Teilnahme an einer Lehr-
veranstaltung abhangig gemacht werden. Hat ein Studierender eine nach der Priifungs-
ordnung erforderliche studienbegleitende Prifungsleistung, Vor-, Zwischen- oder Ab-
schlussprifung endgultig nicht bestanden oder den Prifungsanspruch verloren (§ 31 Abs.
3), so erlischt die Zulassung zu diesem Studiengang.

(2) Die Prafungen, mit denen ein Studienabschnitt oder ein Studiengang abgeschlossen
wird, dienen der Feststellung, ob der Studierende bei Beurteilung seiner individuellen Leis-
tung das Ziel des Studienabschnitts oder des Studiums erreicht hat. Auch bei Gruppenar-
beiten missen die individuellen Leistungen deutlich abgrenzbar und bewertbar sein.

(3) Je nach Art des Studiengangs kénnen Hochschulpriifungen in Abschnitte geteilt wer-
den; sie kbnnen auch aus studienbegleitenden Prifungsleistungen, die in Verbindung mit
einzelnen Lehrveranstaltungen erbracht werden, bestehen.

(4) Mit der erfolgreich abgelegten studienabschlieBenden Prifung weist der Bewerber
nach, dass er das Studienziel erreicht hat und zur Ausiibung eines kiinstlerischen oder

kunstpadagogischen Berufs befahigt ist.

(5) Zur Abnahme von Hochschulprtfungen sind in der Regel nur hauptberufliche Professo-
ren, Hochschuldozenten, Lehrkréafte fur besondere Aufgaben an Musikhochschulen und
Lehrbeauftragte, denen nach § 56 Abs. 3 die Bezeichnung “Professor” verliehen wurde,
befugt. Klinstlerische oder wissenschaftliche Mitarbeiter, Oberassistenten, kiinstlerische
oder wissenschaftliche Assistenten, Lehrkréafte fir besondere Aufgaben an Akademien der
Bildenden Kinste und der Staatlichen Hochschule fur Gestaltung Karlsruhe sowie Lehrbe-
auftragte, die nicht unter Satz 1 fallen, kbnnen nur dann ausnahmsweise zu Prifern be-
stellt werden, wenn geeignete Prifer nach Satz 1 nicht in geniigendem Ausmaf zur Ver-
flgung stehen; auch in diesem Falle dirfen sie nur neben mindestens einem Prifer nach
Satz 1 eingesetzt werden. Lehrkrafte fir besondere Aufgaben an Akademien der Bilden-
den Kinste und der Staatlichen Hochschule fir Gestaltung Karlsruhe sind nur in Prifun-
gen, in denen ausschlieBlich technisch-praktische Inhalte geprift werden, prifungsberech-
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tigt. Die Ausgabe von Themen von Diplomarbeiten und entsprechenden Abschlussarbei-
ten sowie die Betreuung und Bewertung dieser Arbeiten kdnnen nur Priifern nach Satz 1
Ubertragen werden. Die Prifungsordnungen sollen vorsehen, dass in geeigneten Hoch-
schulprifungen neben Prifern nach Satz 1 auch hervorragende Vertreter der kiinstleri-
schen Praxis als Prlfer eingesetzt werden. Prifungsleistungen darfen nur von Personen
bewertet werden, die selbst mindestens die durch die Prifung festzustellende oder eine
gleichwertige Qualifikation besitzen. Fir die Abnahme der Priifung durch mehrere Priifer
finden die §§ 73 bis 83 keine Anwendung.

(6) Kunstlerische oder schriftliche Prifungsleistungen in Hochschulabschlussprifungen
und in PrGfungen, deren Bestehen Voraussetzung fir die Fortsetzung des Studiums ist,
sind in der Regel von mindestens zwei Prifern zu bewerten. Mindliche Prafungen sind
von mehreren Prifern oder von einem Prifer in Gegenwart eines Beisitzers abzunehmen,
soweit diese Prifungen nicht studienbegleitend abgelegt werden. Der Beisitzer muss min-
destens die den jeweiligen Studiengang abschlieBende Priifung abgelegt haben oder eine
vergleichbare Qualifikation besitzen.

(7) Die Organisation der Hochschulprifungen, insbesondere die Bestellung der Prifer ob-
liegt dem Prifungsausschuss, in dem die Professoren die Mehrheit haben missen. Die
Mitglieder missen mindestens die durch die Prifung festzustellende oder eine gleichwer-
tige Qualifikation besitzen. Die Prifungsordnung kann bestimmen, dass bestimmte Aufga-
ben des Prifungsausschusses dem Vorsitzenden des Prifungsausschusses oder einem
Mitglied des Rektorats tibertragen werden. Soweit die Priifungsordnung vorsieht, dass
dem Prifungsausschuss ein Studierender angehért, hat dieser beratende Stimme. Das
Rektorat kann ein zentrales Prifungsamt der Kunsthochschule zur Unterstlitzung des Pri-
fungsausschusses einrichten. § 77 findet keine Anwendung. Aus wichtigen Griinden kann
die Prifungsordnung Abweichungen von den §§ 73 bis 83 vorsehen.

(8) Besteht die Prifungsleistung in einer kiinstlerischen Darbietung oder Prasentation, soll
die Offentlichkeit zugelassen werden. Die Zulassung der Offentlichkeit erstreckt sich nicht

auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prifungsergebnisses.

(9) Zum Nachweis von Studien- und Prifungsleistungen ist von den Kunsthochschulen in
geeigneten Studiengangen ein in der Regel auch international kompatibles Leistungspunk-
tesystem zu schaffen, das auch die Ubertragung erbrachter Leistungen auf andere Stu-
diengange derselben oder einer anderen Hochschule ermdglicht.
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(10) Studierende, die mit einem Kind unter drei Jahren, fiir das ihnen die Personensorge
zusteht, im selben Haushalt leben und es Gberwiegend allein versorgen, sind berechtigt,
einzelne Prafungsleistungen und Hochschulprifungen nach Ablauf der in den Prifungs-
ordnungen hierflr vorgesehenen Fristen abzulegen; Entsprechendes gilt fir die Fristen zur
Erbringung von Studienleistungen. Fristen fir Wiederholungsprifungen kénnen nur um bis
zu zwei Semester verlangert werden. Die Berechtigung erlischt mit dem Ablauf des Se-
mesters, in dem die in Satz 1 genannten Voraussetzungen entfallen; die Frist flir das Erl6-
schen des Prifungsanspruchs gemaB § 31 Abs. 3 beginnt mit dem Erléschen der Berech-
tigung. Im Ubrigen erlischt die Berechtigung spatestens mit Ablauf des Semesters, in dem
das Kind sein drittes Lebensjahr vollendet hat. Der Studierende hat die entsprechenden
Nachweise zu fiihren; er ist verpflichtet, Anderungen in den Voraussetzungen unverziiglich

mitzuteilen.

(11) Wer, ohne studierunféhig zu sein, wegen langer andauernder Krankheit oder wegen
langer andauernder oder standiger kérperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die
Lehrveranstaltungen regelméaBig zu besuchen oder die erwarteten Studienleistungen zu
erbringen, ist berechtigt, einzelne Prifungsleistungen oder Hochschulprifungen nach Ab-
lauf der in den PrGfungsordnungen hierflr vorgesehenen Fristen abzulegen; Entsprechen-
des gilt fur die Fristen zur Erbringung von Studienleistungen. Fristen fir Wiederholungs-
prifungen kénnen nur um bis zu zwei Semester verlangert werden; im Ubrigen betragt die
Verlangerungsfrist hdchstens drei Jahre. Der Studierende hat die entsprechenden Nach-
weise zu flhren, insbesondere arztliche Atteste vorzulegen; die Kunsthochschule kann in
Zweifelsfallen die Vorlage eines Attestes eines von ihr benannten Arztes oder eines Amts-
arztes verlangen. Der Studierende ist verpflichtet, Anderungen in den Voraussetzungen

unverziglich mitzuteilen.

§ 31
Prifungsordnungen

(1) Hochschulprifungen werden auf Grund von Prifungsordnungen abgelegt. Hochschul-
prifungsordnungen sind Satzungen, die der Zustimmung des Wissenschaftsministeriums
bedurfen. Bei Studiengangen, die mit einer staatlichen Prifung abschlieBen, bedarf die

Zustimmung des Einvernehmens des fir die Abschlussprifung zustandigen Ministeriums.
Die Zustimmung ist zu versagen, wenn die Prifungsordnung gegen eine Rechtsvorschrift
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verstd Bt oder eine mit § 24 oder § 33 b unvereinbare Regelstudienzeit vorsieht. Sie kann

aus wichtigen Griinden versagt werden, insbesondere wenn

1. die Prifungsordnung anderen Vorschriften tGber die Regelstudienzeit nicht entspricht,

2. die Prufungsordnung einer auf Grund von § 9 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes
ergangenen Empfehlung nicht entspricht,

3. durch die Prifungsordnung die im Hochschulbereich erforderliche Einheitlichkeit oder
die Gleichwertigkeit der Ausbildung oder der Abschliisse nicht gewahrleistet ist.

Das Wissenschaftsministerium kann eine Anderung einer geltenden Priifungsordnung ver-

langen, wenn diese nicht den Anforderungen der Satze 4 und 5 entspricht.

(2) Hochschulprifungsordnungen missen insbesondere regeln

1. den Zweck der Prifung,

2. die Regelstudienzeit, innerhalb der die Abschlussprtfung abgelegt werden soll und die
Obergrenze des zeitlichen Gesamtumfangs der fiir den erfolgreichen Abschluss des
Studiums erforderlichen Lehrveranstaltungen,

die Anforderungen in der Prifung,

Art, Zahl und Umfang der Prifungsleistungen,

die Prifungsorgane,

2R

die Zulassungsvoraussetzungen, insbesondere Art, Zahl und Umfang der fir die Zu-

lassung zur Prifung erforderlichen Leistungsnachweise und deren Wiederholbarkeit,

7. die Anrechnung von Studienzeiten sowie Priifungs- und Studienleistungen an anderen
Hochschulen, sonstigen staatlich anerkannten Hochschuleinrichtungen auBerhalb der
Kunsthochschulen und an kirchlichen Ausbildungsstatten fur Kirchenmusik sowie in
anderen Studiengangen,

8. die Fristen fur die Meldung zur Prifung,

9. den Ablauf des Priifungsverfahrens, insbesondere den Beginn, die Gliederung, die
Dauer des Prifungsverfahrens, die Prifungstermine und Prifungsfristen und die Fol-
gen von VerstdBen gegen Prifungsvorschriften,

10.die Inanspruchnahme der Schutzfristen des § 3 Abs. 2 und des § 6 Abs. 1 des Mutter-
schutzgesetzes,

11.die Grundsatze fiir die Bewertung der einzelnen Priifungsleistungen und die Ermittlung
des Prifungsgesamtergebnisses durch eine differenzierte Benotung,

12.die Wiederholbarkeit einer nicht bestandenen Prifung und die daflir geltenden Fristen,

13.den nach bestandener Abschlussprifung zu verleihenden Hochschulgrad.
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(3) Der Prafungsanspruch fir einzelne Prifungsleistungen der Diplom-Vorprifung oder
der Zwischenprifung oder fir die Diplom-Vorprifung oder die Zwischenprifung geht verlo-
ren, wenn diese Prifungsleistungen nicht innerhalb von zwei Semestern nach Ablauf der
in den jeweiligen Prifungsordnungen flr die erstmalige Erbringung der Prifungsleistungen
festgelegten Fristen erfolgreich abgelegt worden sind, es sei denn, die Fristliberschreitung
ist vom Studierenden nicht zu vertreten.

(4) Die Hochschulprifungsordnungen sollen als Voraussetzung flr die Zulassung zu einer
Prifung festlegen, dass die Studierenden eine dem Studienziel dienende praktische Tatig-
keit wahrend der vorlesungsfreien Zeit des Studiums abzuleisten haben. Diese Tatigkeit
kann bei allen privaten und 6ffentlichen Einrichtungen im In- und Ausland abgeleistet wer-
den, die geeignet sind, den Studierenden eine Anschauung von berufspraktischer Tatigkeit
in ihrem gewahlten Studiengang zu vermitteln.

(5) Prifungsanforderungen und -verfahren sind so zu gestalten, dass die Abschlusspri-

fung innerhalb der Regelstudienzeit vollstandig abgelegt werden kann.
(6) In den Prifungsordnungen kann geregelt werden, dass

1. Lehrveranstaltungen auch in anderen Sprachen als Deutsch abgehalten werden kon-

nen,

2. Studien- und Prifungsleistungen auch in anderen Sprachen als Deutsch zu erbringen
sind oder erbracht werden kénnen.

Die Kunsthochschulen sollen auf Antrag den Urkunden Gber die Verleihung der akademi-
schen Grade sowie den Priifungszeugnissen eine englischsprachige Ubersetzung beifii-
gen; in Ausnahmeféllen kann eine Ubersetzung auch in einer anderen Fremdsprache bei-
gefiigt werden. Die Ubersetzungen sollen auch Erlduterungen zum Inhalt des jeweiligen

Studiengangs enthalten.

(7) Die Absatze 2 bis 6 sowie § 30 Abs. 9 bis 11 gelten fir staatliche Prifungen, mit denen
ein Studium abgeschlossen wird und die durch Landesrecht geregelt werden, und fir die
zu diesen Priifungen hinfiihrenden Studiengéange entsprechend. Die Prifungsordnungen
werden im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium erlassen; § 18 Abs. 2 LBG
bleibt unberihrt.

(8) Das Wissenschaftsministerium kann nach MaBgabe von Abséatzen 2 bis 6, § 25 sowie
§ 30 Abs. 9 bis 11 im Benehmen mit den Kunsthochschulen durch Rechtsverordnungen

Rahmenordnungen fir das Studium und die Prifungen erlassen.
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(9) Das Wissenschaftsministerium kann die Zustandigkeit fur die Zustimmung nach Ab-

satz 1 Satz 2 allgemein oder im Einzelfall auf den Rektor Ubertragen.

§ 32
Vorzeitiges Ablegen der Priifung

Hochschulprtfungen kénnen vor Ablauf der in den Prifungsordnungen festgelegten Fris-
ten abgelegt werden, sofern die fur die Zulassung zur Prifung erforderlichen Leistungen
nachgewiesen sind; Entsprechendes gilt fur staatliche Prifungen, die durch Landesrecht

geregelt werden.

§ 33
Hochschulgrade

Auf Grund der erfolgreichen Hochschulabschlussprifung, mit der ein berufsqualifizieren-
der Abschluss erworben wird, verleiht die Kunsthochschule mit Angabe der Fachrichtung
1. einen Bachelor- oder Bakkalaureusgrad,

2. einen Diplomgrad,

3. einen Master- oder Magistergrad;

auf Antrag des Absolventen ist der Studiengang unter Hinweis auf die verleihende Kunst-
hochschule anzugeben. Das Wissenschaftsministerium wird erm&chtigt, durch Rechtsver-
ordnung die mdglichen Bachelor- oder Bakkalaureusgrade, Master- oder Magistergrade
oder Diplomgrade festzulegen. Die Kunsthochschule kann den Diplomgrad auch auf
Grund einer staatlichen Prifung, mit der ein Hochschulstudium abgeschlossen wird, ver-
leihen. Welcher Hochschulgrad verliehen werden soll, wird in der Hochschulprifungsord-
nung festgelegt, bei staatlichen Prifungen durch Satzung der Kunsthochschule, die der
Zustimmung des Wissenschaftsministeriums bedarf. Die Kunsthochschule kann fir den
berufsqualifizierenden Abschluss eines Studiums auf Grund einer Vereinbarung mit einer
auslandischen Hochschule mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums andere Grade
verleihen. Ein Grad nach Satz 5 kann auch zusétzlich zu einem der in Satz 1 genannten
Grade verliehen werden. Die Verleihung eines im Ausland tblichen Hochschulgrades er-
folgt unter Angabe des Namens der verleihenden Kunsthochschule. Voraussetzung hierfr
ist, dass der auslandische Hochschulgrad einem entsprechenden deutschen Hochschul-
grad mindestens gleichwertig ist.
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§33a
Verleihung und Fiihrung von Graden

Fir die Verleihung und Fihrung von Graden, fiir die Fihrung auslandischer Grade und fir
die Entziehung oder den Widerruf von Graden gelten die §§ 55 a bis 55 d UG entspre-

chend. Zustandige Behdérde nach §§ 55 a bis 55 ¢ UG ist bei Graden, die auf Grund eines
Studiums an einer Kunsthochschule erworben werden kénnen, das Wissenschaftsministe-

rium.

§33b
Bachelor- und Masterstudiengdnge

(1) In geeigneten Fachern kénnen Studiengénge eingerichtet werden, die zu einem Ba-
chelorabschluss und zu einem Masterabschluss fuhren. Die Kunsthochschule kann anstel-
le der Bezeichnung ,Bachelor” die Bezeichnung ,Bakkalaureus® und anstelle der Bezeich-

nung ,Master“ die Bezeichnung ,Magister” vorsehen.

(2) Auf Grund von Prafungen, mit denen ein erster berufsqualifizierender Abschluss er-
worben wird, kann die Kunsthochschule einen Bachelor- oder Bakkalaureusgrad verleihen.

Die Regelstudienzeit betragt mindestens drei und héchstens vier Jahre.

(3) Auf Grund von Priifungen, mit denen ein weiterer berufsqualifizierender Abschluss er-
worben wird, kann die Kunsthochschule einen Master- oder Magistergrad verleihen. Die
Regelstudienzeit betragt mindestens ein Jahr und héchstens zwei Jahre. § 27 Abs. 3 Satz

3 und 4 qilt entsprechend.

(4) Bei konsekutiven Studiengangen, die zu Graden nach Absatz 2 und 3 flhren, betragt

die Gesamtregelstudienzeit hdchstens finf Jahre.

(5) Den Urkunden Gber die Verleihung der akademischen Grade sowie den Prifungs-
zeugnissen fiigen die Kunsthochschulen auf Antrag eine englischsprachige Ubersetzung
bei; in Ausnahmefallen kdnnen Ubersetzungen auch in einer anderen Fremdsprache bei-
gefiigt werden. Die Ubersetzungen sollen auch Erlauterungen zum Inhalt des jeweiligen

Studiengangs enthalten.
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§ 34

Promotion

(1) Die Kunsthochschulen haben das Promotionsrecht auf dem Gebiet der Kunstwissen-
schaften, der Medientheorie, der Architektur, der Kunstpadagogik und der Philosophie. Die
Promotion dient dem Nachweis der Befahigung zu selbstandiger wissenschaftlicher Arbeit.
Auf Grund der Promotion verleiht die Kunsthochschule den Doktorgrad.

(2) Die Ausubung des Promotionsrechts bedarf der Verleihung durch das Wissenschafts-
ministerium; sie setzt eine ausreichend breite Vertretung dieses Faches an der Kunst-
hochschule voraus.

(3) Die vom Senat der Kunsthochschule als Satzung zu beschlieBende Promotionsord-
nung bedarf der Genehmigung des Rektors; § 30 Abs. 2 Satz 2 und Abs. 7 sowie § 31
Abs. 1 Satz 4 und 5, Abs. 2 Nr. 1, 3 bis 7 und 9 bis 13 gelten entsprechend. In den Promo-
tionsordnungen kann vorgesehen werden, dass die Kunsthochschule eine Versicherung
an Eides Statt Gber die Eigenstandigkeit der erbrachten wissenschaftlichen Leistungen
verlangen und abnehmen kann. Als Prifer kdnnen nur Professoren bestellt werden. Flr

die Abnahme durch mehrere Prifer finden die §§ 73 bis 83 keine Anwendung.

(4) Zur Promotion kann nur zugelassen werden, wer an einer Kunsthochschule oder Uni-
versitat ein Studium im kunst- oder medienwissenschaftlichen Bereich von mindestens vier
Studienjahren mit Gberdurchschnittlichem Prifungsergebnis abgeschlossen hat. In der
Promotionsordnung kénnen weitere mit der Befahigung zu vertiefter wissenschaftlicher
Arbeit im Zusammenhang stehende Voraussetzungen fir die Zulassung zur Promotion
festgelegt werden; insbesondere kann bestimmt werden, welche Prifungsergebnisse in
dem abgeschlossenen wissenschaftlichen Studium vorliegen missen. In der Promotions-
ordnung soll geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen besonders qualifizierte
Fachhochschulabsolventen zur Promotion zugelassen werden; zum Nachweis der beson-
deren Qualifikation kbnnen besondere Eignungsfeststellungsverfahren vorgeschrieben
werden. Wer zum Eignungsfeststellungsverfahren zugelassen ist, wird auf Antrag fur die
Dauer des Verfahrens als Studierender immatrikuliert. Die Immatrikulation ist zu versagen,
wenn der Bewerber in einem Arbeits-, Dienst- oder Ausbildungsverhaltnis steht und nicht
nachweist, dass er sich trotz seiner Tatigkeit der Vorbereitung auf die Eignungsfeststellung
ausreichend widmet; die Beschaftigung als Hilfskraft steht einer Immatrikulation nicht ent-
gegen. Voraussetzung fur die Promotion ist eine mindestens mit ausreichend bewertete



50

Dissertation und der erfolgreiche Abschluss einer miindlichen Prifung. In der Promotions-
ordnung soll bestimmt werden, dass der Doktorgrad erst verliehen wird, wenn die Disser-
tation in angemessener Weise der wissenschaftlichen Offentlichkeit zugénglich gemacht
ist. Hierzu kann bestimmt werden, dass der Kunsthochschule unentgeltlich Mehrsticke der
Dissertation in angemessener Zahl zur Verbreitung in 6ffentlichen wissenschaftlichen Bib-

liotheken Uberlassen werden.

(5) Wer die Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 4 erfillt und die Anfertigung einer
Dissertation beabsichtigt, hat unter Angabe seines in Aussicht genommenen Themas bei
einem in der Promotionsordnung festgelegten Gremium fachlich zustandiger Professoren
die Annahme als Doktorand zu beantragen. Mit der Annahme wird die grundsatzliche Be-
reitschaft ausgedrtickt, eine solche Dissertation als wissenschaftliche Arbeit zu bewerten
und den Doktoranden bei der Erstellung der Arbeit zu unterstitzen. Nach Méglichkeit soll
der Doktorand einem Professor zur wissenschaftlichen Betreuung zugewiesen werden. |st
der Doktorand auf die Nutzung der Hochschuleinrichtungen angewiesen, soll ihm von der
Kunsthochschule das Nutzungsrecht in erforderlichem Umfang eingeraumt werden. Der
Doktorand kann fir die Dauer von bis zu drei Jahren als Studierender immatrikuliert wer-

den. Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn der Doktorand
1. einen Studiengang nicht durch Prifung erfolgreich abgeschlossen hat oder

2. in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhéltnis steht oder sonst beruflich tatig ist
und nicht nachweist, dass er sich trotz seiner Tatigkeit seiner Dissertation ausreichend
widmet; die Beschaftigung als wissenschatftliche Hilfskraft steht einer Immatrikulation

nicht entgegen.

(6) Die Verleihung eines Doktorgrades ehrenhalber kann in der Promotionsordnung vorge-

sehen werden.

§34a
Habilitation

(1) Die Habilitation ist die Anerkennung einer besonderen Befahigung fir Forschung und
Lehre in einem bestimmten Fach oder Fachgebiet. Die Kunsthochschulen haben in dem

Umfang, in dem ihnen das Promotionsrecht zusteht, auch das Recht der Habilitation.
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(2) Das Habilitationsrecht wird gemeinsam mit einer Universitat des Landes Baden-
Wrttemberg ausgetbt. Das Nahere regeln die Habilitationsordnung und die nach § 19 in
Verbindung mit § 34 UG abzuschlieBende Kooperationsvereinbarung.

(3) Die Zulassung zur Habilitation setzt die Promotion und in der Regel eine mehrjahrige
wissenschaftliche Tatigkeit in Forschung und Lehre voraus. Fir die Habilitation missen
folgende Leistungen erbracht werden:

1. die Vorlage einer Habilitationsschrift oder wissenschaftlicher Veréffentlichungen, aus
denen die Eignung des Bewerbers zu der den Professoren aufgegebenen Forschungs-
tatigkeit hervorgeht. In besonderen Fallen kann eine Dissertation als Habilitationsschrift
anerkannt werden;

2. ein wissenschaftlicher Vortrag mit anschlieBender Aussprache in dem durch die Habili-
tationsordnung bestimmten Gremium;

3. eine studiengangbezogene Lehrveranstaltung zum Nachweis der padagogisch-
didaktischen Eignung.

Die vom Senat der Kunsthochschule als Satzung zu beschlieBende Habilitationsordnung

bedarf der Genehmigung des Rektors; § 31 Abs. 1 Satz 4 und 5 und § 34 Abs. 3 Satz 2

gelten entsprechend. Alle Professoren mit dem Schwerpunkt ihrer Tatigkeit auf wissen-

schaftlichem Gebiet sind berechtigt, nach MaBgabe der Habilitationsordnungen an der

Beschlussfassung Uber die Bewertung der Habilitationsleistung stimmberechtigt mitzuwir-

ken. Die Habilitationsordnungen kénnen dartber hinaus die Mitwirkung von Hochschul-

und Privatdozenten vorsehen. Die §§ 73 bis 83 finden keine Anwendung.

(4) Auf Grund der erfolgreichen Habilitation wird die Lehrbefugnis fir ein bestimmtes wis-
senschaftliches Fach oder Fachgebiet verliehen. Mit der Verleihung ist das Recht zur Fih-

rung der Bezeichnung "Privatdozent" verbunden.

3. ABSCHNITT
Klnstlerische Entwicklungsvorhaben
und Forschung

§ 35
Aufgaben der kiinstlerischen Entwicklungs-
vorhaben und Forschung an Kunsthochschulen
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(1) Kunstlerische Entwicklungsvorhaben umfassen die Entwicklung und Vermittlung kinst-
lerischer Formen und Ausdrucksmittel im Rahmen der Kunstausibung. Sie orientieren
sich an gestalterischen, kiinstlerisch-praktischen sowie intellektuellen Grundséatzen.

(2) Die Forschung an Kunsthochschulen dient der Gewinnung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse sowie der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiterentwicklung von Lehre und
Studium. In diesem Umfang ist Gegenstand wissenschaftlicher Forschung an Kunsthoch-
schulen auch die Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis einschlieBlich
der Folgen, die sich aus der Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben kénnen.

(3) Im Hinblick auf die Aufgaben der Kunsthochschule und die Festlegung der Dienstauf-
gaben der Professoren besitzen kinstlerische Entwicklungsvorhaben eine der wissen-
schaftlichen Forschung gleichwertige Bedeutung.

§35a
Wissenschaftliche Redlichkeit

(1) Alle an der Kunsthochschule wissenschaftlich Tatigen sind zu wissenschaftlicher Red-
lichkeit verpflichtet. Hierzu sind die allgemein anerkannten Grundsatze guter wissenschaft-
licher Praxis einzuhalten. Ein VerstoB hiergegen liegt insbesondere dann vor, wenn in ei-
nem wissenschaftserheblichen Zusammenhang vorsatzlich oder grob fahrlassig
Falschangaben gemacht werden, geistiges Eigentum anderer verletzt oder die For-
schungstatigkeit Dritter erheblich beeintrachtigt wird.

(2) Im Rahmen der Selbstkontrolle in der Wissenschaft sollen die Kunsthochschulen Re-
geln zur Einhaltung der allgemein anerkannten Grundsatze guter wissenschaftlicher Praxis
und zum Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten aufstellen.

§ 36
Koordination kinstlerischer Entwicklungsvorhaben
und der Forschung

Kunstlerische Entwicklungsvorhaben sowie Vorhaben und Schwerpunkte im Rahmen der
den Kunsthochschulen zustehenden Forschung werden von der Kunsthochschule in sach-
lich gebotener Weise koordiniert. Zur gegenseitigen Abstimmung von kiinstlerischen Ent-
wicklungsvorhaben sowie von Vorhaben und Schwerpunkten der den Kunsthochschulen
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zustehenden Forschung und zur Planung und Durchflihrung gemeinsamer kinstlerischer
Entwicklungs- und Forschungsvorhaben wirken die Hochschulen untereinander und mit
anderen klnstlerischen Institutionen und Forschungseinrichtungen sowie mit Einrichtun-

gen der Uberregionalen Forschungsplanung und Forschungsférderung zusammen.

§ 37
Veréffentlichung von Forschungsergebnissen

(1) Bei der Veroffentlichung von Forschungsergebnissen sind Mitarbeiter, die einen eige-
nen wissenschaftlichen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet haben, als Mitauto-

ren zu nennen; soweit méglich ist ihr Beitrag zu kennzeichnen.

(2) Die Veroffentlichung wissenschatftlicher Arbeiten durch wissenschaftliche Mitarbeiter

bedarf der Zustimmung der Leitung der Hochschuleinrichtung, wenn

1. die Arbeit im Auftrag dieser Hochschuleinrichtung gefertigt worden ist,

2. die Arbeit als Arbeit gekennzeichnet ist, die aus dieser Hochschuleinrichtung hervorge-
gangen ist.

Die Zustimmung darf nur versagt werden, wenn durch die Verdffentlichung wesentliche

Interessen der Hochschuleinrichtung beeintrachtigt wiirden. Die Satze 1 und 2 gelten far

wissenschaftliche Mitarbeiter, die nicht einer Hochschuleinrichtung zugeordnet sind, ent-

sprechend; die Zustimmung erteilt der Vorgesetzte.

§ 38
Kinstlerische Entwicklungsvorhaben
und Forschung mit Mitteln Dritter

(1) Die Einwerbung und Verwendung von Mitteln Dritter fir die Durchfiihrung von kiinstle-
rischen Entwicklungsvorhaben und Forschungsvorhaben gehért zu den Dienstaufgaben
der in kinstlerischen Entwicklungsvorhaben und in der Forschung tatigen Mitglieder der
Kunsthochschule. Die Ergebnisse der kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben und der For-
schung sollen in der Regel in absehbarer Zeit veréffentlicht werden.

(2) Die Mittel Dritter flr kinstlerische Entwicklungsvorhaben und fir Forschungsvorhaben,
die in der Kunsthochschule durchgefihrt werden, sind nach § 8 Abs. 2 und 3 zu verwalten.
Auf Antrag eines Mitglieds der Kunsthochschule, dass das Vorhaben durchfihrt, soll von
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der Verwaltung der Mittel Dritter durch die Kunsthochschule abgesehen werden, sofern
dies mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist; § 8 Abs. 3 Satz 3 gilt in diesem
Fall nicht.

(3) Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche Mitarbeiter an kiinstlerischen Entwick-
lungsvorhaben oder Forschungsvorhaben, die in der Kunsthochschule durchgefthrt wer-
den, sind vorbehaltlich des Satzes 3 als Personal der Kunsthochschule im Arbeitsver-
tragsverhaltnis einzustellen. Die Einstellung setzt voraus, dass der Mitarbeiter von dem
Mitglied der Kunsthochschule, das das Vorhaben durchfiihrt, vorgeschlagen wurde. Sofern
dies mit den Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist, kann das Mitglied der Kunst-
hochschule in begriindeten Féllen die Arbeitsvertrage mit den Mitarbeitern abschlieBen. In
diesem Fall verbleibt die Verwaltung der gesamten Mittel flr das kiinstlerische Entwick-
lungsvorhaben oder das Forschungsvorhaben bei dem Mitglied der Kunsthochschule; das
Land wird aus dem Arbeitsverhaltnis nicht verpflichtet.

(4) Finanzielle Ertrage der Kunsthochschule aus kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben

oder Forschungsvorhaben, die in der Kunsthochschule durchgefiihrt werden, insbesonde-
re aus Einnahmen, die der Kunsthochschule als Entgelt fir die Inanspruchnahme von Per-
sonal, Sachmitteln und Einrichtungen zuflieBen, stehen der Kunsthochschule fiir die Erfll-

lung ihrer Aufgaben zur Verfigung.

(5) Die Vorschriften Gber die Austbung von Nebentatigkeiten bleiben unberlhrt.

4. ABSCHNITT

Mitwirkung an der sozialen Betreuung und Férderung der Studierenden

§38a
Aufgaben

Durch ihre Mitwirkung an der sozialen Betreuung und Férderung erleichtern die Kunst-
hochschulen den Studierenden das Erreichen ihres Studienzieles. Der sozialen Betreuung
und Férderung von Studierenden kénnen insbesondere folgende Bereiche, Einrichtungen
und MaBnahmen dienen:

- Verpflegungsbetriebe

Studentisches Wohnen

Forderung kultureller, sportlicher und sozialer Interessen

Kinderbetreuung



55

- Gesundheitsférderung und Beratung
- soziale Betreuung auslandischer Studierender
- Vermittlung finanzieller Studienhilfen.

§38b
Wahrnehmung der sozialen Betreuung und Férderung

(1) Die soziale Betreuung und Férderung von Studierenden werden von Studentenwerken
als rechtsfahigen Anstalten des 6ffentlichen Rechts wahrgenommen. Die soziale Betreu-
ung und Férderung von Studierenden durch ein Studentenwerk richtet sich nach dem Stu-
dentenwerksgesetz (StWG).

(2) Die sozialen Betreuungsaufgaben von Studierenden nach § 38 a kdnnen auf Antrag
einer Kunsthochschule dieser selbst oder einem anderen Studentenwerk zugewiesen
werden. Fir den Fall, dass eine Kunsthochschule die sozialen Betreuungsaufgaben selbst
wahrnehmen mdchte, schlagt sie vor, wie soziale Betreuungsaufgaben anderer Hochschu-
len des bisher zustéandigen Studentenwerks in Zukunft wahrgenommen werden sollen.
Uber den Antrag zur Ubernahme der sozialen Betreuungs- und Férderungsaufgaben
durch die Kunsthochschule oder die Zuordnung der Kunsthochschule zu einem anderen
Studentenwerk entscheidet das Wissenschaftsministerium nach Anhérung der betroffenen
Studentenwerke.

§38¢c
Wahrnehmung sozialer Betreuungs- und Férderungsaufgaben
durch die Kunsthochschule

(1) Nimmt eine Kunsthochschule die Aufgaben sozialer Betreuung und Férderung von
Studierenden wabhr, ist ein Mitglied der Hochschulleitung mit der Aufsicht zu betrauen. Ab-
satz 3 Satz 2 bleibt unberihrt.

(2) Die Kunsthochschule kann auf Grund von Vereinbarungen auch Betreuungs- und For-
derungsaufgaben anderer Hochschulen wahrnehmen. Sie kann sich zur Erfillung der
Betreuungs- und Férderungsaufgaben Dritter bedienen, an Unternehmen beteiligen und

Unternehmen grinden.



56

(3) Im Ubrigen gelten § 2 Abs. 3, 5 und 6, § 6 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2, §§ 11 bis 13 sowie
14 Abs. 3 StWG fir die soziale Betreuung und Férderung von Studierenden durch die
Kunsthochschule entsprechend. Die Aufsicht Uber die soziale Betreuung und Férderung

der Studierenden fuhrt das Rektorat.

FUNFTER TEIL

Regelungen fur einzelne Mitgliedergruppen

1. ABSCHNITT
Lehrkérper

§ 39
Begriffsbestimmung

Dem Lehrkdrper der Kunsthochschule gehéren an:

1. die hauptberuflichen Professoren und die Hochschuldozenten,

2. die kunstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter, die kinstlerischen und wissen-
schaftlichen Assistenten und die Oberassistenten,

3. die Lehrkrafte fir besondere Aufgaben,

4. die Lehrbeauftragten.

§ 40
Anwendung
der beamtenrechtlichen Vorschriften

(1) Auf beamtete Professoren, Hochschuldozenten, kiinstlerische und wissenschaftliche
Assistenten und Oberassistenten finden die fir Beamte allgemein geltenden Vorschriften
Anwendung, soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt ist. Flr ein Dienstvergehen nach
§ 35 a Abs. 1 dirfen abweichend von § 14 Abs. 1 und 2 der Landesdisziplinarordnung
nach mehr als vier Jahren ein Verweis und nach mehr als finf Jahren eine GeldbuBe, eine
Gehaltskiirzung oder eine Kirzung des Ruhegehalts nicht mehr verhangt werden.

(2) Die Vorschriften Uber die Laufbahnen, den einstweiligen Ruhestand und die Probezeit
sind auf beamtete Professoren, Hochschuldozenten, kinstlerische und wissenschaftliche
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Assistenten und Oberassistenten nicht anzuwenden. Die Vorschriften Uber die Arbeitszeit
mit Ausnahme der §§ 152 bis 153 h LBG sind auf beamtete Professoren nicht anzuwen-
den; erfordert jedoch der Aufgabenbereich einer Hochschuleinrichtung eine regelmaBige
oder planmaBige Anwesenheit der beamteten Professoren, so kann die Arbeitszeit nach

§ 90 LBG geregelt werden. Die Vorschriften tiber den Verlust der Bezlige und der sonsti-
gen Leistungen des Dienstherrn wegen nicht genehmigten schuldhaften Fernbleibens vom

Dienst sind anzuwenden.

(3) Zur Ubernahme einer Nebentatigkeit im 6ffentlichen Dienst sind beamtete Professoren

nur insoweit verpflichtet, als die Nebentétigkeit in unmittelbarem Zusammenhang mit ihrer

Tatigkeit in kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben und in der Forschung sowie ihrer Lehrta-
tigkeit steht.

(4) Beamtete Professoren, Hochschuldozenten, kiinstlerische und wissenschaftliche As-
sistenten und Oberassistenten haben ihren Erholungsurlaub wéahrend der vorlesungsfreien
Zeit zu nehmen, es sei denn, dass dienstliche Griinde eine andere Regelung erfordern.
Das gleiche gilt fir Heilkuren.

(5) Beamtete Professoren und Hochschuldozenten kénnen nur mit ihrer Zustimmung ab-
geordnet oder versetzt werden. Abordnung und Versetzung in ein gleichwertiges Amt an
einer anderen Hochschule sind auch ohne Zustimmung des Professors oder des Hoch-
schuldozenten zulassig, wenn die Kunsthochschule oder eine Einrichtung an der Kunst-
hochschule, an der er tatig ist, aufgelést oder mit einer anderen Hochschule zusammen-
geschlossen wird, oder wenn die Studien- oder Fachrichtung, in der er tatig ist, ganz oder
teilweise aufgegeben oder an eine andere Hochschule verlegt wird; der Professor oder der
Hochschuldozent ist vorher zu héren. In diesen Féllen beschréankt sich eine Mitwirkung der
aufnehmenden Hochschule oder Hochschuleinrichtung bei der Einstellung von Professo-

ren auf eine Anhérung.

(6) Far nichtbeamtete Mitglieder des hauptberuflichen kiinstlerischen und wissenschaftli-
chen Personals, die im Interesse eines kinstlerischen Entwicklungsvorhabens oder ihrer
Forschungs- und Lehrtatigkeit beurlaubt worden sind und in Austibung oder infolge dieser
Tatigkeit einen Unfall erleiden, kann Unfallfirsorge entsprechend § 31 Abs. 5 des Beam-

tenversorgungsgesetzes (BeamtVG) gewahrt werden.

(7) Soweit Professoren, Hochschuldozenten, Oberassistenten, wissenschaftliche und
kinstlerische Assistenten oder wissenschaftliche und kinstlerische Mitarbeiter Beamte auf
Zeit sind, ist das Dienstverhaltnis, sofern dienstliche Griinde nicht entgegenstehen, auf
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Antrag des Beamten aus den in Satz 2 genannten Griinden zu verlangern. Grinde fir eine
Verlangerung sind:

1. Beurlaubung nach den §§ 153 b und 153 ¢ LBG,

2. Beurlaubung nach anderen landesrechtlichen Vorschriften zur Austibung eines mit sei-

nem Amt zu vereinbarenden Mandats,

3. Beurlaubung flr eine wissenschaftliche Tatigkeit oder eine auBerhalb des Hochschul-
bereichs oder im Ausland durchgeflhrte wissenschaftliche oder berufliche Aus-, Fort-
oder Weiterbildung,

4. Beurlaubung zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 Abs. 5 Satz 2 bis zum 3. Ok-
tober 1994,

5. Grundwehr- und Zivildienst oder

6. Erziehungsurlaub im Sinne von § 99 Nr. 2 LBG oder Beschaftigungsverbot nach den
§§ 1 bis 3 der Mutterschutzverordnung des Landes, soweit eine Beschaftigung, unbe-

schadet einer zuldssigen Teilzeitbeschaftigung, nicht erfolgt ist.
Satz 1 gilt entsprechend im Falle einer
1. Teilzeitbeschéaftigung nach den §§ 153 e bis 153 h LBG,

2. ErmaBigung der Arbeitszeit nach einem der in Satz 2 Nr. 2 genannten Landesgesetze
oder

3. Freistellung zur Wahrnehmung von Aufgaben in einer Personal- oder Schwerbehinder-
tenvertretung oder zur Wahrnehmung von Aufgaben nach § 3 a Abs. 1,

wenn die ErmaBigung mindestens ein Flnftel der regelmaBigen Arbeitszeit betrug. Eine
Verlangerung darf den Umfang der Beurlaubung oder der ErmaBigung der Arbeitszeit und
in den Féllen des Satzes 2 Nr. 1 bis 4 und des Satzes 3 die Dauer von jeweils zwei Jahren
nicht Gberschreiten. Mehrere Verlangerungen nach Satz 2 Nr. 1 bis 5 und Satz 3 dirfen
insgesamt die Dauer von drei Jahren nicht tiberschreiten. Verlangerungen nach Satz 2

Nr. 6 dirfen, auch wenn sie mit anderen Verlangerungen zusammentreffen, insgesamt
vier Jahre nicht Uberschreiten. Die Satze 5 und 6 gelten nicht fir wissenschaftliche
Mitarbeiter.

(8) Soweit flir Professoren, Hochschuldozenten, Oberassistenten oder flir wissenschaft-
liche und klnstlerische Assistenten ein befristetes Angestelltenverhaltnis begriindet wor-
den ist, gilt Absatz 7 entsprechend.
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(9) Professoren haben ihre Wohnung so zu nehmen, dass sie ihre dienstlichen Aufgaben
nach § 44 Abs. 1, insbesondere in Lehre, kinstlerischen Entwicklungsvorhaben, For-
schung, Studienberatung und Fachbetreuung sowie in Gremien der Selbstverwaltung,
ordnungsgeman wahrnehmen kénnen. Das Wissenschaftsministerium wird ermachtigt,
eine Rechtsverordnung zu erlassen, die Regelungen zur Prasenz der Professoren wah-
rend der Vorlesungszeit und der vorlesungsfreien Zeit vorsieht, um eine ordnungsgemafe
Erflllung der Lehrverpflichtung sowie der Prifungs- und Beratungsaufgaben und anderer
Dienstaufgaben zu gewahrleisten. Auch in der vorlesungsfreien Zeit ist eine angemessene
Anwesenheit und Erreichbarkeit der Professoren sicherzustellen. Im Ubrigen richtet sich

die Anwesenheitspflicht der Professoren nach den ihnen obliegenden Dienstaufgaben.

§ 41
Lehrverpflichtung

Die Landesregierung wird ermachtigt, den Umfang der dienstrechtlichen Lehrverpflichtun-
gen fir das hauptberufliche kinstlerische und wissenschaftliche Personal und fir die
Lehrkrafte fir besondere Aufgaben der Kunsthochschulen durch Rechtsverordnung zu
regeln. Dabei sind die unterschiedlichen Dienstaufgaben sowie der unterschiedliche Zeit-
aufwand fur die verschiedenen Arten von Lehrveranstaltungen zu bertcksichtigen. Lehr-
veranstaltungen im Rahmen eines Studiengangs, die in der vorlesungsfreien Zeit durchge-
fuhrt werden, werden bei der Lehrverpflichtung in der Vorlesungszeit berticksichtigt. § 16
Abs. 3 bis 6 bleibt unberthrt.

§ 42
Nebentétigkeit des hauptberuflichen kiinstlerischen
und wissenschaftlichen Personals

(1) Durch die Ausiubung einer Nebentétigkeit darf die ordnungsgemaBe Wahrnehmung der
Dienstaufgaben nicht beeintrachtigt werden. Ist eine Beeintrachtigung im Sinne des § 77"
Abs. 2 LBG zu besorgen, so hat das Rektorat die erforderlichen MaBnahmen zu ergreifen

oder zu veranlassen.

' Bei der nachsten Neufassung muss die Verweisung — wie bei den anderen HG bereits 1995 erfolgt - auf §
83 Abs. 2 LBG korrigiert werden.
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(2) Die selbstandige Gutachtertatigkeit von Professoren, die mit Lehr- und Forschungsauf-

gaben sowie kinstlerischen Fragen zusammenhangt, ist nicht genehmigungspflichtig.

(3) Nichtentgeltliche Nebentatigkeit ist eine kiinstlerische Tatigkeit, die ohne Auftrag unter-
nommen wird, auch wenn das Produkt dieser Tatigkeit spater gegen Entgelt verauBert

wird.

(4) Die Landesregierung erlasst im Rahmen der Erméachtigung des § 88 LBG die notwen-
digen Vorschriften Gber die Nebentatigkeiten des hauptberuflich tatigen kiinstlerischen und
wissenschaftlichen Personals der Kunsthochschulen durch Rechtsverordnung. In dieser
Rechtsverordnung kann auBerdem das Verfahren der Anzeige, das Verfahren der Ge-
nehmigung einer Nebentatigkeit und das Verfahren der Genehmigung zur Inanspruch-
nahme von Einrichtungen, Personal und Material des Dienstherrn bestimmt werden.

§ 43
Ausschreibung

(1) Freie Stellen far Mitglieder des Lehrkdrpers werden von der Kunsthochschule 6ffentlich
ausgeschrieben. Die Ausschreibung muss Art und Umfang der zu erfullenden Aufgaben
beschreiben. Das Wissenschaftsministerium kann die Ausschreibung freier Stellen fiir
kiinstlerische und wissenschaftliche Assistenten, Oberassistenten und Hochschuldozenten

verlangen.

(2) Die Einstellung von Nichtbewerbern ist in Ausnahmeféllen zulassig.

§ 44
Dienstliche Aufgaben
der hauptberuflichen Professoren

(1) Den hauptberuflichen Professoren ist die Pflege kiinstlerischer Entwicklungsvorhaben,
der Forschung und der Lehre anvertraut. Sie nehmen die ihrer Kunsthochschule obliegen-
den Aufgaben in Kunst und Wissenschaft, in kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben, der
Forschung und der Lehre in ihren Fachern nach néherer Ausgestaltung ihres Dienstver-
héaltnisses selbstéandig wahr. Den hauptberuflichen Professoren an Staatlichen Akademien
der Bildenden Klnste obliegen auBer der Kunstaustibung und der selbstandigen Arbeit an
kinstlerischen Entwicklungsvorhaben insbesondere die Leitung von Klassen oder die
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selbstandige Wahrnehmung wichtiger kinstlerischer oder wissenschaftlicher Funktionen in
der Lehre in mehreren Studiengangen. Den hauptberuflichen Professoren an Musikhoch-
schulen obliegt auBer der Kunstausibung und der selbstandigen Arbeit an kinstlerischen
Entwicklungsvorhaben Gberwiegend der selbstédndige Unterricht in Hauptfachern oder die
selbstandige Wahrnehmung wichtiger kinstlerischer oder wissenschaftlicher Funktionen in
der Lehre in mehreren Studiengangen. Neben dem Uberwiegenden selbstandigen Unter-
richt nach Satz 4 sind die Professoren auch verpflichtet, in den Fachern des Studiengangs
Schulmusik und in den Fachern des Studiengangs Kirchenmusik zu unterrichten.

(2) Zu den hauptberuflichen Aufgaben der Professoren gehért es auch, beim Hochschul-
zugang und bei der Zulassung der Studienbewerber Eignungsfeststellungen durchzufiih-
ren und an Prifungen nach § 61 Abs. 2 mitzuwirken, sich an Aufgaben der Studienreform
und der Studienberatung zu beteiligen, die Studierenden auch auBerhalb der Lehrveran-
staltungen in angemessenem Umfang fachlich zu betreuen, an der Verwaltung der Kunst-
hochschule mitzuwirken, in den Hochschuleinrichtungen ihres Fachgebiets Leitungsaufga-
ben zu Gbernehmen, bei Hochschulprifungen und bei staatlichen Prifungen, durch die ein
Hochschulstudium abgeschlossen wird, mitzuwirken und Aufgaben nach § 3 Abs. 7 wahr-
zunehmen. Professoren sollen auf begrenzte Zeit ausschlieBlich oder Gberwiegend Aufga-
ben in der Kunstaustibung, im Rahmen von klnstlerischen Entwicklungsvorhaben oder in
der Forschung Ubertragen werden, vorausgesetzt, dass in der Kunsthochschule die Lehre
und die Wahrnehmung der sonstigen Verpflichtungen in angemessener Weise sicherge-
stellt sind. Die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtungen der Kunst- oder Wissen-
schaftsférderung, die Uberwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert werden, sollen auf
Antrag des Professors zur Dienstaufgabe erklart werden, wenn dies mit der Erflllung sei-
ner Ubrigen Aufgaben vereinbar ist.

(3) Hauptberufliche Professoren sind im Rahmen der far ihr Dienstverhaltnis geltenden
Regelungen verpflichtet, Lehrveranstaltungen ihrer Facher in allen Studiengangen abzu-
halten. Erreicht ein Professor auch nach Erflllung der ihm nach Absatz 1 tGbertragenen
Aufgaben nicht die ihm nach § 41 obliegende Lehrverpflichtung, ist er verpflichtet, im
Rahmen seines Fachs andere Lehrveranstaltungen zu Gbernehmen. Die hauptberuflichen
Professoren haben im Rahmen der fir ihr Dienstverhaltnis geltenden Regelungen die zur
Sicherstellung des Lehrangebots getroffenen Entscheidungen von Fachgruppe und Senat
(§ 16 Abs. 3 und 4) zu verwirklichen.

(4) Hauptberufliche Professoren sind verpflichtet, ohne besondere Vergitung auf Anforde-
rung des Wissenschaftsministeriums oder fir ihre Kunsthochschule Gutachten einschlieB-
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lich der hierflir erforderlichen Untersuchungen zu erstatten und als Sachverstandige tatig
zu werden. Die hauptberuflichen Professoren sind verpflichtet, an kiinstlerischen Veran-
staltungen der Kunsthochschule mitzuwirken.

(5) Art und Umfang der von dem einzelnen hauptberuflichen Professor wahrzunehmenden
Aufgaben richten sich unter Beachtung der Absatze 1 bis 3 nach der Ausgestaltung seines
Dienstverhaltnisses und der Funktionsbeschreibung seiner Stelle. Bei der Ausgestaltung
des Dienstverhaltnisses und der Funktionsbeschreibung der Stelle ist insbesondere zu
bestimmen, ob und welche Leitungsfunktionen in Hochschuleinrichtungen zu Gbernehmen
sind. Die Festlegung der Dienstaufgaben steht unter dem Vorbehalt einer Uberpriifung in
angemessenen Abstanden. Die Entscheidung tiber die Anderung der Festlegung der
Dienstaufgaben und der Funktionsbeschreibung der Stelle trifft das Wissenschaftsministe-
rium auf Antrag der Kunsthochschule. Die jeweilige Fachgruppe und der Betroffene sind

vorher zu horen.

(6) Das hauptberuflich tatige kinstlerische oder wissenschaftliche Personal im Sinne von §
39 kann durch das Wissenschaftsministerium verpflichtet werden, auch an anderen Hoch-
schulen Lehrveranstaltungen durchzufiihren und an Prifungen mitzuwirken, wenn dies zur
Gewahrleistung eines gemeinsam veranstalteten Lehrangebots erforderlich ist oder an
ihrer Kunsthochschule ein ihrer Lehrverpflichtung entsprechender Lehrbedarf nicht be-
steht.

§ 45
Einstellungsvoraussetzungen flir hauptberufliche
Professoren

(1) Einstellungsvoraussetzungen fir hauptberufliche Professoren einer Kunsthochschule
sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen

1. ein abgeschlossenes Hochschulstudium,

2. padagogische Eignung, die in der Regel durch Erfahrung in der Lehre oder Ausbildung

nachzuweisen ist.

Soweit der Schwerpunkt der Tatigkeit eines hauptberuflichen Professors an einer Kunst-
hochschule auf kiinstlerischem Gebiet liegt, sind zuséatzliche Einstellungsvoraussetzungen

1. eine besondere Befahigung zu kinstlerischer Arbeit im betreffenden Fach,
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2. zusatzliche kinstlerische Leistungen, die auch in der kiinstlerischen Praxis auBerhalb
des Hochschulbereichs erbracht werden sollen.

Soweit der Schwerpunkt der Tatigkeit eines hauptberuflichen Professors an einer Kunst-

hochschule auf wissenschaftlichem Gebiet liegt, sind zuséatzliche Einstellungsvorausset-

zungen

1. eine besondere Befahigung zu wissenschaftlicher Arbeit, die in der Regel durch die
Qualitat der Promotion nachgewiesen wird, und
2. Uberdies je nach Anforderung der Stelle
a) zusatzliche wissenschaftliche Leistungen, die durch eine Habilitation oder durch
gleichwertige wissenschaftliche Leistungen, die auch in einer Tatigkeit auBerhalb
des Hochschulbereichs erbracht sein kdnnen, nachgewiesen werden, oder
b) besondere Leistungen bei der Anwendung oder Entwicklung wissenschaftlicher
Erkenntnisse und Methoden in einer mindestens flnfjahrigen beruflichen Praxis,
von der mindestens drei Jahre auBerhalb des Hochschulbereichs ausgelbt worden
sein mussen.
(2) Soweit es der Eigenart des Fachs und der Anforderungen der Stelle entspricht, kann
abweichend von Absatz 1 eingestellt werden, wer neben den allgemeinen dienstrechtli-
chen Voraussetzungen
1. hervorragende fachbezogene Leistungen in der kiinstlerischen oder wissenschaftlichen
Praxis erbracht hat und

2. eine padagogische Eignung nachweist.

(3) Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung erziehungswissen-
schaftlicher oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur berufen

werden, wer eine dreijahrige Schulpraxis nachweist.

§ 46
Berufung von hauptberuflichen Professoren

(1) Wird eine Professorenstelle frei, so pruft die Kunsthochschule, ob deren Funktionsbe-
schreibung geéndert, die Stelle einem anderen Aufgabenbereich zugewiesen oder nicht
wieder besetzt werden soll; die Fachgruppe ist vorher zu héren. § 44 Abs. 5 Satz 4 gilt
entsprechend. Eine Beteiligung des Wissenschaftsministeriums entféallt, wenn das Ergeb-
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nis der Priifung nach Satz 1 mit einem Struktur- und Entwicklungsplan der Kunsthoch-

schule Ubereinstimmt, dem das Wissenschaftsministerium zugestimmt hat.

(2) Die Stellen fir hauptberufliche Professoren sind vom Rektorat im Benehmen mit dem
Wissenschaftsministerium 6ffentlich auszuschreiben. Die vom Senat oder der beratenden
Kommission nach § 47 in die engere Auswahl einbezogenen Bewerber sollen im Rahmen
des Berufungsverfahrens eine ausreichende Gelegenheit zum Nachweis ihrer kiinstleri-
schen oder wissenschatftlichen Fahigkeiten erhalten. Zur Vorbereitung des Berufungsvor-
schlags sind grundsatzlich auswartige und vergleichende Gutachten einzuholen. Im Beru-
fungsvorschlag ist zu den Fahigkeiten und Erfahrungen der Bewerber in der Lehre Stel-
lung zu nehmen. Die Kunsthochschule stellt den Berufungsvorschlag auf, er soll drei Na-
men enthalten. Der Berufungsvorschlag ist eingehend zu begriinden. Die Begriindung soll
sich auch mit der Qualifikation der in die engere Auswahl einbezogenen Bewerber ausei-

nandersetzen.

(3) Die hauptberuflichen Professoren werden auf Vorschlag der Kunsthochschule vom
Wissenschaftsministerium berufen. Bei der Berufung von Professoren kénnen die Mitglie-
der der eigenen Kunsthochschule nur in begrindeten Ausnahmefallen bericksichtigt wer-
den. Das Wissenschaftsministerium ist an die vorgeschlagene Reihenfolge nicht gebun-

den. Die Berufung von Nichtbewerbern ist zuldssig.

(4) Lehnen die Vorgeschlagenen den an sie ergangenen Ruf ab oder bestehen begrinde-
te Bedenken gegen die Ruferteilung an den Vorgeschlagenen, so ist die Kunsthochschule

zu einem neuen Vorschlag aufzufordern.

(5) Das Wissenschaftsministerium kann nach Anhérung des Rektorats von sich aus eine
geeignete Personlichkeit berufen, wenn nicht

1. innerhalb von sechs Monaten nach der Errichtung der Planstelle,

2. innerhalb von drei Monaten nach der Aufforderung, eine neue Liste einzureichen,

3. bis zum Zeitpunkt des Freiwerdens der Planstelle wegen Erreichens der Altersgrenze

des bisherigen Stelleninhabers oder

P

innerhalb von sechs Monaten nach Freiwerden der Stelle aus sonstigen Griinden

ein Berufungsvorschlag vorliegt, es sei denn, dass zwingende Griinde flr die Verzégerung
des Vorschlags bestanden haben. Das Wissenschaftsministerium soll sich zur Vorberei-
tung seiner Entscheidung die eingereichten Bewerbungsunterlagen vorlegen lassen.
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(6) Beabsichtigt das Wissenschaftsministerium, abgesehen von dem Fall des Absatzes 5,
ausnahmsweise einen Nichtvorgeschlagenen zu berufen, so ist der Kunsthochschule vor
der Berufung Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(7) Die Kunsthochschule darf hauptberuflichen Professoren Zusagen Uber die Ausstattung
des vorgesehenen Aufgabenbereichs mit Personal- und Sachmittel im Rahmen der vor-
handenen Ausstattung machen. Zusagen Uber die personelle und sachliche Ausstattung
des Aufgabenbereichs eines Professors sind im Rahmen von Berufungs- und Bleibever-
handlungen in der Regel auf finf Jahre zu befristen und von der Kunsthochschule regel-
maBig im Hinblick auf die MaBgaben von § 8 Abs. 6 zu Uberprifen; sie stehen unter dem
Vorbehalt der Bewilligung der erforderlichen Haushaltsmittel durch den Landtag sowie
staatlicher und hochschulinterner MaBgaben zur Verteilung von Stellen und Mitteln.

§ 47
Beratende Kommissionen bei Berufungen
und Einstellungen

(1) Zur Vorbereitung von Berufungen und Einstellungen kann der Senat jeweils Kommissi-

onen einsetzen. Sie beraten den Senat.

(2) Den beratenden Kommissionen bei Berufungen von Professoren gehéren an

1. vier hauptberufliche Professoren,

2. ein Mitglied des Lehrkérpers nach § 39 Nr. 2 bis 4,

3. ein Studierender.

Der Senat einer Kunsthochschule kann bestimmen, dass aus fachlichen Griinden an einer
bestimmten Berufungskommission ein weiteres Mitglied des Lehrkdrpers nach § 39 Nr. 2
und 4 beratend teilnimmt.

(3) Den beratenden Kommissionen bei Einstellungen gehéren an

1. vier hauptberufliche Professoren,
2. zwei Mitglieder des Lehrkérpers nach § 39 Nr. 2 bis 4,
3. ein Studierender.

(4) In geeigneten Fallen kénnen in den beratenden Kommissionen bei Berufungen und
Einstellungen auch Professoren anderer Hochschulen sowie hervorragende Vertreter der
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kinstlerischen Praxis stimmberechtigt oder beratend mitwirken, wenn die Mehrheit stimm-

berechtigter Professoren der eigenen Hochschule gewahrt ist.

§ 48
Dienstrechtliche Stellung

der hauptberuflichen Professoren

(1) Die Professoren werden, soweit sie in das Beamtenverhéltnis berufen werden, in der
Regel zu Beamten auf Lebenszeit ernannt. Bei der ersten Berufung in ein Professorenamt
ist das Dienstverhaltnis grundsatzlich zu befristen; hierfir kann ein Zeitbeamtenverhaltnis
oder ein befristeter Dienstvertrag vorgesehen werden. Ausnahmen sind nur mdglich, wenn
Bewerber aus dem Ausland oder aus dem Bereich auBerhalb der Hochschulen flr ein Pro-
fessorenamt sonst nicht gewonnen werden kénnen. Soll das Dienstverhaltnis nach Frist-
ablauf fortgesetzt werden, bedarf es nicht der erneuten Durchfiihrung eines Berufungsver-

fahrens.

(2) Zur Gewinnung von hervorragenden Kinstlern aus Bereichen auBerhalb der Hoch-
schule, zur Deckung eines vortibergehenden Lehrbedarfs oder aus sonstigen Griinden,
die eine Befristung nahelegen, kénnen Professoren in ein Beamtenverhaltnis auf Zeit be-
rufen werden; die Dauer des Beamtenverhaltnisses darf sechs Jahre nicht Uberschreiten.
Eine erneute Berufung in ein Beamtenverhaltnis auf Zeit oder der Abschluss eines befris-
teten Dienstvertrages ist nur zulassig, wenn die Gesamtdauer der Zeitbeamtenverhaltnis-
se und der befristeten Dienstvertrage sechs Jahre nicht Gbersteigt. Ein Eintritt in den Ru-
hestand mit Ablauf der Amtszeit ist ausgeschlossen.

(3) Soweit dienstliche Griinde nicht entgegenstehen, kénnen Professoren im Interesse der
Forschungs- und Kunstférderung an Forschungs- und Kunsteinrichtungen, die zumindest
teilweise aus Mitteln der 6ffentlichen Hand finanziert werden, insbesondere im Rahmen
von Kooperationsvereinbarungen mit Hochschulen, auf Antrag ohne Bezlge bis zu zwdlf
Jahren beurlaubt werden. Die Beurlaubung bedarf der Zustimmung der Fachgruppe. Auf
Antrag kann die Beurlaubung verlangert werden. Fir die Zeit der Beurlaubung wird das
Vorliegen 6ffentlicher Belange oder dienstlicher Interessen anerkannt. Der Senat kann in
diesen Féllen bestimmen, dass die Mitgliedschaftsrechte und -pflichten wahrend der Zeit

der Beurlaubung nicht ruhen.

(4) Wird ein Professor zur Vertretung einer Professorenstelle an einer anderen Hochschu-
le ohne Gewéahrung von Bezligen beurlaubt und besteht ein dienstliches Interesse, dass er
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auch weiterhin an seiner Kunsthochschule eine begrenzte Lehrtatigkeit austbt, so kann

ihm daftir eine VergUtung entsprechend den Lehrauftragsvergitungen gewahrt werden.

(5) Der Eintritt in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze wird zum Ende des
Semesters wirksam, in dem der Professor die Altersgrenze erreicht. Erfolgt die Versetzung
in den Ruhestand auf Antrag, so soll sie zum Ende eines Semesters ausgesprochen wer-
den, es sei denn, dass gesundheitliche Griinde entgegenstehen. Eine Entlassung aus
dem Beamtenverhaltnis auf Antrag kann bis zum Ende des Semesters hinausgeschoben
werden, wenn dienstliche Belange dies erfordern. Die Professoren kbnnen nach dem Ein-
tritt in den Ruhestand Lehrveranstaltungen abhalten und an Prifungsverfahren mitwirken.

(6) Wird ein Professor im privatrechtlichen Dienstverhélinis angestellt, so wird der Dienst-
vertrag vom Wissenschaftsministerium abgeschlossen. Ein solcher Dienstvertrag kann
auch zum Zwecke der Probe vereinbart werden. Auf Grund des Dienstvertrags verleiht das
Wissenschaftsministerium fr die Zeit der Zugehorigkeit zum Lehrkdrper die Bezeichnung,
die die entsprechenden beamteten Professoren als Amtsbezeichnung fihren, es sei denn,
dass der Berechtigte auf Grund sonstiger Bestimmungen diese Bezeichnung flhren darf. §
6 Abs. 1 Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG gelten entsprechend. Das Wissenschaftsministe-
rium kann die Befugnis zum Abschluss von Dienstvertragen sowie zur Verleihung der ent-
sprechenden Amtsbezeichnung nach Satz 3 allgemein oder im Einzelfall auf den Rektor
Ubertragen.

(7) Die Professoren im Beamtenverhéltnis auf Lebenszeit oder auf Zeit oder im Angestell-
tenverhaltnis kénnen nach ihrem Ausscheiden aus der Kunsthochschule die Bezeichnung
.Professor” als akademische Wirde flhren; dies gilt nur, wenn ihre Dienstzeit als Profes-
sor mindestens sechs Jahre betragen hat und sie nicht auf Grund anderer Bestimmungen
befugt sind, die Bezeichnung ,Professor” zu flihren. Die Fihrung dieser Bezeichnung kann
widerrufen werden, wenn sich das frihere Mitglied des Lehrkérpers ihrer als nicht wirdig

erweist.

(8) Far kiinstlerische Entwicklungsvorhaben, insbesondere zur Erweiterung des musikali-
schen Repertoires kénnen hauptberufliche Professoren unter Belassung der Beziige ganz
oder teilweise von ihren sonstigen Dienstaufgaben freigestellt werden (Atelier- oder Reper-
toiresemester). Die ordnungsgemaBe Vertretung in der Lehre muss im Rahmen der Haus-
haltsmittel gewahrleistet sein. Die Freistellung kann in der Regel nur fir ein Semester und
friihestens finf Jahre nach Ablauf der letzten Freistellung ausgesprochen werden. Uber
den Freistellungsantrag entscheidet das Wissenschaftsministerium oder die von ihm be-
stimmte Stelle. Die Freistellung ist von der Bedingung abhangig zu machen, dass in dieser
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Zeit vergutete Nebentatigkeiten nur mit ausdricklicher Zustimmung des Dienstvorgesetz-
ten durchgefiihrt werden diirfen. Uber die wahrend dieses Semesters durchgefiihrte Arbeit
soll der Professor dem Wissenschaftsministerium berichten. Das erarbeitete musikalische
Repertoire soll im Rahmen einer Veranstaltung der Musikhochschule 6ffentlich vorgetra-
gen werden. Werke der bildenden Kunst sollen in der Akademie 6ffentlich ausgestellt wer-

den.

(9) Absatz 8 findet flr Professoren im kunsttheoretischen und kunstwissenschaftlichen
Bereich entsprechende Anwendung.

§49
Klinstlerische und wissenschaftliche Assistenten

(1) Der kunstlerische Assistent hat kiinstlerische Dienstleistungen in der Kunstausibung,
in kiinstlerischen Entwicklungsvorhaben und in der Lehre zu erbringen, die auch dem Er-
werb einer weiteren kinstlerischen oder kunstpadagogischen Qualifikation férderlich sind.
Entsprechend seinem F&higkeits- und Leistungsstand ist ihm ausreichend Zeit zu eigener
kiinstlerischer Arbeit zu geben. Seine Tatigkeit soll auch die Erfordernisse der kinstleri-
schen Berufsaustbung bertcksichtigen. Zu seinen kiinstlerischen Dienstleistungen gehort
es auch, den Studierenden Fachkenntnisse, gestalterische Fahigkeiten und praktische
Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwendung kinstlerischer Formen und Aus-
drucksmittel zu unterweisen. In begrindeten Fallen kann kiinstlerischen Assistenten auch
die selbstandige Wahrnehmung von Aufgaben in der Kunstauslbung, in kiinstlerischen
Entwicklungsvorhaben und in der Lehre Ubertragen werden.

(2) Der wissenschaftliche Assistent hat wissenschaftliche Dienstleistungen in Forschung
und Lehre zu erbringen, die auch dem Erwerb einer weiteren wissenschaftlichen Qualifika-
tion férderlich sind. Entsprechend seinem Fahigkeits- und Leistungsstand ist ihm ausrei-
chend Zeit zu eigener wissenschaftlicher Arbeit zu geben. Zu seinen wissenschaftlichen
Dienstleistungen gehdrt es auch, den Studierenden Fachwissen und praktische Fertigkei-
ten zu vermitteln und sie in der Anwendung wissenschaftlicher Methoden zu unterweisen.
In begrindeten Fallen kann wissenschaftlichen Assistenten auch die selbstandige Wahr-

nehmung von Aufgaben in Forschung und Lehre Ubertragen werden.

(3) Kunstlerische und wissenschaftliche Assistenten sind einem Professor zugeordnet und
erbringen ihre kinstlerischen und wissenschaftlichen Dienstleistungen unter deren fachli-
cher Verantwortung und Betreuung.
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§ 50
Einstellungsvoraussetzungen flr ktinstlerische
und wissenschaftliche Assistenten

(1) Voraussetzung fur die Einstellung als kiinstlerischer Assistent sind neben den allge-
meinen dienstrechtlichen Voraussetzungen der qualifizierte Abschluss eines kinstleri-
schen Studiums sowie besondere Leistungen in der kiinstlerischen Praxis.

(2) Voraussetzungen fir die Einstellung als wissenschaftlicher Assistent ist neben den all-
gemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen eine qualifizierte Promotion oder eine quali-
fizierte zweite Staatsprifung.

§ 51
Dienstrechtliche Stellung der kiinstlerischen
und wissenschaftlichen Assistenten

(1) Die kunstlerischen und wissenschaftlichen Assistenten werden flr die Dauer von drei
Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. Das Beamtenverhaltnis des Assistenten soll mit des-
sen Zustimmung spatestens vier Monate vor seinem Ablauf um weitere drei Jahre verlan-
gert werden, wenn er die weitere kiinstlerische und kunstpadagogische Qualifikation oder
die weitere wissenschaftliche Qualifikation erworben hat oder zu erwarten ist, dass er sie
in dieser Zeit erwerben wird. Das Dienstverhaltnis des kinstlerischen Assistenten soll
nicht verlangert werden, wenn durch eine Verlangerung eine Qualifikation in der kiinstleri-
schen Praxis auBerhalb des Hochschulbereichs beeintrachtigt wirde. Eine weitere Ver-
langerung ist, abgesehen von den Fallen des § 40 Abs. 7, nicht zulassig; dies gilt auch fur
eine erneute Einstellung als Assistent. Ein Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienst-

zeit ist ausgeschlossen.

(2) FUr die Assistenten kann auch ein Angestelltenverhaltnis begriindet werden. In diesem
Fall gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 51 a
Oberassistenten
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(1) Die Oberassistenten haben auf Anordnung Lehrveranstaltungen abzuhalten, die sie
selbstandig durchfihren, und kiinstlerische oder wissenschaftliche Dienstleistungen zu
erbringen. Die mit ihrer Lehrbefugnis verbundenen Rechte bleiben unberihrt. § 49 Abs. 1
Satz 4, Abs. 2 Satz 3 und Abs. 3 gilt entsprechend.

(2) Voraussetzung fur die Einstellung als Oberassistent im kinstlerischen Bereich sind
neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen ein qualifizierter Abschluss
eines kunstlerischen Studiums und auBerordentliche Leistungen in der kiinstlerischen
Praxis, die wahrend eines Zeitraums von zwei Jahren auch in einer praktischen Tatigkeit

auBerhalb des Hochschulbereichs erbracht worden sein sollen.

(3) Voraussetzung firr die Einstellung als Oberassistent im wissenschaftlichen Bereich sind
neben den allgemeinen dienstrechtlichen Voraussetzungen die Habilitation oder gleich-

wertige wissenschaftliche Leistungen oder eine qualifizierte zweite Staatsprifung.

§51b
Dienstrechtliche Stellung der Oberassistenten

(1) Oberassistenten werden fir die Dauer von vier Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt.
Hat der Oberassistent ein Dienstverhaltnis als kiinstlerischer oder wissenschaftlicher As-
sistent vor Ablauf derin § 51 Abs. 1 Satz 1 und 2 festgelegten Zeitrdume beendet, so ist
die Dauer seines Dienstverhaltnisses als Oberassistent entsprechend langer zu bemes-

sen.

(2) § 51 Abs. 1 Satz 4 und 5 und Abs. 2 gilt entsprechend.

§51c
Hochschuldozenten

(1) Die Hochschuldozenten nehmen die ihrer Kunsthochschule in Kunst und Wissenschaft,
in kOnstlerischen Entwicklungsvorhaben sowie in Forschung und Lehre obliegenden Auf-
gaben nach naherer Ausgestaltung ihres Dienstverhaltnisses selbstandig wahr. § 44 Abs.

2, 3 und 5 gilt entsprechend.
(2) Far die Einstellungsvoraussetzungen der Hochschuldozenten gilt § 45 entsprechend.

(3) Die Hochschuldozenten werden auf Vorschlag der Kunsthochschule vom Wissen-

schaftsministerium ernannt.
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§51d
Dienstrechtliche Stellung der Hochschuldozenten

Hochschuldozenten werden fir die Dauer von sechs Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt.
§ 51 Abs. 1 Satz 4 und 5 und Abs. 2 gilt entsprechend. Ist dem Dienstverhéltnis als Hoch-
schuldozent ein Dienstverhéltnis als Oberassistent vorausgegangen, so verkirzt sich die
Dienstzeit des Hochschuldozenten um den Zeitraum des vorausgegangenen Dienstver-
héaltnisses.

§ 52
Klinstlerische Mitarbeiter

Klnstlerische Mitarbeiter sind die Beamten und Angestellten, denen kinstlerische Dienst-
leistungen obliegen. Zu den kinstlerischen Dienstleistungen gehért es auch, die Professo-
ren bei der Erfullung ihrer Aufgaben zu unterstitzen, den Studierenden Fachwissen und
kUnstlerisch-praktische Fertigkeiten zu vermitteln und sie in der Anwendung kinstlerischer
Formen und Ausdrucksmittel zu unterweisen, soweit dies zur Gewahrleistung des erforder-
lichen Lehrangebots notwendig ist. Zu den kinstlerischen Dienstleistungen zahlt auch die
Unterstlitzung in kinstlerischen Entwicklungsvorhaben. Zu den kiinstlerischen Mitarbeitern
zahlen die Personen nicht, die nach dem Anstellungsvertrag ausdricklich als kinstlerische
Hilfskraft angestellt sind. In begriindeten Fallen kann kinstlerischen Mitarbeitern auch die
selbstandige Wahrnehmung von Aufgaben in der Kunstaustibung und in kiinstlerischen
Entwicklungsvorhaben Ubertragen werden.

§ 53
Einstellungsvoraussetzungen flr klinstlerische
Mitarbeiter

(1) Einstellungsvoraussetzung fur kiinstlerische Mitarbeiter ist neben den allgemeinen

dienstrechtlichen Voraussetzungen in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium.

(2) Soweit kiinstlerische Mitarbeiter zu Beamten ernannt werden, gehdren die Amter zur
Laufbahn der Akademischen Rate.
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§ 54
Dienstrechtliche Stellung der kiinstlerischen
Mitarbeiter

(1) Vorgesetzter der kiinstlerischen Mitarbeiter ist der Leiter der Hochschuleinrichtung, der
sie zugeordnet sind, bei ausschlieBlicher Zuordnung zur Fachgruppe ein vom Senat be-

stimmter hauptberuflicher Professor, der Mitglied der Fachgruppe ist. Soweit der kiinstleri-
sche Mitarbeiter dem Aufgabenbereich eines hauptberuflichen Professors zugewiesen ist,

ist dieser weisungsbefugt.

(2) Absatz 1 sowie die §§ 52 und 53 gelten flr wissenschaftliche Mitarbeiter an Kunst-

hochschulen entsprechend.

§ 55
Lehrkréfte fir besondere Aufgaben

(1) Lehraufgaben, die nicht die Einstellungsvoraussetzungen fir Professoren erfordern,
kénnen hauptberuflich tatigen Lehrkraften flr besondere Aufgaben UGbertragen werden.

(2) Lehrkrafte fir besondere Aufgaben kénnen Beamte oder Angestellte sein. Auf beamte-
te Lehrkréafte fir besondere Aufgaben finden die Vorschriften tber die laufbahnrechtlichen

Zulassungsvoraussetzungen und den Vorbereitungsdienst keine Anwendung.

§55a
Lehrkréfte fir besondere Aufgaben an Musikhochschulen

(1) Lehrkraften fir besondere Aufgaben an Musikhochschulen obliegt Gberwiegend die
Vermittlung kinstlerisch-praktischer Kenntnisse und Fertigkeiten, die nicht die Einstel-
lungsvoraussetzungen fur Professoren erfordert, insbesondere der selbstédndige Unterricht
in Neben- und Pflichtfachern oder der Unterricht unter der fachlichen Verantwortung eines
Professors. Der Unterricht nach § 44 Abs. 1 Satz 4 darf nicht Gberwiegen.

(2) Einstellungsvoraussetzungen fir Lehrkrafte fir besondere Aufgaben an Musikhoch-
schulen sind in der Regel ein abgeschlossenes Hochschulstudium sowie gute fachbezo-
gene Leistungen in der Praxis und padagogische Eignung. Lehrkraften fir besondere Auf-
gaben mit der Verpflichtung zu selbstandigem Unterricht verleiht die Musikhochschule fir
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die Zeit der Zugehdorigkeit zum Lehrkdrper die Bezeichnung "Dozent an einer Musikhoch-

schule”.

§55b
Lehrkréfte fiir besondere Aufgaben an Staatlichen Akademien der Bildenden Kiinste

und der Staatlichen Hochschule fiir Gestaltung Karlsruhe

(1) Lehrkrafte fir besondere Aufgaben an Staatlichen Akademien der Bildenden Kiins-
te und der Staatlichen Hochschule fiir Gestaltung Karlsruhe sind insbesondere die
Technischen Lehrer und Fachschulrate und die ihnen in der Vergitung gleichgestellten
angestellten Lehrer an diesen Hochschulen. Sie fihren die Lehrveranstaltungen nach
MaBgabe der Funktionsbeschreibung der Stelle in der Regel unter der fachlichen Ver-
antwortung eines hauptberuflichen Professors durch. Dies gilt insbesondere flr die in
den Werkstatten und Ateliers dieser Hochschulen vermittelten technisch-praktischen
Fertigkeiten und Kenntnisse. Ihnen obliegen im Rahmen ihres Fachs auch Dienstleis-
tungen in praktisch-technischer Hinsicht im Rahmen klnstlerischer Entwicklungsvor-
haben und bei der Wartung von Einrichtungsgegenstanden und Geréaten.

(2) Einstellungsvoraussetzungen fir Lehrkrafte fir besondere Aufgaben an den Staatli-
chen Akademien der Bildenden Kiinste und der Staatlichen Hochschule fiir Gestaltung
Karlsruhe sind in der Regel die Meisterprifung sowie gute fachbezogene Leistungen in

der Praxis und padagogische Eignung.

§ 56
Lehrbeauftragte

(1) Zur Erganzung des Lehrangebots kdnnen Lehrauftrage an Personen erteilt werden, die
nach Vorbildung, Fahigkeit und fachlicher Leistung dem firr sie vorgesehenen Aufgaben-
gebiet entsprechen. Die Lehrbeauftragten nehmen die ihnen tbertragenen Lehraufgaben
selbstandig wahr. § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG gelten entsprechend. Die
Lehrbeauftragten stehen in einem 6ffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnis zum Land Baden-
Warttemberg. Der Lehrauftrag ist von der Kunsthochschule im Einzelnen festzulegen. Fir
die Gewahrleistung von Unfallfirsorgeleistungen gilt § 84 UG entsprechend. Die Vergu-
tung eines Lehrauftrags ist unzuldssig, wenn der Lehrbeauftragte auf eine Vergttung ver-
zichtet oder wenn die durch den Lehrauftrag entstehende Belastung bei der Bemessung



74

der Dienstaufgaben eines hauptberuflich im 6ffentlichen Dienst Tatigen entsprechend be-
ricksichtigt wird.

(2) Das Wissenschaftsministerium kann die Ausschreibung eines Lehrauftrags verlangen,
der seiner Art nach bei hauptberuflicher Tatigkeit des Lehrenden die Einstellungsvoraus-
setzungen des § 45 erfordern wirde.

(3) Die Kunsthochschule kann einem Lehrbeauftragten, dessen Tatigkeit ihrer Art nach bei
einer hauptberuflich tatigen Person die Einstellungsvoraussetzungen eines hauptberufli-
chen Professors erfordern wirde, die Bezeichnung ,Professor” verleihen, es sei denn,
dass er auf Grund anderer Bestimmungen diese Bezeichnung flihren darf. Durch die Ver-
leihung der Bezeichnung ,Professor” &ndert sich die Stellung des Lehrbeauftragten nicht.
§ 48 Abs. 7 findet entsprechende Anwendung.

§ 56 a

Privatdozenten

(1) Die Verleihung der Lehrbefugnis nach § 34 a Abs. 4 begriindet kein Beamten- oder
Arbeitsverhaltnis und keine Anwartschaft auf Ernennung zum Professor oder Einstellung
als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Der Privatdozent soll in seinem Fachgebiet im Umfang
von zwei Semesterwochenstunden Lehrveranstaltungen durchfihren. Die Durchfiihrung
dieser Veranstaltungen darf nicht von der Bezahlung einer Lehrvergitung abhangig ge-

macht werden.

(2) Die Lehr- und Forschungseinrichtungen der Kunsthochschule sind dem Privatdozenten
nach MaBgabe der Verwaltungs- und Benutzungsordnung zuganglich zu machen. § 6 Abs.
1 Nr.2,§70 Abs. 2 und § 72 LBG gelten entsprechend.

(3) Die Lehrbefugnis eines Privatdozenten erlischt

1. durch Bestellung zum Privatdozenten oder Verleihung einer entsprechenden Lehrbe-
fugnis an einer anderen Hochschule,

2. durch schriftlichen Verzicht gegeniber dem Rektor,

3. durch Verurteilung in einem ordentlichen Strafverfahren durch ein deutsches Gericht,
wenn dieses Urteil bei einem Beamten den Verlust der Beamtenrechte zur Folge héatte,

4. durch Widerruf der Mitgliedschaft nach § 72 in Verbindung mit §§ 98 bis 105 UG.

(4) Die Lehrbefugnis ruht, solange ein Privatdozent als Professor an einer Hochschule be-
schaftigt wird.
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(5) Die Lehrbefugnis kann widerrufen werden, wenn

1. der Privatdozent aus Grinden, die er zu vertreten hat, zwei Jahre keine Lehrtatigkeit
mehr ausgeubt hat, es sei denn, er hat das 62. Lebensjahr schon vollendet,

2. er eine Handlung begeht, die bei einem Beamten eine DisziplinarmaBnahme zur Folge
héatte, die nur im férmlichen Disziplinarverfahren verhangt werden kann,

3. wenn ein Grund vorliegt, der bei einem Beamten die Riicknahme der Ernennung zum

Beamten rechtfertigen wirde.

(6) Die Kunsthochschule kann einem Privatdozenten nach in der Regel sechsjéhriger
Lehrtatigkeit als Privatdozent die Bezeichnung "auBerplanmaBiger Professor" verleihen.
Erlischt die Lehrbefugnis und ist er nicht auf Grund anderer Bestimmungen berechtigt, die
Bezeichnung "Professor" zu fihren, so kann ihm die Kunsthochschule die Erlaubnis ertei-
len, die Bezeichnung "auBerplanmaBiger Professor" weiter zu flihren. Die Erlaubnis kann

widerrufen werden, wenn er sich ihrer als nicht wirdig erweist.

(7) Mit Erléschen, Widerruf oder Ricknahme der Lehrbefugnis erlischt auch die Befugnis
zur FUhrung der Bezeichnung “Privatdozent” (§ 34 a Abs. 4) oder “auBerplanmaBiger Pro-
fessor”; Absatz 6 Satz 2 bleibt unberlhrt.

2. ABSCHNITT
Sonstiges kiinstlerisches

und wissenschaftliches Personal

§ 57
Gastprofessoren

Die Kunsthochschule kann jeweils fir einen im Voraus begrenzten Zeitraum Professoren
anderer Hochschulen oder Persénlichkeiten aus der Praxis, die die Einstellungsvorausset-
zungen von Professoren erflillen, als Gastprofessoren bestellen. § 72 LBG gilt entspre-
chend. Die Gastprofessoren sind im Rahmen der Selbstverwaltung nicht wahlberechtigt
und nicht wahlbar. Mit Erléschen, Widerruf oder Riicknahme der Bestellung zum Gastpro-

fessor erlischt auch die Befugnis zur Fihrung der Bezeichnung ,,Gastprofessor”.

§ 58
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Klinstlerische und wissenschatftliche Hilfskrafte

(1) Zur Unterstitzung der Professoren, Hochschuldozenten und Lehrbeauftragten bei ih-
ren Aufgaben in der Lehre und im Rahmen der kinstlerischen Entwicklungsvorhaben kén-
nen kinstlerische Hilfskrafte bestellt und zugeordnet werden. Kinstlerischen Hilfskraften
kann auch die Aufgabe Ubertragen werden, Tutorien durchzuflhren, um im Rahmen der
Studienordnung Studierende und studentische Arbeitsgruppen in ihrem Studium zu unter-
stlitzen. Die Tatigkeit der kinstlerischen Hilfskrafte steht unter der fachlichen Verantwor-
tung des Mitglieds, dem sie zugeordnet sind. Die Einstellung erfolgt auf Grund eines Se-
natsbeschlusses im Einvernehmen mit dem Professor, Hochschuldozenten oder Lehrbe-
auftragten, dem die kinstlerische Hilfskraft zugeordnet werden soll. Die Fachgruppe ist vor
der Bestellung zu héren. § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 70 Abs. 2 und § 72 LBG gelten entsprechend.
Zur Dienstaufgabe der kiinstlerischen Hilfskrafte gehért es nicht, sich auf eine Prifung

vorzubereiten.

(2) Kinstlerische Hilfskrafte durfen in dieser Funktion héchstens zwei Jahre an der Hoch-
schule beschaftigt werden. Der Umfang ihrer Inanspruchnahme darf die Halfte der Ar-
beitszeit eines kinstlerischen Mitarbeiters nicht erreichen. Voraussetzung fir die Bestel-
lung als kinstlerische Hilfskraft ist mindestens die erfolgreich abgelegte Vor- oder Zwi-

schenprifung.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten fir wissenschaftliche Hilfskrafte entsprechend.

§ 59
Unfallfirsorge

Erleiden Lehrbeauftragte und Mitglieder des sonstigen kiinstlerischen und wissenschaftli-
chen Personals, die als solche weder Beamte noch Angestellte sind, in Austbung oder
infolge ihrer Tatigkeit an der Kunsthochschule einen Unfall im Sinne von § 31 BeamtVG,
so erhalten sie Unfallfirsorgeleistungen in entsprechender Anwendung der §§ 33 bis 35
BeamtVG, soweit sie nicht anderweitig Anspruch auf entsprechende Leistungen haben.
Entsprechendes qilt flir Professoren im Ruhestand, soweit sie Mitglieder der Kunsthoch-
schule sind. Das Wissenschaftsministerium kann ihnen im Einvernehmen mit dem Fi-
nanzministerium einen nach billigem Ermessen festzusetzenden Unterhaltsbeitrag bewilli-

gen. Entsprechendes gilt fir die Hinterbliebenen.
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3. ABSCHNITT

Studierende

§ 60
Allgemeine Voraussetzungen

(1) Jeder Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist zu dem von ihm ge-
wahlten Hochschulstudium berechtigt, wenn er die fir das Studium erforderliche Qualifika-
tion (§ 61) nachweist und keine Zulassungs- und Immatrikulationshindernisse vorliegen.
Andere Personen kénnen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 zugelassen werden.
Staatsangehdrige eines anderen Mitgliedsstaates der Europaischen Union sind Deutschen
gleichgestellt, wenn die fiir das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nachgewiesen
werden. Rechtsvorschriften, nach denen andere Personen Deutschen gleichgestellt sind,
bleiben unberihrt.

(2) Die Aufnahme des Hochschulstudiums ist nur nach der Immatrikulation und nur in dem
Studiengang zulassig, fir den der Studierende zugelassen ist. Fir jeden Teilstudiengang
ist eine besondere Zulassung erforderlich. Will ein Studierender den Studiengang wech-
seln oder einen weiteren Studiengang aufnehmen, so bedarf dies einer besonderen Zu-
lassung.

(3) Die Zulassung wird grundsatzlich nur fir einen Studiengang oder eine in einer Pri-
fungsordnung vorgesehene Verbindung von Teilstudiengéangen ausgesprochen. Fir weite-
re Studiengange kann ein Studierender nur zugelassen werden, wenn kein Zulassungs-
hindernis nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 vorliegt. Gliedert sich ein Studiengang in mehrere Teil-

studiengange, so kann der Bewerber auch fur einen Teilstudiengang zugelassen werden.

(4) Die gleichzeitige Zulassung fur den gleichen Studiengang an mehreren Kunsthoch-
schulen ist grundsétzlich ausgeschlossen.

§ 61
Qualifikation

(1) Die Immatrikulation und die Zulassung zu einem Studiengang an einer Kunsthoch-
schule setzen voraus

1. den Nachweis der allgemeinen oder fachgebundenen Hochschulreife und
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2. den Nachweis der kiinstlerischen Eignung fir den gewéahlten Studiengang oder fir das
erforderliche kinstlerische Fach in den kunst- und medienwissenschaftlichen Studien-
gangen.

Bewerber mit einer Vorbildung, die nur zu einem Studium in einem bestimmten Studien-

gang berechtigt (fachgebundene Hochschulreife), kénnen nur fiir diesen Studiengang zu-

gelassen werden. Die Hochschulreife wird nach den Bestimmungen des Schulgesetzes
erworben. Sie kann durch eine vom Kultusministerium als gleichwertig anerkannte in- oder
auslandische Vorbildung erworben werden. Das Kultusministerium wird ermachtigt, durch

Rechtsverordnung das Verfahren der Anerkennung, das auch eine Prifung umfassen

kann, zu regeln. Bei auslandischen Bewerbern mit auslandischen Bildungsnachweisen

entscheidet Gber die Gleichwertigkeit das Wissenschaftsministerium.

(2) Der Nachweis Uber die kiinstlerische Eignung fir den gewéhlten Studiengang nach
Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 wird durch den erfolgreichen Abschluss einer Aufnahmepriifung ge-
fihrt, die von einer Kommission der jeweiligen Kunsthochschule durchgefihrt wird, bei der
die Zulassung beantragt wurde. Das N&here Uber das Prafungsverfahren wird in der Zu-
lassungs- und Immatrikulationssatzung geregelt. Die Satzung regelt Ziel, Inhalt und Zulas-
sungsvoraussetzungen fur die Aufnahmeprifung. § 31 Abs. 2 Nr. 4, 5 und 8 bis 11 finden

entsprechende Anwendung.

(3) Von den Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 kann bei Bewerbern flr be-
stimmte geeignete Studiengénge abgesehen werden, wenn die Bewerber eine besondere
Begabung und eine flr das Studium hinreichende Allgemeinbildung nachweisen. Dies gilt
nicht fr wissenschaftliche Studiengange und flr Studiengange, die mit einer Prifung fir
ein staatliches Lehramt abschlieBen. Das Nahere regelt das Wissenschaftsministerium
durch Rechtsverordnung. Die Rechtsverordnung kann vorsehen, dass auslandische Stu-
dierende auch befristet zu einem Studiengang zugelassen werden kdnnen, wenn sie nur
den Nachweis nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 erbringen. Eine befristete Zulassung berechtigt

nicht zum Abschluss in einem Studiengang.

(4) Fir einzelne Studiengange kann durch Rechtsverordnung des Wissenschaftsministeri-
ums bestimmt werden, dass als Voraussetzung flir die Zulassung eine abgeschlossene
Ausbildung in einem Ausbildungsberuf oder eine praktische Tatigkeit von bis zu drei Jah-
ren nachzuweisen ist, wenn diese praktische Tatigkeit im Hinblick auf das Studienziel er-

forderlich ist.

§61a
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Hochschulzugang fiir Berufstétige

(1) Besonders qualifizierte Berufstatige, die keine Hochschulzugangsberechtigung be-
sitzen, kdnnen durch das Bestehen einer besonderen Prifung die Qualifikation fir das
Studium in einem bestimmten Studiengang erwerben. Der Nachweis der Qualifikation

nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird hierdurch nicht ersetzt.

(2) Zur Eignungsprufung wird zugelassen, wer

1. seinen Hauptwohnsitz seit mindestens einem Jahr in der Bundesrepublik Deutschland
hat und dort seit mindestens einem Jahr beruflich tatig ist,

2. eine mindestens zweijahrige Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen hat,

3. mit qualifizierter Note die Meisterprifung, eine gleichwertige berufliche Fortbildung
nach dem Berufsbildungsgesetz oder nach der Handwerksordnung im erlernten Beruf
oder eine Fachschule nach § 14 des Schulgesetzes erfolgreich abgeschlossen hat und

4. mindestens vier Jahre im erlernten Beruf tatig war.

Einer Fachschule steht gleich eine freie Bildungseinrichtung, die eine gleichwertige berufli-

che Fortbildung vermittelt.

(3) Die Eignungsprufung dient der Feststellung, ob der Bewerber auf Grund seiner Person-
lichkeit, seiner geistigen Fahigkeiten und seiner Motivation fiir das Studium in dem ge-
wahlten Studiengang geeignet ist, soweit er den Nachweis Uber seine kinstlerische Eig-
nung nach § 61 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 zusatzlich nachweist. Das Néhere Uber die Zulassung
zur Prifung, die Anforderungen in der Prifung, die Art und den Umfang der Prifungsleis-
tung, die Zusammensetzung der Prifungskommission, das Prifungsverfahren sowie die
Folge von VerstdBen gegen Prifungsvorschriften regelt das Kultusministerium durch
Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Wissenschaftsministerium, dem Innenminis-
terium, dem Finanzministerium, dem Sozialministerium, dem Ministerium Landlicher Raum
und dem Wirtschaftsministerium. Das Bestehen der Eignungsprifung gilt als gleichwerti-
ger Bildungsstand nach § 20 Abs. 2 Nr. 3 LBG.

§ 62
Zulassungshindernisse

(1) Die Zulassung zu einem Studiengang muss versagt werden, wenn
1. die in oder auf Grund der §§ 60 und 61 bestimmten Voraussetzungen nicht vorliegen,
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2. die Zulassung zu einem Studiengang beantragt wird, flr den eine friihere Zulassung
des Studienbewerbers erloschen ist, weil der Bewerber entweder eine Priifung in dem
Studiengang endglltig nicht bestanden hat oder der Prifungsanspruch nicht mehr be-
steht (§ 31 Abs. 3),

3. flir den Studiengang Zulassungszahlen festgesetzt sind und der Studienbewerber kei-
nen Studienplatz zugewiesen bekam oder von der Zuweisung nicht fristgerecht
Gebrauch machte,

4. der Studienbewerber in einem Dienst-, Arbeits- oder Ausbildungsverhéltnis steht, sonst
beruflich tatig ist oder gleichzeitig zu einem anderen Studiengang zugelassen ist oder
zugelassen werden will, es sei denn, dass er nachweist, dass er zeitlich die Méglichkeit
hat, sich dem Studium uneingeschrankt zu widmen, insbesondere die erforderlichen
Lehrveranstaltungen zu besuchen; fir Teilzeitstudiengange gilt dies entsprechend.

(2) Die Zulassung zu einem Studiengang kann versagt werden, wenn der Studienbewer-
ber

1. die erforderlichen Sprachkenntnisse flir den jeweiligen Studiengang nicht nachweist,
2. die fur den Antrag vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht eingehalten oder die

nach § 91 a Abs. 1 erforderlichen Angaben nicht gemacht hat.

§ 63

Immatrikulation

(1) Die Einschreibung als Studierender (Immatrikulation) begriindet die Mitgliedschaft in

der Kunsthochschule. Die Immatrikulation muss versagt werden, wenn der Bewerber

1. zu einem Studiengang nicht zugelassen oder als Doktorand nicht angenommen ist,

2. durch unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Bescheid als Mitglied dieser Kunst-
hochschule ausgeschlossen ist; wurde er an einer anderen Hochschule im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes ausgeschlossen, so ist die Immatrikulation zu versagen,
wenn die Gefahr der Beeintrachtigung der Aufgaben der Kunsthochschule, bei der er
sich bewirbt, besteht,

3. in den zwei vorangegangenen Jahren strafbare Handlungen begangen hat, die, falls er
Mitglied einer Hochschule gewesen ware, eine Exmatrikulation nach § 72 in Verbin-
dung mit § 99 UG gerechtfertigt hatten,
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die Erflllung der ihm gegenlber der zustéandigen Krankenkasse auf Grund des Geset-
zes Uber die Krankenversicherung der Studierenden auferlegten Verpflichtungen nicht
nachweist,

den Nachweis Uber die Bezahlung des Beitrags flir das Studentenwerk nicht erbracht
hat,

6. die Einberufung zum Wehr- oder Zivildienst erhalten hat,

7. keine Aufenthaltsgenehmigung oder keine Aufenthaltserlaubnis-EG, die zur Aufnahme

eines Studiums berechtigt oder dieses nicht ausschlieBt, besitzt.

(2) Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn der Bewerber

1.
2.

3.

eine Freiheitsstrafe verbBt,

an einer Krankheit leidet, durch die er die Gesundheit der anderen Studierenden ernst-
lich gefahrdet oder den ordnungsgemafBen Studienbetrieb zu beeintrachtigen droht,
oder wenn der Gesundheitszustand des Studienbewerbers ein ordnungsgemaBes Stu-
dium ausschlieBt; zur Prifung kann die Vorlage eines amtsarztlichen Zeugnisses ver-
langt werden,

die flr den Antrag vorgeschriebenen Formen und Fristen nicht eingehalten hat.

(3) Ein Bewerber kann unter dem Vorbehalt immatrikuliert werden, dass er innerhalb einer

bestimmten Frist fehlende Unterlagen nachreicht.

§ 64
Aufhebung der Zulassung oder der Immatrikulation

(1) Die Zulassung oder die Immatrikulation ist aufzuheben, wenn sie durch arglistige Tau-

schung, Drohung oder durch Bestechung herbeigefihrt wurde.

(2) Die Zulassung ist ferner aufzuheben, wenn

1.
2.

sie trotz Vorliegens eines Zulassungshindernisses nach § 62 Abs. 1 erfolgt ist,

die Zuweisung eines Studienplatzes aufgehoben worden ist.

(3) Die Immatrikulation ist ferner aufzuheben, wenn

1.

sie trotz Vorliegens eines Immatrikulationshindernisses nach § 34 Abs. 4 oder 5 oder
§ 63 Abs. 1 erfolgt ist,

die Zulassung aufgehoben wurde, es sei denn, dass der Studierende noch fiir einen
anderen Studiengang zugelassen ist,

der Studierende im Falle des § 63 Abs. 3 den Nachweis nicht fristgerecht fihrt.
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(4) Die Immatrikulation kann aufgehoben werden, wenn sie in Unkenntnis eines Versa-

gungsgrundes nach § 63 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 erfolgt ist.

§ 65
Riickmeldung

(1) Will der immatrikulierte Studierende nach Ablauf eines Semesters das Studium fortset-
zen, so hat er sich innerhalb der durch Satzung der Kunsthochschule bestimmten Frist
ordnungsgeman zurlckzumelden. Eine Rickmeldung unter Wechsel oder Erweiterung
des Studiengangs ist nur mdglich, wenn der Studierende die erforderliche Zulassung zu

dem neuen Studiengang nachweist.

(2) Die Rickmeldung gilt als ordnungsgemaln erklart, wenn die nach den Vorschriften tGber
die gesetzliche Krankenversicherung (Fiinftes Buch Sozialgesetzbuch) bestehenden Ver-
pflichtungen erflllt und die Rickmeldegebilhr, der Beitrag fir das Studentenwerk sowie
sonstige 6ffentlich-rechtliche Forderungen, die im Zusammenhang mit dem Studium ste-
hen, fristgerecht bezahlt sind. Bei gleichzeitiger Immatrikulation an mehreren Hochschulen
ist die Erflllung der Zahlungsverpflichtungen nach Satz 1 gegenliber der anderen Hoch-

schule nachzuweisen.

§ 66
Beurlaubung

(1) Auf ihren Antrag kdnnen Studierende beurlaubt werden, die

1. an einer auslandischen Hochschule oder Sprachschule studieren oder als Fremdspra-
chenassistent oder Schulassistent im Ausland tatig sein wollen,

2. wegen Krankheit keine Lehrveranstaltungen besuchen kénnen und bei denen die
Krankheit die Erbringung der erwarteten Studienleistungen verhindert,

3. eine dem Studienziel dienende praktische Tatigkeit auBerhalb der Kunsthochschule
aufnehmen wollen, sofern dies nicht in der vorlesungsfreien Zeit moglich ist,

4. zum Wehr- oder Zivildienst einberufen werden,

5. ihren Ehegatten oder einen in gerader Linie Verwandten oder ersten Grades Versch-
wagerten, der hilfsbedirftig im Sinne des Bundessozialhilfegesetzes ist, pflegen oder

versorgen,
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6. wegen ihrer bevorstehenden Niederkunft und der daran anschlieBenden Pflege des
Kindes keine Lehrveranstaltungen besuchen kénnen,

7. eine Freiheitsstrafe verblBen,

8. sonstige wichtige Griinde fiir eine Beurlaubung geltend machen.

Die Zeit der Beurlaubung soll in der Regel zwei Semester nicht Gberschreiten.

(2) Beurlaubte Studierende nehmen an der Selbstverwaltung der Kunsthochschule nicht
teil. Sie sind nicht berechtigt, Lehrveranstaltungen zu besuchen und Hochschuleinrichtun-
gen, ausgenommen die bibliothekarischen Einrichtungen, zu benutzen; sie sind jedoch
berechtigt, wahrend ihrer Beurlaubung Prifungen abzulegen, die nicht Teil einer Lehrver-
anstaltung sind.

§ 67
Exmatrikulation

(1) Die Mitgliedschaft des Studierenden in der Kunsthochschule erlischt durch die Exmat-

rikulation. Die Exmatrikulation erfolgt auf Antrag des Studierenden oder von Amts wegen.

(2) Ein Studierender ist von Amts wegen zu exmatrikulieren, wenn

1. ihm das Zeugnis Uber das Bestehen der Abschlussprifung ausgehandigt worden ist,
spatestens einen Monat nach Bestehen der Abschlussprifung, es sei denn, dass er
noch flr einen anderen Studiengang zugelassen ist,

2. er flr keinen Studiengang mehr zugelassen ist,

3. ein Zulassungshindernis nach § 62 Abs. 1 Nr. 4 nachtraglich eintritt,

4. die Fortfiihrung des Studiums unmadglich wird, weil der Studiengang aufgehoben oder
verlegt wurde; fur die Fortfihrung des Studiums wird der Studierende einer anderen
Kunsthochschule zugewiesen, wobei auf die Verteilung die Bestimmungen Uber das
Verteilungsverfahren des Staatsvertrags Uber die Vergabe von Studienplatzen ent-
sprechende Anwendung finden,

5. das Eignungsfeststellungsverfahren nach § 34 Abs. 4 abgeschlossen oder der Zeit-
raum nach § 34 Abs. 5 Satz 5 verstrichen ist.

(3) Ein Studierender kann von Amts wegen exmatrikuliert werden, wenn

1. ein Immatrikulationshindernis nach § 63 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 nachtraglich eintritt,
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2. er, ohne beurlaubt zu sein, sich nicht innerhalb der von der Kunsthochschule festge-
setzten Frist zum Weiterstudium ordnungsgeman zurtickgemeldet hat, es sei denn,
dass er dies nicht zu vertreten hat,

3. ein Immatrikulationshindernis nach § 34 Abs. 4 oder 5 nachtraglich eintritt,

4. eine Abschlussprifung bis zum Ablauf von 20 Semestern aus von ihm selbst zu vertre-

tenden Griinden nicht abgelegt worden ist.

(4) Die Exmatrikulation wird in der Regel zum Ende des Semesters wirksam, in dem sie
ausgesprochen wird. Bei Vorliegen besonderer Griinde kann sie mit sofortiger Wirkung

ausgesprochen werden.

(5) Die Erteilung von Bescheinigungen Uber die Exmatrikulation und die Ausgabe des Pri-

fungszeugnisses setzen voraus, dass der Studierende

1. die Beitrage fiir das Studentenwerk sowie sonstige 6ffentlich-rechtliche Forderungen,
die im Zusammenhang mit dem Studium entstanden sind, bezahlt hat und

2. den Nachweis erbracht hat, dass er die ihm durch die Benutzungsordnungen flr die

Hochschuleinrichtungen auferlegten Pflichten erfillt hat.

§ 68
Gasthorer

Personen, die eine hinreichende Bildung und klnstlerische Eignung nachweisen, kénnen
zur Teilnahme an einzelnen curricularen Lehrveranstaltungen zugelassen werden (Gast-
hérerstudium), sofern ausreichende Kapazitat vorhanden ist. Gasthérer werden zu Pri-
fungen nicht zugelassen. Im Gasthérerstudium erbrachte Studienleistungen werden im

Rahmen eines Studiengangs nicht anerkannt.

§ 69
Zustandigkeit und Ausfiihrungsbestimmungen

(1) Fir die Entscheidung Uber die Zulassung zu einem Studiengang und die Immatrikulati-
on ist diejenige Kunsthochschule zustandig, bei der der Studienbewerber seinen Zulas-

sungs- und Immatrikulationsantrag gestellt hat. Fir die Entscheidung Gber die Aufhebung
der Zulassung und der Immatrikulation sowie die Exmatrikulation ist diejenige Kunsthoch-
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schule zustandig, an der der Studierende immatrikuliert ist. Die Vorschriften des Staatsver-

trags Uber die Vergabe von Studienplatzen bleiben unberthrt.

(2) Ist ein Studienbewerber durch unanfechtbaren oder sofort vollziehbaren Bescheid an
dieser Kunsthochschule oder allen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes
zwar ausgeschlossen, wird er aber dennoch immatrikuliert, weil die Gefahr einer Beein-
trachtigung der Aufgaben der Hochschule nicht besteht, so ist die Entscheidung Gber die
Immatrikulation allen anderen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes mitzu-

teilen.

(3) Der Senat erlasst durch Satzung die erforderlichen Bestimmungen fiir die Durchflih-
rung der Zulassung, der Immatrikulation, der Rickmeldung, der Beurlaubung und der Ex-
matrikulation, insbesondere fur die Fristen und Ausschlussfristen.

4. ABSCHNITT

Mitwirkung der Studierenden

§ 70

(1) Die Studierenden wirken in der Kunsthochschule

1. in fachlichen Angelegenheiten in der Studienkommission,
2. in hochschulpolitischen Angelegenheiten im Senat und

3. bei Aufgaben nach § 3 Abs. 3 und § 14 Abs. 8 im AStA mit.

Die Amtszeit der Studierenden in Gremien betragt ein Jahr.

(2) Die Aufgaben sind im Sinne der freiheitlichen demokratischen Grundordnung und der
Bereitschaft zu Toleranz und Verstandigung wahrzunehmen.

(3) Beschlisse und Wahlen in Vollversammlungen sowie Urabstimmungen sind unzulas-
sig.

(4) Der Rektor flhrt die Aufsicht Gber den AStA. Er hat insbesondere rechtswidrige Be-
schlisse zu beanstanden und rechtswidrige Handlungen zu unterbinden.

5. ABSCHNITT
Mitwirkung in der Selbstverwaltung
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§ 71

(1) Wer eine Tatigkeit in der Selbstverwaltung Gbernommen hat, muss die ihm Ubertrage-
nen Geschéafte unbeschadet seiner sonstigen aus einem Dienst- oder Arbeitsverhaltnis
sich ergebenden Pflichten uneigennitzig und verantwortungsbewusst fihren. Er ist zur
Verschwiegenheit Uber alle Angelegenheiten verpflichtet, deren Geheimhaltung gesetzlich
vorgeschrieben, besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist. Er darf die
Kenntnis von geheimzuhaltenden Angelegenheiten nicht unbefugt verwerten. Diese Ver-
pflichtung besteht auch nach Beendigung der Tatigkeit fort. Das in der Selbstverwaltung
tatige Mitglied darf Anspriiche und Interessen eines anderen gegen die Kunsthochschule

nicht geltend machen, soweit es nicht als gesetzlicher Vertreter handelt.

(2) Verletzt ein Mitglied des Gremiums seine Pflichten, so kann es durch Beschluss des
Senats aus dem Gremium voriibergehend bis zu héchstens sechs Sitzungen ausge-
schlossen werden. Der Beschluss bedarf der Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen
Mitglieder. Sonstige Vorschriften, die disziplinarrechtliche oder ordnungsrechtliche Maf3-
nahmen vorsehen, sowie die Bestimmungen des § 80 Abs. 2 bleiben unberthrt.

(3) Die Mitglieder eines Gremiums missen durch ihre Mitwirkung dazu beitragen, dass
das Gremium seine Aufgaben wirksam erfiillen kann. Sie sind insbesondere verpflichtet,

an den Sitzungen teilzunehmen.

6. ABSCHNITT
Wahrung der Ordnung

§ 72

Alle Mitglieder der Kunsthochschule sind verpflichtet, die Ordnung der Kunsthochschule zu

wahren. Die §§ 98 bis 105 UG finden entsprechende Anwendung.

SECHSTER TEIL

Verfahren und Verwaltung

1. ABSCHNITT

Gremien
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§73
Allgemeine Grundlagen der Mitwirkung

(1) Art und Umfang der Mitwirkung und die zahlenméaBige Zusammensetzung des Senats,
der Ausschilisse und der sonstigen Gremien bestimmen sich nach der fachlichen Gliede-
rung der Kunsthochschule, den Aufgaben der Gremien und nach der Qualifikation, Funkti-
on, Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder der Kunsthochschule.

(2) Far die Wahl der in diesem Gesetz vorgesehenen Mitglieder in Gremien bilden

1. die hauptberuflichen Professoren, die Hochschuldozenten und die auBerplanmaBigen
Professoren,

2. die kiinstlerischen und wissenschaftlichen Assistenten, Oberassistenten und kinstleri-

schen und wissenschaftlichen Mitarbeiter (klnstlerischer und wissenschaftlicher

Dienst),

die Lehrkrafte flr besondere Aufgaben,

die Lehrbeauftragten,

die Studierenden,

2R

die sonstigen Mitarbeiter

J

)

eine Gruppe.

(3) Die Mitglieder von Gremien sind bei der Ausiibung ihres Stimmrechts an Weisungen

und Auftréage nicht gebunden.

(4) In allen Gremien mit Entscheidungsbefugnissen in Angelegenheiten, die kiinstlerische
Entwicklungsvorhaben, die Forschung, die Lehre oder die Berufung von Professoren be-
rihren, verfligen die Professoren Uber die absolute Mehrheit der Stimmen.

(5) An Entscheidungen, die kinstlerische Entwicklungsvorhaben, die Forschung, die Lehre
oder die Berufung von Professoren unmittelbar berihren, wirken, sofern sie dem Gremium
angehdren, die hauptberuflichen Professoren, der Rektor, der Prorektor, die Hochschuldo-
zenten, die kinstlerischen und wissenschaftlichen Assistenten, die Oberassistenten, die
kiinstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Studierenden sowie die nach § 6
Abs. 2 gleichgestellten Personen stimmberechtigt mit. Dem Gremium angehdrende sons-
tige Hochschulmitglieder haben Stimmrecht in Angelegenheiten kiinstlerischer Entwick-
lungsvorhaben und der Forschung, soweit sie entsprechende Funktionen an der Kunst-
hochschule wahrnehmen und Gber besondere Erfahrungen im Bereich kiinstlerischer Ent-
wicklungsvorhaben und der Forschung verflgen; Entsprechendes gilt fir die Mitwirkung in
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Angelegenheiten der Lehre. Soweit Mitglieder eines Gremiums kein Stimmrecht haben,
wirken sie beratend mit. Zu den Entscheidungen, die kinstlerische Entwicklungsvorhaben
und die Forschung unmittelbar berihren, gehdren auch die fachliche Bewertung bei der
Einstellung und Entlassung von Hochschuldozenten, kiinstlerischen und wissenschaftli-
chen Assistenten, Oberassistenten und kiinstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbei-

tern sowie die Beschlussfassung Gber Promotions- und Habilitationsordnungen.

(6) Entscheidungen, die kiinstlerische Entwicklungsvorhaben, die Forschung und die Beru-
fung von Professoren unmittelbar berthren, bedirfen auBer der Mehrheit des Gremiums
auch der Mehrheit der dem Gremium angehdrenden hauptberuflichen Professoren.
Kommt danach auch im zweiten Abstimmungsgang ein Beschluss nicht zustande, so ge-
nugt fir eine Entscheidung die Mehrheit der dem Gremium angehdrenden hauptberufli-
chen Professoren. Bei Berufungsvorschlagen ist die Mehrheit des Gremiums berechtigt,
ihren Vorschlag als weiteren Berufungsvorschlag vorzulegen. Die Mitglieder haben das
Recht des Sondervotums. Professoren, die berechtigt sind, an Entscheidungen Uber Beru-
fungsvorschlage mitzuwirken, gelten bei der Bestimmung der Mehrheiten nach den Satzen
1 bis 3 als dem Gremium angehdérend, soweit sie an der Entscheidung mitgewirkt haben.

§ 74
Wahlgrundsétze

(1) Soweit in diesem Gesetz nichts Anderes bestimmt ist, werden die WahImitglieder eines
Gremiums, die einer bestimmten Mitgliedergruppe angehdéren miissen, von den Mitglie-
dern dieser Gruppe in freier, gleicher und geheimer Wahl in der Regel nach den
Grundsatzen der Verhaltniswahl unmittelbar gewéahlt. Die Bildung von Wahlkreisen sowie
eine Wahl in Vollversammlungen ist nicht zulassig.

(2) Gewahlt wird auf Grund von Wahlvorschlagen, die durch ein Kennwort bezeichnet
werden. Ein Kennwort darf nicht zugelassen werden, wenn es den Anschein erweckt, als
handle es sich um die Liste einer 6ffentlich-rechtlichen Einrichtung oder wenn das Kenn-
wort beleidigend wirken kdnnte; ist ein Kennwort unzuléssig, erhalt der Wahlvorschlag den
Namen des ersten Bewerbers. Ein Wahlvorschlag darf héchstens dreimal so viele Bewer-
ber enthalten, wie Mitglieder zu wahlen sind. Die Verbindung von Wahlvorschlagen ist un-
zulassig.
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(3) Der Wahlvorschlag muss von mindestens drei Mitgliedern der betreffenden Gruppe, bei
den Mitgliedern der Gruppe der Studierenden von sieben Mitgliedern unterzeichnet sein.
Mit dem Wahlvorschlag ist eine unterschriftliche Erklarung jedes Bewerbers einzureichen,
dass er der Aufnahme in den Wahlvorschlag zugestimmt hat. Ein Bewerber darf sich nicht
in mehrere Wahlvorschlage aufnehmen lassen; ein Wahlberechtigter darf fir dieselbe
Wahl nicht mehrere Wahlvorschlage unterzeichnen.

(4) Der Wahler hat so viele Stimmen, wie Mitglieder seiner Gruppe zu wéahlen sind. Der
Wabhler kann Bewerber aus anderen Wahlvorschlagen seiner Gruppe Ubernehmen und
darf einem Bewerber nur eine Stimme geben. Die Verteilung der Sitze erfolgt nach dem
d'Hondtschen Hdéchstzahlverfahren; dabei wird festgestellt, wieviel Sitze auf die einzelnen
Wabhlvorschlage entfallen. Die Sitze werden in der Reihenfolge den Bewerbern zugeteilt,
die innerhalb des Wahlvorschlags die meisten Stimmen erhalten haben. Bei gleichen
Stimmenzahlen ist die Reihenfolge im Wahlvorschlag entscheidend.

(5) Wird nur ein gultiger oder kein Wahlvorschlag eingereicht, oder ist die Zahl der Bewer-
ber in den eingereichten Wahlvorschlagen zusammen nicht doppelt so groB wie die Zahl
der zu wahlenden Mitglieder der betreffenden Gruppe, so findet Mehrheitswahl ohne Bin-
dung an die vorgeschlagenen Bewerber und ohne das Recht der Stimmenhaufung statt.
Mehrheitswahl findet ferner statt, wenn weniger als drei Vertreter zu wahlen sind. Die Be-
werber erhalten in der Reihenfolge der erreichten Stimmenzahlen einen Sitz. Bei Stim-
mengleichheit entscheidet das Los.

(6) Ein Wahlberechtigter, der verschiedenen Gruppen angehért, ist nur in einer Gruppe
wahlberechtigt. Er hat vor der Wahl eine Erklarung darliber abzugeben, welcher Gruppe er
als Wahlberechtigter angehdéren will. Gibt er keine Erklarung ab, so ruht sein Wahlrecht far
diese Wahl.

(7) Entfallen bei der Verhaltniswahl auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze, als Bewerber
vorhanden sind, so bleiben die lberschissigen Sitze unbesetzt. Werden bei der Mehr-
heitswahl weniger Mitglieder gewahlt, als Sitze zu besetzen sind, so bleiben diese unbe-
setzt.

(8) In der Wahlordnung nach Absatz 10 ist zu bestimmen, dass Briefwahl mdglich ist.

(9) Gehdren einer Mitgliedergruppe nicht mehr Mitglieder an, als Vertreter zu wahlen sind,
so werden diese ohne Wahl Mitglieder des Gremiums.

(10) Zur Durchfihrung der Wahlen erlasst das Wissenschaftsministerium durch Rechts-
verordnung die erforderlichen Vorschriften, insbesondere tber
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1. den Zeitpunkt, der fir die Feststellung des aktiven und passiven Wahlrechts maBge-
bend ist,

2. die Vorbereitung der Wahl und der Wahlorgane,

3. die Abstimmung,

4. die Ermittlung, Feststellung und Bekanntmachung des Abstimmungs- und Wahlergeb-
nisses,

5. die Wahlprufung,

6. die Wiederholungswahlen.

§75

Zusammensetzung der Gremien

(1) Die Gremien sind auch dann gesetzmaBig zusammengesetzt, wenn bei einer ord-
nungsgemanBen Wahl weniger Vertreter gewahlt werden, als von der jeweiligen Mitglieder-
gruppe Sitze zu besetzen sind; dies gilt auch, wenn wahlberechtigte Mitglieder einer
Gruppe nicht in der erforderlichen Zahl vorhanden sind oder keine Stimmabgabe erfolgt.

(2) Ist die Zahl der wahlberechtigten hauptberuflichen Professoren nicht héher als 125
vom Hundert der aus dieser Gruppe zu wahlenden Mitglieder, so entfallt eine Wahl. In die-
sem Fall sind samtliche wahlberechtigten Mitglieder dieser Gruppe Mitglieder des Gremi-

ums.

(3) Eine Stellvertretung unter den Mitgliedern der Gremien findet auBer beim Vorsitzenden

nicht statt.

(4) Die Gremien kdnnen Sachversténdige zu einzelnen Beratungsgegenstéanden zuziehen.

§ 76
Amtszeit, Ausscheiden, Nachriicken

(1) Die Amtszeit der gewéahlten Mitglieder der Gremien beginnt in der Regel jeweils am
1. April. Findet die Wahl erst zu einem spateren Zeitpunkt statt, so flihren die bisherigen
Mitglieder die Geschéafte bis zur Wahl der neuen Mitglieder weiter, deren Amtszeit sich

entsprechend verklrzt.

(2) Wenn ein gewahltes Mitglied eines Gremiums die Wahlbarkeit verliert, sein Amt nieder-
legt oder aus einem sonstigen Grund ausscheidet, tritt an seine Stelle fiir den Rest der
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Amtszeit der nachste Bewerber aus dem Wahlvorschlag, durch den der Ausgeschiedene
gewahlt wurde, im Falle der Mehrheitswahl der Bewerber mit der nachsthéheren Stim-
menzahl. Ist die Liste erschopft oder gibt es keine gewahlten Mitglieder mehr, so bleibt der
Sitz unbesetzt.

(3) Istim Falle des § 74 Abs. 9 von einer Gruppe nicht die Zahl von Vertretern in einem
Gremium erreicht worden, die von dieser Gruppe in das Gremium zu entsenden ist, so
ricken neu hinzugekommene Mitglieder der Gruppe fir den Rest der Amtszeit in das
Gremium nach, bis die der Gruppe zustehende Zahl von Vertretern erreicht ist. Ein neues
Mitglied riickt in das Gremium in dem Zeitpunkt nach, in dem es die Eigenschaft eines
wahlbaren Mitglieds erhélt. Dies gilt entsprechend, wenn im Falle des § 74 Abs. 9 ein Ver-
treter einer Gruppe im Gremium seine Eigenschaft als wahlbares Mitglied verliert oder
sonst aus dem Gremium ausscheidet. Die Satze 1 bis 3 gelten im Falle des § 75 Abs. 2
entsprechend, bis die Zahl von 125 vom Hundert der aus der Gruppe zu wahlenden Pro-

fessoren erreicht ist.
(4) Im Falle des Ruhens des Amts gelten die Absatze 2 und 3 fir diese Zeit entsprechend.

(5) Ist die Wahl eines Gremiums oder einzelner Mitglieder eines Gremiums rechtskraftig
flr ungaltig erklart worden, so fihrt das Gremium in der bisherigen Zusammensetzung die
Geschafte bis zum Zusammentreten des auf Grund einer Wiederholungs- oder Neuwahl
neugebildeten Gremiums weiter. Die Rechtswirksamkeit der Tatigkeit dieser Mitglieder
wird durch die Ungultigkeit der Wahl nicht berGhrt.

§ 77
Geschéftsordnung

Gremien mit Entscheidungsbefugnissen sollen sich eine Geschéftsordnung geben, die
insbesondere den Gang ihrer Verhandlungen im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
regelt. Die Geschaftsordnung des AStA wird vom Senat erlassen. Die Geschaftsordnung
der Fachgruppe bedarf der Zustimmung des Senats.

§ 78
Einberufung der Sitzungen
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(1) Der Vorsitzende beruft das Gremium zur Sitzung schriftlich mit angemessener Frist ein
und teilt rechtzeitig die Verhandlungsgegenstande (Tagesordnung) mit. In dringenden Fal-
len kann das Gremium ohne Frist und formlos einberufen werden. Das Gremium muss
unverziglich einberufen werden, wenn es ein Drittel aller stimmberechtigten Mitglieder
unter Angabe des Verhandlungsgegenstandes beantragt. Der Verhandlungsgegenstand

muss zum Aufgabengebiet des Gremiums gehdren.

(2) Der Vorsitzende eines Gremiums ist verpflichtet, auf Verlangen des Rektorats das

Gremium zu einer Sitzung einzuberufen.

§79
Offentlichkeit

(1) Die Sitzungen des Senats in Angelegenheiten nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1, 2, 13 und
14 sind 6ffentlich. Der Senat kann die Offentlichkeit ausschlieBen; bei der Erdrterung von
Personalangelegenheiten ist die Offentlichkeit ausgeschlossen. Zu Personalangelegenhei-
ten im Sinne von Satz 2 gehéren nicht die Wahl des Rektors und der Prorektoren. Die tib-

rigen Gremien tagen nichtoffentlich.

(2) Wird wegen einer Stérung einer 6ffentlichen Sitzung des Senats eine weitere Sitzung
erforderlich, so kann der Vorsitzende bereits in der Einladung zur Sitzung den Ausschluss
der Offentlichkeit vorsehen. Die Sitzung bleibt nichtéffentlich, wenn der Ausschluss der

Offentlichkeit vom Senat bestétigt wird.

(3) Die an der Sitzung eines Gremiums Beteiligten sind zur Verschwiegenheit Gber alle in
nichtéffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet, soweit dies aus Griin-
den des 6ffentlichen Wohls geboten ist, Personal- und Prifungsangelegenheiten betroffen
sind, oder die Pflicht zur Verschwiegenheit besonders beschlossen worden ist. Die Pflicht
zur Verschwiegenheit schlieBt auch die Geheimhaltung der Beratungsunterlagen ein. Die
an der Sitzung eines Gremiums Beteiligten sind an die Feststellung des Vorsitzenden, die
Verschwiegenheit sei aus Griinden des o6ffentlichen Wohls geboten, gebunden; wider-
spricht ein an der Sitzung Beteiligter dieser Feststellung, so entscheidet beim Senat das
Wissenschaftsministerium, bei den Ubrigen Gremien das Rektorat. Die Verpflichtung zur

Verschwiegenheit besteht auch nach Beendigung der Mitgliedschaft in dem Gremium fort.

§ 80
Verhandlungsleitung, Geschéftsgang
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(1) Der Vorsitzende eréffnet, leitet und schlieBt die Verhandlungen des Gremiums. Er
handhabt die Ordnung und Uibt das Hausrecht aus.

(2) Bei grober Ungeblhr oder wiederholten VerstéBen gegen die Ordnung kann ein Mit-
glied eines Gremiums vom Vorsitzenden aus dem Beratungsraum verwiesen werden. Ent-
sprechendes gilt fir Sachverstéandige, die zu den Beratungen zugezogen sind, sowie flir

Zuhorer.

(3) Der Vorsitzende kann Bedienstete seines Verwaltungsbereichs zu seiner Unterstit-
zung zuziehen und ihnen den Vortrag zu einzelnen Tagesordnungspunkten tbertragen.

§ 81
Antrags- und Rederecht

(1) Antragsrecht in den Gremien haben nur die Mitglieder.

(2) Antrage kénnen nur zu einem Tagesordnungspunkt gestellt werden. Gehdrt ein Antrag
nicht zu einem Punkt der Tagesordnung oder nicht zum Aufgabenbereich des Gremiums,
so hat der Vorsitzende den Antrag zurlickzuweisen; eine Aussprache findet nicht statt.

(3) Rederecht haben die Mitglieder sowie Personen, die als Sachverstandige auf Grund
eines formlichen Beschlusses zugezogen worden sind, oder auf Grund ihres Informations-

rechts an der Sitzung teilnehmen.

§ 82
Beschlussfassung

(1) Die Gremien beraten und beschlieBen in der Regel in einer ordnungsgeman einberu-
fenen und geleiteten Sitzung. Sie kdnnen auch im Wege des schriftlichen Verfahrens be-
schlieBen; dies gilt insbesondere bei Gegenstédnden einfacher Art, oder wenn die Be-

schlussfassung in einer Sitzung wegen einer Stérung nicht mdglich war.

(2) Das Gremium ist beschlussfahig, wenn mindestens die Halfte aller Mitglieder anwe-
send ist und die Sitzung ordnungsgeman geleitet wird. Satz 1 gilt fir Beschlisse im
schriftlichen Verfahren entsprechend; ist ein Mitglied an der Beteiligung gehindert, so ist

dies unter Angabe des Grundes auf dem Schriftstlick zu vermerken.
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(3) Sind in einer ordnungsgeman einberufenen Sitzung eines Gremiums die Mitglieder
zum zweiten Male nicht in der fir die Beschlussfassung erforderlichen Zahl anwesend, so
kann der Vorsitzende unverziglich eine dritte Sitzung einberufen, in der das Gremium oh-
ne Rucksicht auf die Zahl der anwesenden Mitglieder beschlieBt. Dasselbe gilt, wenn Be-
schlussunfahigkeit aus anderen als Befangenheitsgrinden eintritt. Bei der Einberufung der

Sitzungen ist auf die Folge hinzuweisen, die sich fir die Beschlussfassung ergibt.

(4) Sind fir einen Beschluss qualifizierte Mehrheiten nach § 73 Abs. 6 erforderlich und
kommen diese deshalb nicht zustande, weil die Mitglieder der entsprechenden Mitglieder-
gruppe des Gremiums in der Sitzung nicht anwesend sind, so hat der Vorsitzende diesen
Tatbestand festzustellen und die Beratung Uber diesen Verhandlungsgegenstand ohne
Beschlussfassung flr beendet zu erklaren.

(5) Wird ein Gremium wegen Befangenheit von Mitgliedern beschlussunfahig, so tritt an
seine Stelle der Vorsitzende. Dieser hat vor seiner Entscheidung die nichtbefangenen Mit-
glieder zu héren.

(6) Die Gremien beschlieBen durch Abstimmungen und Wahlen. Stimmenthaltungen und
ungiltige Stimmen werden mitgezahlt bei der Feststellung der Beschlussfahigkeit, nicht
aber bei der Berechnung der Mehrheit. Die §§ 20 und 21 des Landesverwaltungsverfah-
rensgesetzes gelten nicht fir Wahlen, die von Gremien vorzunehmen sind, und fir Vor-
schlage zu diesen Wahlen.

(7) Die Gremien stimmen in der Regel offen ab. Die Beschliisse werden mit einfacher
Stimmenmehrheit gefasst; hierbei sind die Bestimmungen des § 73 Abs. 6 zu beachten.
Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt. Beschlisse tber Personalangelegen-
heiten erfolgen in geheimer Abstimmung, wenn ein Mitglied geheime Abstimmung ver-
langt.

(8) In der Geschaftsordnung kann unbeschadet der Bestimmungen in § 73 Abs. 6 fiir be-
sonders wichtige Angelegenheiten eine qualifizierte Stimmenmehrheit vorgeschrieben
werden. Beschliisse Uiber den Erlass und die Anderung der Grundordnung bediirfen einer
Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden, mindestens jedoch von drei Flnfteln der
stimmberechtigten Mitglieder.

(9) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln vorgenommen. Gewahlt ist, wer mehr als die
Halfte der Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhalten hat. Wird eine solche
Mehrheit auch im zweiten Wahlgang nicht erreicht, so findet ein dritter Wahlgang statt, bei

mehreren Bewerbern als Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern, die im zweiten



95

Wahlgang die meisten Stimmen erhalten haben; in diesem dritten Wahlgang entscheidet
die einfache Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Die Bestim-
mungen des § 73 Abs. 6 sind zu beachten.

(10) Haben die Wahlberechtigten kein freies Vorschlagsrecht, so finden fir diese Wahlen
Absatz 7 Satz 2 und 3 sowie Absatz 9 Satz 1 Anwendung. Wird die erforderliche Stim-
menmehrheit nicht bei der ersten oder zweiten Abstimmung erreicht, findet eine dritte Ab-
stimmung statt. Bei Stimmengleichheit in der dritten Abstimmung entscheidet das Los.

§ 83
Niederschrift

Uber die Verhandlungen des Senats sind Niederschriften zu fertigen. Diese miissen den
wesentlichen Gang der Verhandlungen, den Tag und Ort der Sitzung, den Namen des
Vorsitzenden, die Zahl der anwesenden und die Namen der abwesenden Mitglieder der
jeweiligen Mitgliedergruppe, die Gegensténde der Verhandlung, die Antrage, die Abstim-
mungs- und Wahlergebnisse und den Wortlaut der Beschlisse enthalten. Der Vorsitzende
und jedes Mitglied kdnnen verlangen, dass ihre Erklarung in der Niederschrift festgehalten

wird. Die Niederschrift ist vom Vorsitzenden und dem Schriftfihrer zu unterzeichnen.

§ 83 a
Eilentscheidungsrecht

In dringenden Angelegenheiten, deren Erledigung nicht bis zu einer Sitzung des Gremi-
ums aufgeschoben werden kann, entscheidet der Vorsitzende des Gremiums an dessen
Stelle; dies gilt nicht in Angelegenheiten des Senats nach § 14 Abs. 1 Satz2 Nr. 1, 2, 13
und 14. Die Grinde fir die Eilentscheidung und die Art der Erledigung sind den Mitglie-

dern des Gremiums unverzlglich mitzuteilen.

2. ABSCHNITT
Verwaltung

§ 84
Verwaltung der Wirtschafts- und
Personalangelegenheiten
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FUr die Haushalts- und Wirtschaftsfihrung sowie fir die Personalangelegenheiten und die
sonstigen Weisungsangelegenheiten gelten, soweit gesetzlich nichts Anderes bestimmt
ist, die staatlichen Vorschriften.

§ 85

Vermégensverwaltung

(1) Das Vermdgen der Kunsthochschule und seine Ertrage sowie das Vermdgen der recht-
lich unselbstéandigen Stiftungen (Kérperschaftsvermdgen) werden auBerhalb des Staats-
haushaltsplans nach Teil VI LHO verwaltet; sie dirfen nur fir Zwecke der Kunsthochschu-

le oder den Stiftungszweck verwendet werden.

(2) Zuwendungen Dritter zur Férderung von Kunst, Forschung oder Lehre, die nicht in
Geldzuwendungen bestehen, sowie sonstige Zuwendungen Dritter, die anderen Zwecken
als denen der Férderung von Kunst, Forschung oder Lehre dienen, flieBen in das Vermoé-
gen der Kunsthochschule, es sei denn, dass der Zuwendungsgeber etwas Anderes be-
stimmt hat; sie dirfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung verwendet werden. Fehlt
es an einer Zweckbestimmung, so gilt die Zuwendung als fir die Férderung von Kunst,
Forschung und Lehre bestimmt (§ 8); der Hochschulrat kann auf Antrag des Rektorats

hiervon Abweichendes zulassen.

(3) Der Zustimmung des Hochschulrats bedirfen

1. die VerauBerung und Belastung von Grundstiicken und grundsticksgleichen Rechten
der Kunsthochschule sowie die Verpflichtung hierzu,

2. der Erwerb, die Errichtung und der Betrieb von Unternehmen sowie die Beteiligung an
Unternehmen,

3. die Aufnahme von Darlehen sowie die Ubernahme von Biirgschaften, Garantien und
sonstigen Gewahrleistungen,

4. die VerauBerung oder wesentliche Veranderungen von Gegenstanden, die einen be-
sonderen wissenschaftlichen, geschichtlichen oder kinstlerischen Wert haben, sowie
die Verpflichtung hierzu,

5. die Annahme von Zuwendungen, die mit einer den Wert der Zuwendung Ubersteigen-
den Last verknUpft ist oder Ausgaben zur Folge hat, fir die der Ertrag dieser Zuwen-

dung nicht ausreicht.
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(4) Das Rektorat bestimmt durch Beschluss, welche Stelle die Rechnung Uber das Kérper-

schaftsvermégen nach § 109 Abs. 2 LHO zu prifen hat.

§ 86
(aufgehoben)

§ 86 a
Immatrikulations- und Rickmeldegeblihr

(1) FUr die Immatrikulation und die Bearbeitung jeder Riickmeldung ist eine Geblhr von
100 DM zu entrichten. Dies gilt nicht fir auslandische Studierende, die im Rahmen von
zwischenstaatlichen oder Gbernationalen Abkommen oder von Hochschulvereinbarungen,

die Gebulhrenfreiheit garantieren, immatrikuliert sind.

(2) Bei gleichzeitiger Immatrikulation an mehreren Hochschulen ist die Geblhr nach Ab-

satz 1 nur an einer Hochschule zu entrichten.

(3) Der Gebuhreneinzug erfolgt durch die Kunsthochschulen. Die Gebihr wird mit dem
Immatrikulationsantrag oder mit der Riickmeldung féllig, ohne dass es eines Gebulhrenbe-

scheides bedarf.

(4) Die Immatrikulation muss versagt werden, wenn der Studienbewerber den Nachweis

Uber die Bezahlung der Immatrikulationsgebuhr nicht erbracht hat.

(5) Ein Studierender ist von Amts wegen mit sofortiger Wirkung zu exmatrikulieren, wenn
die Ruckmeldegebihr trotz Mahnung und Androhung der MaBnahme nach Ablauf der fur

die Zahlung gesetzten Frist nicht bezahlt wird.

§ 87
Dienstvorgesetzter

Dienstvorgesetzter der Professoren, der Hochschuldozenten, der Rektoren und der Ver-
waltungsdirektoren ist der Wissenschaftsminister. Er kann bestimmte Befugnisse als
Dienstvorgesetzter allgemein oder im Einzelfall auf die Rektoren Ubertragen. Dienstvorge-
setzter der sonstigen Beamten ist der Rektor. Ist der Rektor kein Beamter, so ist der Ver-
waltungsdirektor Dienstvorgesetzter aller Beamten, ausgenommen der Professoren und

der Hochschuldozenten.
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§ 88
Mitwirkung bei der Einstellung von Personal

(1) Hochschuldozenten werden auf Vorschlag des Senats ernannt. Der Senat hat vor sei-

nem Beschluss die zustéandige Fachgruppe zu héren.

(2) Kunstlerische und wissenschaftliche Assistenten und Oberassistenten werden auf Vor-
schlag des Senats ernannt. Der Senat hat vor seinem Beschluss die zustandige Fach-
gruppe und den hauptberuflichen Professor, unter dessen Verantwortung der kiinstleri-
sche oder wissenschaftliche Assistent oder Oberassistent seine Aufgaben wahrnimmt, zu

horen.

(3) Klnstlerische oder wissenschaftliche Mitarbeiter werden vom Senat zur Einstellung
vorgeschlagen. Der Senat hat vor seinem Beschluss die zustandige Fachgruppe und,
wenn der kinstlerische oder wissenschaftliche Mitarbeiter in einer zentralen kiinstleri-
schen oder wissenschaftlichen Einrichtung oder in einer Betriebseinheit tatig werden soll,

auch diese zu horen.
(4) Absatz 2 gilt far die Lehrkrafte fir besondere Aufgaben entsprechend.

(5) Lehrbeauftragte werden auf Vorschlag des Senats bestellt.

SIEBTER TEIL
Staatliche Mitwirkung,
Aufsicht, Ordnungswidrigkeiten

§ 89
Staatliche Mitwirkungsrechte

(1) Soweit in diesem Gesetz der Erlass, die Anderung oder die Aufhebung von Satzungen
oder sonstige Entscheidungen der Kunsthochschule der Zustimmung des Wissenschafts-
ministeriums bedUrfen, ist diese aus den in Absatz 2 genannten Rechtsgriinden zu versa-
gen und kann aus den in Absatz 3 genannten Sachgriinden versagt werden. Die Zustim-
mung kann teilweise und mit Nebenbestimmungen erteilt werden.

(2) Die Zustimmung ist zu versagen, bei VerstdBen

1. gegen Rechtsvorschriften,
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2. gegen Verpflichtungen des Landes gegentiber dem Bund oder gegenlber anderen
Landern.

(3) Die Zustimmung kann versagt werden bei Nichtlbereinstimmung mit den Zielen und

Planungen des Landes in struktureller, kapazitatsbezogener und finanzieller Hinsicht.

(4) Aus den in den Abséatzen 2 und 3 genannten Grinden kann das Wissenschaftsministe-
rium den Erlass oder die Anderung von Satzungen oder sonstigen Entscheidungen der
Kunsthochschule verlangen. Die zustandigen Organe der Kunsthochschule miissen dar-
Uber beraten und beschlieBen. Das Verlangen wird gegentber dem Rektorat erklart. Mit
dem Verlangen kann eine angemessene Frist gesetzt werden, in der die notwendigen Be-
schlisse zu fassen sind. Kommen die zustéandigen Organe der Kunsthochschule dem Ver-
langen nicht oder nicht rechtzeitig nach, kann das Wissenschaftsministerium die notwen-
digen Anordnungen anstelle der Kunsthochschule treffen.

§ 90
Aufsicht

(1) Die Kunsthochschulen nehmen ihre Angelegenheiten unter der Rechtsaufsicht des
Wissenschaftsministeriums wahr.

(2) Der Fachaufsicht durch das Wissenschaftsministerium unterliegen

1. die Personalangelegenheiten, soweit keine anderen gesetzlichen Regelungen beste-

hen,

2. der Vollzug des Staatshaushaltsplans und des Wirtschaftsplans sowie die Verwendung
der mit Mitteln des Staatshaushaltsplans oder des Wirtschaftsplans erworbenen Ver-

mobgensgegenstande,
3. das Haushalts-, Kassen-, Rechnungs- und Gebihrenwesen,
4. andere nach § 3 Abs. 7 Ubertragene Aufgaben,

5. die Zulassung, Immatrikulation, Rickmeldung, Beurlaubung und Exmatrikulation der

Studierenden,
6. die Ermittlung der Ausbildungskapazitat und die Festsetzung von Zulassungszahlen.

Weisungen im Rahmen der Fachaufsicht sind an das Rektorat zu richten; sie binden die

Organe, Gremien und Amtstrager.
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§ 91

Informationsrecht

(1) Das Wissenschaftsministerium kann sich Gber alle Angelegenheiten der Kunsthoch-
schule unterrichten. Es kann insbesondere die Kunsthochschule und deren Einrichtungen
besichtigen, die Geschéfts- und Kassenfihrung priifen sowie sich Berichte und Akten vor-
legen lassen. Das Wissenschaftsministerium kann Sachverstandige zuziehen.

(2) Das Wissenschaftsministerium kann auBer den gesetzlich vorgeschriebenen Statisti-
ken im Benehmen mit dem Finanzministerium weitere statistische Erhebungen anordnen;
dabei missen die Erhebungstatbestdnde hochschulbezogen sein. Einzelangaben Gber
personliche und sachliche Verhaltnisse naturlicher Personen werden nicht erhoben.

§91a
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Studienbewerber, Studierenden und Prifungskandidaten sowie die staatlichen und
kirchlichen Prifungsamter sind verpflichtet, fir Verwaltungszwecke der Kunsthochschule
personenbezogene Daten zum Hochschulzugang, zum Studium, zum Studienverlauf und
zu den PrGfungen anzugeben. Das Wissenschaftsministerium bestimmt durch Rechtsver-
ordnung die anzugebenden Daten und die Zwecke, flr die sie verarbeitet werden dirfen.

(2) Soweit den Kunsthochschulen soziale Betreuungsaufgaben nach § 38 b Abs. 2 zuge-
wiesen worden sind, richtet sich die Verarbeitung personenbezogener Daten nach den

Vorschriften des Landesdatenschutzgesetzes.

(3) Die Ubermittlung der nach Absatz 1 erhobenen Daten und ihre Nutzung fiir andere

Zwecke sind nur zulassig, wenn und soweit

1. eine Rechtsvorschrift dies erlaubt,

2. der Betroffene eingewilligt hat,

3. die Einwilligung des Betroffenen nicht eingeholt werden kann, jedoch offensichtlich ist,
dass dies im Interesse des Betroffenen liegt und er in Kenntnis des anderen Zwecks
einwilligen wirde,

4. die Daten von der Kunsthochschule fir den anderen Zweck oder von der empfangen-
den Hochschule oder Berufsakademie auf Grund einer durch Rechtsvorschrift festge-

legten Auskunftspflicht beim Betroffenen erhoben werden dirfen,
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5. dies zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Vollstreckung oder
zum Vollzug von Strafen oder MaBnahmen im Sinne des § 11 Abs. 1 Nr. 8 des Straf-
gesetzbuches oder zur Vollstreckung von BuBgeldentscheidungen erforderlich ist und
sich die ersuchende Stelle die Daten zur Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten oder
zur Vollstreckung von BuBgeldbescheiden nicht auf andere Weise beschaffen kann
oder

6. dies zur Abwehr einer schwerwiegenden Beeintrachtigung der Rechte einer anderen
Person oder zur Abwehr erheblicher Nachteile fiir das Gemeinwohl oder zur Abwehr
einer sonst unmittelbar drohenden Gefahr flr die 6ffentliche Sicherheit erforderlich ist.

Eine Speicherung oder Nutzung fir andere Zwecke liegt nicht vor, wenn sie der Wahr-
nehmung von Aufsichts- und Kontrollbefugnissen, der Rechnungsprifung, der Durchfiih-
rung von Organisationsuntersuchungen, Prifung und Wartung von automatisierten Verfah-
ren der Datenverarbeitung sowie statistischen Zwecken der speichernden Stelle dient;
dies gilt auch fir Speicherung und Nutzung zu Ausbildungs- und Prifungszwecken, soweit
nicht Uberwiegende schutzwirdige Interessen des Betroffenen entgegenstehen.

(4) Die Kunsthochschulen dirfen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben in der Lehre die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer von Lehrveranstaltungen tber Ablauf sowie Art und Weise
der Darbietung des Lehrstoffes befragen und die Antworten auswerten. Eine Auskunfts-
pflicht der Studierenden besteht nicht. Die Befragung und Auswertung darf nur so erfol-
gen, dass Antworten und Auswertungen nicht oder nur mit einem unverhaltnismaBig gro-
Ben Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft bestimmten oder bestimmbaren Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern zugeordnet werden kdnnen. Die Ergebnisse der Befragung sollen
in anonymisierter Form den Lehrenden und Studierenden bekanntgegeben und den zu-
standigen Gremien der Kunsthochschule zur Erérterung Gbermittelt werden. Die Ergebnis-
se der Auswertung durfen nur fir Zwecke der Bewertung der Lehre verwendet werden.

(5) Die Kunsthochschulen dirfen in Veréffentlichungen bei Angaben tber die dienstliche
Erreichbarkeit von Professoren, Hochschul- und Privatdozenten, Mitarbeitern des wissen-
schaftlichen Dienstes, Lehrbeauftragten, Lehrkraften fir besondere Aufgaben sowie sons-
tigen Mitarbeitern, die herausgehobene Funktionen in der Kunsthochschule wahrnehmen,
ohne deren Einwilligung nur Name, Amts-, Dienst- und Funktionsbezeichnung, Telefon-
und Telefaxnummern sowie E-Mail- und Internet-Adressen aufnehmen. Der Betroffene
kann der Veroffentlichung widersprechen, wenn sein schutzwirdiges Interesse wegen sei-
ner besonderen personlichen Situation das Interesse der Kunsthochschule an der Verof-
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fentlichung Uberwiegt. Andere als die in Satz 1 aufgefiihrten Angaben dirfen nur veréffent-

licht werden, soweit der Betroffene eingewilligt hat.

§ 92
Aufsichtsmittel

(1) Das Wissenschaftsministerium kann rechtswidrige Beschliisse und MaBnahmen bean-
standen. Es kann verlangen, dass rechtswidrige MaBnahmen rickgangig gemacht wer-
den.

(2) Kommen die zustandigen Stellen der Kunsthochschule einer Anordnung des Wissen-
schaftsministeriums im Rahmen der Rechts- und Fachaufsicht nicht innerhalb der be-
stimmten Frist nach, oder erflllen sie sonst binnen einer vom Wissenschaftsministerium
gesetzten Frist die ihnen nach Gesetz oder Satzung obliegenden Pflichten nicht, so kann
das Wissenschaftsministerium die notwendigen Anordnungen oder MaBnahmen an ihrer
Stelle treffen.

(3) Soweit die Befugnisse nach den Absatzen 1 und 2 nicht ausreichen, um die Funktions-
fahigkeit der Kunsthochschule, der Fachgruppen und der Hochschuleinrichtungen zu ge-
wahrleisten, kann das Wissenschaftsministerium Beauftragte bestellen oder durch das
Rektorat bestellen lassen, die die Aufgaben von Organen oder Gremien der Kunsthoch-
schule sowie der Leitung der Hochschuleinrichtungen in erforderlichem Umfang wahrneh-

men.

§ 93
Regress

Anspriiche der Kunsthochschule gegen Organe, Mitglieder von Organen oder den Verwal-
tungsdirektor werden im Namen der Kunsthochschule vom Wissenschaftsministerium gel-
tend gemacht.

§ 94
Ordnungswidrigkeiten

(1) Errichtung und Betrieb nichtstaatlicher Bildungseinrichtungen als Kunsthochschule sind
untersagt.
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(2) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 2 fUr Bildungseinrichtungen nicht zugelassene Bezeichnungen fuhrt,

2. entgegen Absatz 1 nicht zugelassene Einrichtungen errichtet oder betreibt,

3. eine auslandische Kunsthochschule errichtet oder betreibt, die nach dem Recht des
Herkunftsstaates nicht als Kunsthochschule einschlieBlich ihrer Studiengange aner-
kannt ist,

4. entgegen § 33 a in Verbindung mit § 55 a UG deutsch- oder fremdsprachige Grade
oder ihnen zum Verwechseln dhnliche Grade verleiht oder sich erbietet, gegen Vergi-

tung den Erwerb eines Grades zu vermitteln.
(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbuBe bis zu 100 000 DM geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehdrde im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes Uber Ordnungswid-

rigkeiten ist das Wissenschaftsministerium.

ACHTER TEIL
Ubergangs- und Schlussbestimmungen

§ 95
Rechtscharakter der Kunsthochschulen

Kunsthochschulen sind Hochschulen im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4 des Beamtenrechts-
rahmengesetzes.
§ 96
(aufgehoben)

§ 97
Ubergangsvorschriften

(1) Die Staatlichen Hochschulen fir Musik sollen ihre Grundordnung innerhalb eines Jah-
res nach Inkrafttreten dieses Gesetzes an § 14 Abs. 2 und 3 anpassen. Die zum Erlass
der neuen Grundordnung laufenden Amtszeiten von Rektoren, Prorektoren und Senats-

mitgliedern bleiben unberlhrt.
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(2) Lehrbeauftragten, denen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes die mitgliedschaftsrechtli-
che Stellung eines hauptberuflichen Professors Ubertragen worden ist, behalten diese
Stellung bis zu ihrem Ausscheiden aus der Hochschule.

§ 98
Beamtenrechtliche Uberleitung

(1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes werden die beamteten Professoren an Kunst-
hochschulen in die Rechtsstellung von Professoren als Beamte auf Lebenszeit Gbergelei-
tet.

(2) Beamte, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes an einer Kunsthochschule hauptamt-
lich ausschlieBlich oder Gberwiegend Aufgaben im Sinne des § 44 wahrnehmen und die
Einstellungsvoraussetzungen erfullen, werden innerhalb von zwei Jahren nach MaBgabe
ihrer Qualifikation, des Bedarfs in den jeweiligen Fachern und nach MaBgabe des Lan-
deshaushalts mit ihrem Einverstandnis als beamtete Professoren Gbernommen; ein
Rechtsanspruch auf Ubernahme besteht nicht. Werden sie nicht als beamtete Professoren
oder in ein anderes Amt Gbernommen, so verbleiben sie in ihrem bisherigen Dienstver-

haltnis.

(3) Beamte, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes an einer Kunsthochschule hauptamt-
lich Aufgaben im Sinne des § 49 wahrnehmen und die Voraussetzungen fiir die Einstel-
lung als Hochschulassistent erfillen, werden nach MaBgabe ihrer Qualifikation, des
Nachwuchsbedarfs in den jeweiligen Fachern und nach MaBgabe des Staatshaushalts-
plans auf Antrag als Hochschulassistenten (ibernommen; ein Rechtsanspruch auf Uber-
nahme besteht nicht. Die Dauer des Beamtenverhaltnisses als Hochschulassistent soll bei
vorangehender Tatigkeit in dieser Eigenschaft an der Kunsthochschule in angemessenem
Umfang gekurzt werden. Werden sie nicht als beamtete Hochschulassistenten oder in ein

anderes Amt bernommen, so verbleiben sie in ihrem bisherigen Dienstverhaltnis.

(4) Beamte, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes an einer Kunsthochschule hauptamt-

lich Aufgaben im Sinne von § 44 wahrnehmen und nicht die Voraussetzungen fiir die Ein-
stellung als Professor erflillen, sowie die sonstigen Beamten, die an einer Kunsthochschu-
le tatig sind, verbleiben, wenn sie nicht in ein anderes Amt lbernommen werden, in ihrem

bisherigen Dienstverhaltnis.
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(5) Beamte auf Lebenszeit oder auf Probe, die Gberwiegend Aufgaben nach § 52 wahr-
nehmen sollen, sind unter Wahrung des Besitzstands in Amter als kiinstlerische oder wis-

senschaftliche Mitarbeiter zu Ubernehmen.

(6) Beamte, die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes an einer Kunsthochschule hauptamt-
lich ausschlieBlich oder Gberwiegend Aufgaben im Sinne des § 44 wahrnehmen und die
Einstellungsvoraussetzungen erfillen, aber nicht als Professoren Gibernommen werden,
verbleiben in ihrem bisherigen Dienstverhaltnis. Sie erhalten die mitgliedschaftsrechtliche
Stellung von hauptberuflichen Professoren. Die Satze 1 und 2 gelten fir die Staatlichen
Akademien der Bildenden Kiinste entsprechend mit der MaBgabe, dass als Beamte, die
hauptberuflich ausschlieBlich oder Gberwiegend Aufgaben im Sinne des § 44 wahrnehmen
und die Einstellungsvoraussetzungen als Professor erflllen, die bisherigen beamteten Do-

zenten anzusehen sind.

(7) Beamte, die nach Absatz 1 in die Rechtsstellung von Professoren Ubergeleitet sind,
erhalten bis zum Inkrafttreten der Bundesbesoldungsordnung C die ihnen aus ihrem bishe-
rigen Amt zustehende Besoldung weiter. Im Ubrigen stehen die in die Besoldungsgruppe
AH 4 eingewiesenen Professoren den Professoren der kiinftigen Besoldungsgruppe C 4,
die Professoren der Besoldungsgruppe AH 3 den Professoren der kiinftigen Besoldungs-

gruppe C 3 gleich.

(8) Die Durchfuhrung der Absatze 2 und 3 wird bis zum Inkrafttreten der Bundesbesol-

dungsordnung C ausgesetzt.

(9) Beamte, denen nach Inkrafttreten dieses Gesetzes, aber vor Inkrafttreten der Bundes-
besoldungsordnung C, das Amt des Professors nach diesem Gesetz verliehen wird, erhal-
ten bis zum Inkrafttreten der Bundesbesoldungsordnung C in entsprechender Anwendung
der Vorschrift des § 49 Abs. 1 LHO die Besoldung aus einer Besoldungsgruppe der Lan-
desbesoldungsordnung A, Abschnitt Il. Aufsteigende Gehéalter mit Mindestgrundgehalts-
satzen (Anlage | zum Landesbesoldungsgesetz) in der Fassung des Gesetzes vom 6. Mai
1975 (GBI. S.333); die zustehende Besoldungsgruppe wird durch die Einweisungsverfi-
gung bestimmt. Absatz 7 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 99
Mitgliedschaftsrechtliche Stellung der haupt-
beruflichen Lehrkréfte im Angestelltenverhéltnis,
der Fachschulrite und Technischen Lehrer
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(1) Hauptberufliche Lehrkrafte im Angestelltenverhaltnis, die an Staatlichen Hochschulen
fir Musik Aufgaben nach § 44 wahrnehmen und die Einstellungsvoraussetzungen fir Pro-
fessoren erflllen, erhalten die mitgliedschaftsrechtliche Stellung von hauptberuflichen Pro-

fessoren.

(2) Die bisherigen Fachschulrate und Technischen Lehrer an den Staatlichen Akademien
der Bildenden Kiinste erhalten die mitgliedschaftsrechtliche Stellung von Lehrkraften fur
besondere Aufgaben.

§99a
Besitzstandswahrung

Fir die bei Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung der Hochschulgesetze vom 5. Okto-
ber 1987 (GBI. S.397) vorhandenen Hochschulassistenten finden die sie betreffenden
Vorschriften des Kunsthochschulgesetzes und des Landesbeamtengesetzes in der bis
zum Inkrafttreten dieses Gesetzes geltenden Fassung sowie die Vorschriften des Landes-
personalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 1. Oktober 1975 (GBI. S.693), zuletzt
geandert durch die Verordnung des Innenministeriums zur Anpassung des Landesrechts
an die geanderten Geschéaftsbereiche und Bezeichnungen der Ministerien vom 19. Marz
1985 (GBI. S. 71), weiterhin Anwendung. § 40 Abs. 7 und 8 gilt entsprechend.

§ 100
Fortsetzung von Verfahren zur Stellenbesetzung

Eingeleitete Verfahren zur Besetzung von Stellen, insbesondere Berufungsverfahren, wer-
den nach den bisher geltenden Bestimmungen zu Ende geflhrt.

§ 101
(aufgehoben)

§ 102
(aufgehoben)

§ 103
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Beteiligung der Kirchen

(1) Rechte und Pflichten, die sich aus Vertragen mit den Kirchen im Hinblick auf das Stu-
dium der Kirchenmusik ergeben, sowie die Mitwirkung der Kirchen an Prifungen in den
Studiengéngen der Kirchenmusik werden durch dieses Gesetz nicht berthrt.

(2) In die Studienreformkommissionen fir Studiengange fiir Kirchenmusik werden auch

von der Kirchenleitung benannte Vertreter berufen.

§ 104

Finanzielle Beteiligung

Vertrage und Vereinbarungen, die das Land mit kommunalen Kérperschaften oder sonsti-
gen juristischen Personen des 6ffentlichen Rechts Uber die Bereitstellung des Finanzbe-

darfs oder der Raumlichkeiten einer Kunsthochschule geschlossen hat, bleiben unberihrt.

§ 105
(aufgehoben)

§ 105 a
Gemeinsame Einrichtungen fir eine integrierte Blihnenausbildung

Hochschulen des Landes sollen im Rahmen der Ausbildungsgénge fir Bihnenberufe in
gemeinsamer Projektarbeit zusammenwirken. Hierzu sollen in geeigneten Fallen gemein-
same Einrichtungen gebildet werden, in denen Mitglieder verschiedener Hochschulen in
Projekten zusammenwirken und in denen fir die Projekte erforderlichen Arbeitsméglich-
keiten auf Dauer oder auf Zeit zur Verfligung gestellt werden. Es kann eine kollegiale oder
eine Einzelleitung vorgesehen werden, die Uber Auswahl, Konzeption und Durchfihrung
der Projekte sowie den Einsatz der zugewiesenen Mittel entscheidet. In den Prifungsord-
nungen fir die Ausbildungsgange fur Buhnenberufe der beteiligten Hochschulen soll vor-
gesehen werden, dass Mitglieder anderer Hochschulen als Prifer eingesetzt werden. E-
benso sollen an der Einrichtung Beteiligte an beratenden Kommissionen fir Berufungen
und Einstellungen von Personen im Funktionsbereich der Bihnenausbildung mitwirken.

§ 106
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Institut fir Museumskunde

(1) Das Institut fir Museumskunde an der Staatlichen Akademie der Bildenden Kiinste
Stuttgart soll die Zusammenarbeit zwischen den Institutionen des Landes Baden-
Warttemberg férdern, die sich mit Kunst- und Altertumswissenschaft sowie mit der Tech-
nologie und der Erhaltung von Werken aus dem Bereich der Kunst- und Altertumswissen-
schaften befassen. Zur Aufgabe des Instituts gehért es insbesondere, das wissenschaftli-
che und konservierungstechnische Personal dieser Institutionen durch Fortbildung zu for-

dern und die Institutionen zu beraten.

(2) Dem Institut steht ein Beirat beratend zur Seite. lhm gehéren der Rektor oder Prorek-
tor, der Leiter des Instituts fr Technologie der Malerei und ein Vertreter der zustéandigen
Fachgruppe an der Staatlichen Akademie der Bildenden Kiinste Stuttgart sowie ein Vertre-
ter der Staatlichen Kunstsammlungen und ein Vertreter des Landesdenkmalamtes an.

(3) Die Direktoren des Wiirttembergischen Landesmuseums Stuttgart, der Wirttembergi-
schen Staatsgalerie Stuttgart, des Badischen Landesmuseums Karlsruhe, der Staatlichen
Kunsthalle Karlsruhe, des Lindenmuseums Stuttgart sowie der Prasident des Landes-
denkmalamtes Baden-Wiirttemberg sind, soweit sie nicht ohnehin Professoren der Staatli-
chen Akademie der Bildenden Kiinste Stuttgart sind, verpflichtet, bei entsprechendem Be-
darf auf Anforderung der Kunsthochschule Lehrauftrage bis zu einer Semesterwochen-
stunde Unterricht am Institut fir Museumskunde zu tGbernehmen.

§ 106 a
Griindungsphase der Staatlichen Hochschule
fir Gestaltung Karlsruhe

(1) Grindungsorgane sind der Griindungsrektor und der Griindungssenat.

(2) Der Grindungsrektor nimmt die Aufgaben des Rektors wahr; er wird vom Wissen-
schaftsministerium bestellt. Die Amtszeit des Griindungsrektors endet mit dem Amtsantritt
des nach Inkrafttreten der vorlaufigen Grundordnung gewahlten Rektors. Auf Vorschlag
des Grindungsrektors kann der Grindungssenat ein Mitglied des Griindungssenats zum

Grindungsprorektor wahlen; seine Amtszeit endet mit der des Griindungsrektors.

(3) Der Grindungssenat nimmt die Aufgaben des Senats nach § 14 und die Aufgaben der

Fachgruppen und der Studienkommission wahr; er beschlie Bt insbesondere die vorlaufige
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Grundordnung. Dem Griindungssenat gehdren der Griindungsrektor und drei vom Wis-
senschaftsministerium bestellte Professoren aus anderen Hochschulen an; das Wissen-
schaftsministerium hért vor der Bestellung den Griindungsrektor. Weitere Mitglieder des
Grindungssenats werden mit dem Zeitpunkt ihrer Bestellung die neun zuerst berufenen
Professoren und der zuerst eingestellte kiinstlerische oder wissenschaftliche Assistent
oder der zuerst eingestellte kiinstlerische oder wissenschaftliche Mitarbeiter und der zu-
erst bestellte Lehrbeauftragte.

(4) Die Aufgaben des Grindungssenats enden mit dem ersten Zusammentreten des Se-
nats, der nach der vorlaufigen Grundordnung gewahlt wird. Die Wahl erfolgt, sobald die
Zahl der an der Staatlichen Hochschule fiir Gestaltung berufenen und wéahlbaren Profes-
soren die Zahl der in der vorlaufigen Grundordnung vorgesehenen Mitglieder der Gruppe
der Professoren erreicht hat.

§107*
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1978 in Kraft mit Ausnahme des § 97 Abs. 2 Satz 2 und

des § 102, die am Tage nach der Verkiindung in Kraft treten.

* Diese Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der urspriinglichen Fassung vom 22. November
1977 (GBI. S.592).

Hinweis:

Inkrafttreten der Anderungen: siehe
Anderungsverordnung!
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Hinweis:

Inkrafttreten der Änderungen: siehe Änderungsverordnung!




